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Editorial
Wie konnen wir unsere Umwelt einfacher
nachhaltig gestalten?

Wir wissen, wohin wir wollen: hin zu mehr Klimaschutz, zu intakten Lebensrdumen
und zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die entscheidende Frage bleibt: Wie kommen
wir dorthin?

Die Beitrage in dieser Ausgabe zeigen, dass Fortschritt dort entsteht, wo Losungen
konkret und alltagstauglich sind. Ob beim prazisen Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln (Seite 17), beim Erhdhen der Energieeffizienz von Energie-Grossverbrauchern
(Seite 23), bei der Unterstiitzung von Betrieben (Seite 25) oder der Gastronomie (Sei-
te 29) in Richtung Nachhaltigkeit — wirksame Veranderungen beginnen oft mit prag-
matischen Schritten. Und mit Eigenverantwortung.

Gleichzeitig braucht es Raum fiir neue Ideen. Projekte wie die Waldweide im Bach-
sertal (Seite 5) oder frische Impulse durch neue politische Verantwortliche in den
Gemeinden (Seite 27) bringen mit innovativen Ansétzen Nachhaltigkeit voran.

Ebenso wichtig sind verlassliche (rechtliche) Rahmenbedingungen, die Orientierung
und Handlungsspielraum schaffen (Seite 31), so auch bei Gebaudebriitern (Sei-
te 11). Mit Férderinstrumenten unterstitzt der Kanton gezielt Aufwertungen mit be-
sonders grossem Potenzial (Seite 9).

Nachhaltige Entwicklung gelingt dort am besten, wo Wissen, Engagement und
praktikable Lésungen zusammenkommen. Die Richtung ist klar. Entscheidend
ist, dass wir den Weg konsequent und gleichzeitig pragmatisch weitergehen.

Ich wiinsche Ihnen einen entspannten Sommer mit guter Balance aus Mut und Prag-
matismus!

Herzlich

Isabel Flynn
e

Redaktorin
Zircher Umweltpraxis und Raumentwicklung (ZUP)
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Aktualisierte Vollzugshilfe
HLKK-Anlagen des Cercle Bruit
Die Vollzugshilfe «L&rmrechtliche Beurtei-
lung von Heizungs-, Liftungs-, Klima-
und Kaélteanlagen» und der zugehdrige
Larmschutznachweis des Cercle Bruit
wurden Uberarbeitet: Es wurde insbeson-
dere die Abhandlung des Vorsorgeprin-
zips konkretisiert, ein Beispiel zum Um-
gang mit mehreren unterschiedlichen
Larmquellen eingefligt und das Vorgehen
bei Messungen beschrieben.
www.cerclebruit.ch — Vollzugshilfe 6.20

www.cerclebruit.ch — Larmschutznachweis
HLKK-Anlagen

RPG 2: Umsetzung im

Kanton Ziirich

Das Bundesgesetz tiber die Raumplanung
und die zugehdrige Verordnung wurden re-
vidiert. Kernanliegen dieser 2. Etappe der
Gesetzesrevision (RPG2) ist die Stabilisie-
rung der Gebaude und der versiegelten
Flachen ausserhalb der Bauzonen.

Die neuen Bestimmungen treten gestaffelt
in Kraft: Seit 1. Januar 2026 bereits in Kraft
sind alle direkt anwendbaren Bestimmun-
gen zum Bauen ausserhalb der Bauzone.
Ab 1. Juli 2026 wird zudem eine Abbruch-
pramie entrichtet fir Rlckbauten ausser-
halb der Bauzone, und es gelten neue Re-
gelungen beispielsweise zum Verfahren
bei nachtraglichen Baugesuchen.

Die Umsetzung der neuen Bundesvorga-
ben im Kanton Zirich ist in Erarbeitung.

www.zh.ch/raumplanung — Arbeitshilfen,
Stichwort «Umsetzung des revidierten
Raumplanungsgesetzes»

Regierungsrat setzt
Mobilitéitsinitiative um
Die Stimmberechtigten im Kanton Zurich
sprachen sich im letzten Herbst fir die
Mobilitatsinitiative aus. Der Regierungsrat
setzte die entsprechende Gesetzesande-
rung per 1. Juni 2026 in Kraft und passte
die Kantonale Signalisationsverordnung
an. Die «Mobilitatsinitiative» verlangte,
dass der Kanton Uber die Hdéchstge-
schwindigkeit auf Staatsstrassen und
Strassen mit Gberkommunaler Bedeu-
tung entscheidet und diese nur in Aus-
nahmefallen herabsetzt. Die Stimmbe-
rechtigten des Kantons Zurich haben am
30. November 2025 der Anderung des
Strassengesetzes mit 57 Prozent Ja-
Stimmen-Anteil zugestimmt.
Regierungsratsbeschluss Nr. 296/2026

Die Schweiz im Jahr 2050:
Bundesrat verabschiedet
aktualisiertes Raumkonzept

Bund, Kantone, Stadte und Gemeinden
haben ihre gemeinsame Strategie fur die
raumliche Entwicklung der Schweiz den

www.zh.ch/umweltpraxis

neuen Herausforderungen angepasst
und das Raumkonzept Schweiz aktuali-
siert. Der Bundesrat hat das erneuerte
Raumkonzept an seiner Sitzung vom
20. Mé&rz 2026 verabschiedet.
Mit der Verabschiedung durch den Bun-
desrat kann das aktualisierte Raumkon-
zept nun angewendet werden. Die Vertre-
tungen der Kantone, Stadte und Gemein-
den haben es bereits gutgeheissen. Es ist
ab sofort in digitaler Form zu finden.
www.raumkonzept-schweiz.ch

Umsetzungshilfen
Uferbereichsplanung

Gemaéss kantonalem Richtplan soll das
Zurichseeufer sorgféltig weiterentwickelt
werden. Die Grundsatze zur Bebauung
des Uferbereichs sind in den betreffen-
den regionalen Richtplanen (Zimmerberg
und Pfannenstil) festgehalten und wurden
im letzten Jahr vom Regierungsrat fest-
gesetzt. Die Gemeinden missen nun ge-
stltzt darauf ihre Bau- und Zonenordnun-
gen innerhalb von finf Jahren anpassen.
Um die Gemeinden bei der Umsetzung der
Uferbereichsplanung und der Festlegung
des Gewasserraums so gut wie méglich zu
unterstlitzen, haben das ARE und das
AWEL Umsetzungshilfen erarbeitet.

www.zh.ch/raumplanung — Arbeitshilfen,
Stichwort «Uferbereichsplanung»

Kleinsiedlungen: Verordnung seit
1. Juni 2026 in Kraft

Die Verordnung Uber die Kleinsiedlungen
ausserhalb der Bauzonen (VKaB) ist seit
dem 1. Juni 2026 in Kraft. Baugesuche in
Kleinsiedlungen geméass den Anhangen
1 und 2 sind demnach weiterhin dem Kan-
ton zur Zustimmung zuzustellen. Die
Richtplanteilrevision zu den Weilern sowie
die dazugehérigen Anpassungen am
PBG befinden sich nach wie vorin der Be-
ratung bei der zustdndigen kantons-
ratlichen Kommission.

www.zh.ch/raumplanung — Arbeitshilfen,
Stichwort «Uberprifung der Kleinsiedlun-
gen»

Nutzung von Abwirme: Bundesrat
will keine bundesrechtlichen
Vorgaben

Der Bundesrat beabsichtigt keine gesetz-
geberischen Schritte auf Bundesebene,
um Abwéarme besser zu nutzen. Er sieht
die bereits bestehenden Mustervorschrif-
ten der kantonalen Energiedirektoren als
zentrales Instrument. Zu diesem Schluss
kommt ein Postulatsbericht, den der Bun-
desrat an seiner Sitzung vom 5. Juni 2026
verabschiedet hat.

www.admin.ch — Nutzung von Abwérme in
grossen Mengen

Der Baudirektor meint ...
. Klimaschutz reduziert
unsere Abhangigkeit

Regierungsrat Martin Neukom,
Baudirektor

Die aktuelle geopolitische Situation
fUhrt uns ein weiteres Mal vor Augen,
wie stark unsere Abhangigkeit von fos-
silen Energieimporten ist. Die Schlies-
sung der Strasse von Hormus reduziert
die Verfligbarkeit von Ol und Gas auf
dem Weltmarkt und fuhrt zu stark an-
steigenden Preisen.

Weniger fossile Energie zu verbrauchen,
ist nicht nur zentral flir den Klimaschutz,
es reduziert auch die Abhangigkeit. Ne-
ben Verkehr und Gebauden spielen da-
fir auch Industrie und Gewerbe eine
entscheidende Rolle, wo rund 12 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen im
Kanton entstehen. Gegenliber 1990
sind die Emissionen in Industrie und Ge-
werbe bereits um tUber 20 Prozent ge-
sunken. Einen wichtigen Beitrag dazu
leistet das Grossverbrauchermodell:
Unternehmen mit hohem Energiever-
brauch missen diesen analysieren und
zumutbare Massnahmen zur Verbrauchs-
reduktion umsetzen. Das AWEL schliesst
dazu Vereinbarungen mit den Unterneh-
men ab. Angestrebt wird eine jahrliche
Steigerung der Energieeffizienz von 1,5
bis 2 Prozent. Entscheidend ist, dass
nicht der gesamte Energieverbrauch ge-
messen wird, sondern der Verbrauch pro
Produktionseinheit. Das heisst: Wéachst
ein Unternehmen, darf auch sein Ge-
samtverbrauch steigen, solange die Effi-
zienz verbessert wird. So wird das Wirt-
schaftswachstum nicht gebremst.

Sie sehen, wir sind auf allen Ebenen dar-
an, das Netto-Null-Ziel konkret umzuset-
zen. Daflir braucht es die Industrie, die
Verwaltung und die Bevoélkerung. Mehr
zum Thema Grossverbraucher finden Sie
auf Seite 23. Ich wiinsche viel Freude bei
der Lekttre der ZUP114.
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Waldrand zur
Weide wird

Mehr Artenvielfalt im Wald
durch Weidetiere? Am Riie-
bisberg in Bachs weiden
seit Friihling 2025 Kiihe
und Ziegen im breiten Wald-
rand. Was ungewodhnlich
klingt, ist eine gezielte
Naturschutzmassnahme:
Das Projekt erprobt, wie
extensive Beweidung einen
artenarmen Waldrand 6ko-
logisch aufwerten kann.

Christopher Held, Praktikant
Telefon 043 258 29 06
christopher.held@bd.zh.ch

Martina Torquato Muniz Barbosa, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin

Telefon 043 257 41 78
martina.torquato@bd.zh.ch

Fachstelle Naturschutz
ALN

Baudirektion Kanton Zirich
www.zh.ch/naturschutz

www.zh.ch/umweltpraxis

Kihe und Ziegen fressen selektiv Gehdlze und tragen so zur Strukturvielfalt bei, hier am

Am Waldrand Riebisberg in Bachs be-
stand lange eine scharfe Grenze zwi-
schen dunklem Buchenwald und Offen-
land - ein Bild, das viele Waldrander im
Schweizer Mittelland préagt. Dabei ware
ein sanfterer Verlauf wertvoll. Waldrander
gehdren als Ubergangsbereiche zwi-
schen Wald und Offenland zu den arten-
reichsten Lebensraumen tberhaupt.

Artenvielfalt am Waldrand

unter Druck

Damit dieses Potenzial ideal zur Entfal-
tung kommt, braucht es breite, struktur-
reiche und gestufte Ubergdnge sowie
eine regelmassige Pflege. Denn wo Wald-
und Offenlandarten aufeinandertreffen,
kommen weitere spezialisierte Arten da-
zu, die genau auf diese Ubergangszone
angewiesen sind.

Ohne Eingriffe wachsen Straucher und
Baume immer weiter ins Offenland hinein.
Das Licht gelangt nicht mehr bis zum Bo-
den, Strukturen verschwinden und die
Artenvielfalt nimmt ab.

Der Kanton Zirich fordert die 6kologische
Aufwertung von Waldrandern seit Jahren
Uber Pflegeprogramme, Beitrage und Zie-
le im Waldentwicklungsplan. Auch im Na-
turschutz-Gesamtkonzept (NSGK) von
1995 wurde die Vernetzung von Wald und
Kulturlandschaft als Massnahme zur Fér-
derung der Biodiversitat verankert. Der
aktuelle Umsetzungsplan sieht vor, min-
destens 45 Hektar besonders breite und
artenreiche Ubergangslebensrdume zu
schaffen und zu unterhalten.

Waldrand Ruebisberg.
Quelle: Christopher Held

Ungewdhnliche Waldrand-
aufwertung auf dem Riiebisberg
Im Rahmen der Umsetzung des NSGK
wurde ein Waldrandaufwertungsprojekt
in Bachs initialisiert. Im angrenzenden
Offenland wurden Strukturen wie Hecken
oder Gehdlze geschaffen. Mit extensiver
Beweidung des Waldrands geht man hier
aber noch einen Schritt weiter.

Dass Wald und angrenzendes Offenland
beide im Eigentum des kantonalen Natur-
und Heimatschutzfonds sind, ist dabei
eine ideale Voraussetzung.

Bernadette und Florian Weidmann, Be-
wirtschafter des Biohofs Ruebisberg, ha-
ben diese Entwicklung direkt erlebt: «Der
Wald ist mehrere Jahre nicht wirklich ge-
nutzt worden. Und was macht der Wald-
rand? Er wéachst hinaus. Der Weg am
Waldrand war fast nicht passierbar. Durch-
fahren konnte man schon gar nicht mehr»,
erzéhlt Bernadette Weidmann.

Halboffenen, artenreichen
Waldrand schaffen ...

2023 und 2024 hat deshalb das Forstre-
vier Egg-Ost den Waldrand in zwei Etap-
pen gedffnet und aufgelichtet. «Man hat
den dichten Wald nicht einfach einge-
zaunt», sagt Weidmann. «Als Erstes hat
man geholzt.» Ziel war es, einen breiten,
halboffenen Waldrand mit fliessenden
Ubergéngen zwischen Wald und Offen-
land zu schaffen.

Bald zeigte sich jedoch die n&chste Heraus-
forderung: Brombeeren breiteten sich mas-
siv aus und begannen, wertvolle Dornen-
strducher wie Weissdorn zu verdréngen.
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Bernadette Weidmann, Bewirtschafterin Biohof Riiebisberg: «lm Sommer wollen
wir die Tiere nicht im Stall haben, wenn es zu heiss ist. Wir merken selbst, dass
es im Wald einfach angenehm ist — die Badume verdunsten Wasser und kuhlen ihre
Umgebung. Die Tiere suchen den Schatten der Strducher und machen dort ihre

... und offen halten

Diesem Aufkommen hatte man mit
maschinellen Eingriffen — und sehr viel
Aufwand - beikommen kénnen. Aber nicht
mit demselben 6kologischen Ergebnis.
Gemeinsam mit der Fachstelle Natur-
schutz und der Abteilung Wald entstand
deshalb die Idee, den Waldrand extensiv
zu beweiden — mit dem Ziel, langfristig einen
breiten, gestuften, artenreichen Waldrand

Naturschutzziele

der Waldbeweidung

Steigerung der Biodiversitat durch:

— Offenhaltung und Entwicklung breiter
Waldrander

— Mehr Licht auf der Bodenoberflache

— Férderung strukturreicher Ubergange
zwischen Wald und Offenland

— Foérderung dornentragender Straucher
wie Weissdorn — Weidetiere meiden
Dornen und lassen diese stehen; ihre
Bluten und Beeren sind wertvolle Nah-
rungsquellen fiir Insekten und Ruick-
zugsorte fur Kleintiere.

— Foérderung naturlicher
durch Frass, Tritt und Dung

— Zurtckdréangen dominanter Arten wie
Brombeeren

— Verbesserung der Vernetzung zwi-
schen Lebensrdumen

Martina Torquato Muniz Barbosa,

Fachstelle Naturschutz, ALN,
martina.torquato@bd.zh.ch

Dynamiken

www.zh.ch/umweltpraxis

Wiederkaupausen.»
Quelle: Christopher Held

zu entwickeln und zu erhalten. Seit Friih-
ling 2025 |4uft das Projekt «Extensive Be-
weidung breiter Waldrand Riebisberg».

Weide im Wald - und das ist
erlaubt?

Dass Kihe und Ziegen am Waldrand wei-
den, ist selten, denn Waldweiden sind in
der Schweiz grundsétzlich verboten. Das
Waldgesetz von 1876 entstand als Reak-
tion auf die damalige Ubernutzung und
sollte den Wald schutzen. Bis heute gilt
die Beweidung von Wald als sogenannte
«nachteilige Nutzung» (Zusatzinfo Seite 8).
Ausnahmebewilligungen werden nur in be-
griindeten Fallen erteilt.

Naturschutzwaldweide ist nicht
gleich traditionelle Waldweide

Die heutige Naturschutzwaldweide unter-
scheidet sich klar von der traditionellen
Waldweide. Im Zentrum steht die Bio-
diversitatsférderung, nicht die landwirt-
schaftliche Nutzung.
Naturschutzwaldweiden kommen im Kan-
ton Zirich nur an ausgewahlten Stand-
orten infrage — etwa in lichten Waldern ge-
mass Aktionsplan Lichter Wald oder dort,
wo sie als konkrete Naturschutzmassnah-
me vorgesehen sind.

Waldrand beriihrt ganz
verschiedene Bediirfnisse

Damit das Projekt in Bachs umgesetzt
werden konnte, beantragte die Fachstelle
Naturschutz bei der Abteilung Wald eine

Ausnahmebewilligung mit naturschutz-
fachlicher Begrindung (Zusatzinfo links
unten). Unter Einbezug der Abteilung Jagd
und Fischerei, der lokalen Jagdgesell-
schaft, dem kantonalen Forstdienst und
der Gemeinde Bachs wurde die Bewilli-
gung fur zehn Jahre erteilt.

Die Idee bringt auch Herausforderungen
mit sich: Strukturreiche Waldrander die-
nen auch Wildtieren als Rickzugs- und
Austrittsrdume. Zaune kénnen Wildwech-
sel beeintréchtigen und dauerhafte Bewei-
dung sensible Bereiche storen. Gleichzei-
tig mussen Jagd und Forst weiterhin ihre
Aufgaben erflllen. Abstimmung und Be-
gleitung sind deshalb zentral (Zusatzinfo
Seite 8).

Weidetiere im extensiven Einsatz
Zweimal téglich kontrolliert Bernadette
Weidmann die Tiere am Waldrand. Sie
schaut, ob alle Tiere vollz&hlig und wohl-
auf sind, prift Vegetation und Wetter. Was
banal klingt, ist sorgféltige Arbeit: Die Be-
weidung soll extensiv bleiben und dem
Wald regelméssige Ruhephasen ermdgli-
chen.

Zu diesem Zweck wurde die beweidete
Fl&che in vier Koppeln unterteilt. Die Wei-
detiere wechseln wahrend der Weideperi-
ode regelmassig die Koppeln, sodass die

Wann eignet sich eine
Waldrandbeweidung?
Beweidung ist eine nattrliche Stérung -
und als solche grundsétzlich wertvoll fir
die Biodiversitat. Auf 6kologisch hoch-
wertigen Flachen mit seltenen Arten ist
jedoch Vorsicht geboten.

— Gut geeignet: Flachen, worauf eine
naturschutzgerechte Bewirtschaftung
durch Mahen schwierig ist, worauf
durch Beweidung ein spezifischer
Ziellebensraum geschaffen werden
kann und wo bereits Weidetiere vor
Ort verfligbar sind.

— Weniger geeignet: Flachen mit be-
kannten Zielarten wie Orchideen oder
anderen seltenen Pflanzen, die durch
Verbiss gefédhrdet werden kénnten.

— Entscheidend: Je weniger qualitativ
hochwertige Flachen vorhanden sind,
desto selektiver muss die Wahl der
Beweidungsstandorte sein.

— Standortanalyse und Abstimmung mit
Naturschutz und Forst sind Voraus-
setzung.

Martina Torquato Muniz Barbosa,

Fachstelle Naturschutz, ALN,
martina.torquato@bd.zh.ch

Pascale Weber, Abteilung Wald,
ALN, pascale.weber@bd.zh.ch
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Ein offener Waldrand von der Wiese bis in den Wald: Bei extensiver Beweidung, z. B. durch Rinder, entstehen in der Uber-
gangszone zwischen Wald und Offenland lichte Strukturen und ein reich strukturierter Lebensraum fir Tiere und Pflanzen.

Vegetation auf den unbeweideten Flachen
wieder aufkommen kann. «Man gibt der
Natur Zeit, sich zu erholen», sagt Berna-
dette Weidmann.

Kiihe und Ziegen erganzen sich

Fir das Projekt wurden Original-Braun-
vieh und Ziegen gewéhlt. Die Kombina-
tion ist bewusst: Kiihe fressen weniger
selektiv und bearbeiten grossere Flachen.
Ziegen hingegen dringen in Bereiche vor,
die fur Maschinen und Rinder schwer zu-
génglich sind und wagen sich auch an
Brombeeren heran. Beide Tierarten tra-
gen Horner und schaben an Geholzen.
Das schafft zusatzliche Strukturen wie
Risse oder Spalten, die Tier-, Pilz- und
Pflanzenarten als Lebensraum dienen.

Die Kiihe haben die Waldweide
angenommen

Ein willkommener Nebeneffekt der Bewei-
dung im Waldrand ist, dass die Tiere im
Sommer den natlrlichen Schatten der
Baume nutzen. «Sie stehen dann wirklich
unter den Strduchern und machen dort ih-
re Wiederk&upausen», sagt Weidmann.
Anfangs waren die Tiere zuriickhaltend.
«Mir wurde gesagt: Die Kiihe gehen doch
nicht in den Wald», erinnert sich Weid-
mann. Doch mit der Zeit &nderte sich das
Verhalten. «<Wenn sie jetzt in der Truppe
unterwegs sind, sind sie viel frecher und
trauen sich immer weiter.»

Der Weideperimeter im Wald umfasst
2,7 Hektaren. Zuséatzlich steht den Tieren
im Offenland eine flexible Weideflache zur
Verfiigung, die angepasst werden kann.
So haben die Tiere stets ein ausreichendes
Futterangebot aus Gras und Gehdlzen. Die
Weidezeit dauert von April bis Oktober.

Die Beweidung gestaltet neue
Lebensrdaume

Besonders im Frihsommer fressen die
Kihe gerne junge Gehdlze, spaterim Jahr
werden diese zaher und weniger attraktiv.

www.zh.ch/umweltpraxis

Gleichzeitig entstehen durch die exten-
sive Nutzung offene Bodenstellen, Gras-
inseln, Gebuschgruppen und unter-
schiedlich dichte Vegetationsbereiche.

Mit Frass, Tritt und Dung gestalten Wei-
detiere die Landschaft um und schaffen
dabei Lebensrdume fur diverse Tier- und
Pflanzenarten. Zu den Zielarten gehdren
Dornenstraucher wie Weissdorn und ver-
schiedene Wildrosen — wichtige Nah-
rungsquellen fur Insekten. Brombeeren
werden zuriickgedrangt, Licht gelangt auf
den Waldboden, Samen keimen auf offe-
nen Stellen und Insekten finden Lebens-
rdume im Dung sowie zwischen unter-
schiedlich hohen Vegetationsstrukturen.
«Durch die Trittmuster der Kiihe entste-
hen offene Bodenstellen — es gibt Platz fuir

Al-llustration: Christopher Held mit ImagineArt, 2026

neue Pflanzen», hat Bernadette Weid-
mann beobachtet. «Durch Verbiss wer-
den die Gehdlze angeregt zu wachsen.»

Mehr Vielfalt durch Dynamik
Anders als Maschinen arbeiten Tiere nicht
gleichméassig. Genau dadurch entsteht
ein kleinrdumiges Mosaik aus verschie-
denen Sukzessionsstadien: offene Bo-
denstellen neben Geblschen, lichte Be-
reiche neben dichter Vegetation. Diese
Dynamik gilt als besonders wertvoll fur
die Biodiversitat.

Erste Veranderungen sind bereits sicht-
bar. «<Es wéachst jetzt immer mehr Gras im
Waldrandbereich», sagt Weidmann.
Mehr Bodenvegetation im lichten Wald-
rand ist dabei ein explizit erwiinschter

Verhalten schafft Strukturen, die kleinen Tieren als Mikrohabitat dienen kdnnen.
Quelle: Christopher Held
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Gelangt das Licht bis auf den Boden, ermdglicht dies Unterwuchs

und dadurch auch Beweidung.
Quelle: Christopher Held

Effekt. Er zeigt, dass die Beweidung wirkt
und der Ubergangsbereich an Struktur
gewinnt.

Gemeinsam starker

Das Projekt in Bachs funktioniert nur, weil
unterschiedliche Akteure zusammenarbei-
ten. Waldweiden beriihren unterschiedliche
Nutzungsinteressen: Forstdienst, Jagd, Na-
turschutz und Landwirtschaft haben nicht
immer dieselben Prioritaten. Riickgang von
Jagdflachen, Einschréankungen durch Z&u-

Jagdliche Sicht
Waldrandbeweidung beeinflusst Wild-
tierlebensraume und kann bestehende

Nutzungs- und Bewegungsmuster ver-

andern. Deshalb sind Standortwahl, Be-

weidungsregime und Abstimmung mit
betroffenen Akteuren zentral.

— Strukturreiche Waldrénder sind wich-
tige Deckungs-, Ruickzugs- und Aus-
trittsrdume flr Wildtiere.

— Beweidung und Z&une kbénnen Le-
bensraume verdndern, Wildtierkorri-
dore beeintrachtigen und geeignete
Jagdflachen einschrénken.

— Ausweichbewegungen von Wildtieren
kénnen lokal zu erhéhtem Verbiss an
Jungb&umen fuhren.

- Nicht jeder Standort eignet sich gleich
gut; Sensibilitdt gegentber Stérun-
gen variiert.

- Bertcksichtigung von Brut-, Setz-
und Aufzuchtzeiten.

— Frihe Einbindung der Jagd empfoh-
len.

Entscheidend sind standortangepasste

Planung, durchdachte Zaunlésungen

und laufender Austausch zwischen Jagd,

Forst, Naturschutz und Landwirtschaft.

Lidia Groppo, Fischerei- & Jagdverwaltung,
ALN, lidia.groppo@bd.zh.ch

www.zh.ch/umweltpraxis

ne oder Bedenken zum Schutz empfindli-
cher Arten kénnen Konflikte auslésen (Zu-
satzinfo links und rechts). In Bachs wurden
deshalb alle Beteiligten friih eingebunden.
«Uns spornt das Wohlwollen unserer Pro-
jektpartner an, dass sie spannend finden,
was wir tun und uns keine Steine in den
Weg gelegt haben», sagt Weidmann.

Nutzen und schiitzen!

Auch praktisch brachte das Projekt Her-
ausforderungen mit sich: hoher Zaunauf-
wand, Gewasserschutzauflagen und An-
passungen im Betrieb. Vieles musste erst
ausprobiert werden.

Fir Bernadette Weidmann war dabei von
Beginn an klar, dass die Waldweide mehr
sein soll als ein praktischer Nutzen fliir den
Betrieb. «Landwirtschaft soll immer auch
ein Platz fur die Natur sein», sagt sie.
Genau darin liegt die Besonderheit des
Projekts: Was friher h&ufig als Konflikt
zwischen Nutzung und Schutz betrachtet
wurde, wird in Bachs als gemeinsamer
Ansatz erprobt.

Entwicklung genau beobachten

Das Projekt am Ruebisberg steht noch
am Anfang. Es wird von der Fachstelle
Naturschutz und der Abteilung Wald eng
begleitet. Einmal jéhrlich findet eine ge-
meinsame Begehung mit dem lokalen
Forstdienst, der Fischerei- und Jagdver-
waltung, der Abteilung Wald und Vertre-
tenden der Gemeinde Bachs sowie einer
externen Weidefachbegleitung statt.

Darauf basierend erstellt die Fachstelle
Naturschutz einen jéhrlichen Kurzbericht.
Es soll genau beobachtet werden, wie
sich die Pflanzen- und Tierwelt auf den
Flachen weiterentwickelt. Die Verande-
rung der Vegetation und der Strukturen
wird jahrlich erhoben, faunistische Auf-
nahmen sind nach rund finf Jahren ge-
plant. Der Schlussbericht folgt 2034.

Ein Lernort fiir die Zukunft

Die Waldrandbeweidung in Bachs ist da-
bei kein Modell fir sémtliche Waldrédnder
im Kanton Zirich. Sie ist ein Pilotprojekt
an einem geeigneten Standort - ein Ver-
such, an dem Erfahrungen fur kinftige
Projekte gesammelt werden. Die Bewei-
dung bleibt eine standortspezifische
Massnahme, nicht eine Standardform der
Waldrandpflege.

Fir Bernadette Weidmann ist der Wald-
rand inzwischen mehr als eine Weidefla-
che. «Es ist flr uns auch ein Versuchs-
und Lernort», sagt sie. «<Wir haben erst
beim Ausprobieren gemerkt, was es wirk-
lich bedeutet und wie es funktioniert.»
Wie sich die Waldweide langfristig entwi-
ckelt, wird sich in den kommenden Jahren
zeigen. Weidmanns Wunsch fiur die Zu-
kunft bleibt dennoch klar: «Ich wirde mir
winschen, dass solche Projekte Zukunft
haben, dass es mehr davon gibt. Und
eigentlich — so soll es doch sein, oder?»

Forstliche Sicht

Das Beweiden von Wald ist grundsétzlich

verboten, kann jedoch in begrindeten

Ausnahmeféllen — besonders zur Férde-

rung der Biodiversitat — bewilligt werden.

Voraussetzung sind klare rechtliche, pla-

nerische und dkologische Bedingungen

sowie eine enge Abstimmung mit den zu-
sténdigen und betroffenen Akteuren.

- Waldweide gilt als nachteilige Nut-
zung; Ausnahmen nur mit wichtigen
Grinden und ohne Rechtsanspruch.

— Biodiversitatsféorderung kann Aus-
nahme rechtfertigen, v.a. in lichten
Waldern geméss Aktionsplan Lichter
Wald.

— Frihe Abstimmung mit Kreisforst-
meister oder Kreisforstmeisterin
zwingend; Verfahren wird koordiniert.

— Bewilligungen sind befristet (max.
10 Jahre) und jederzeit widerrufbar.

— Erfolgskontrolle inkl. Nullaufnahme
und Monitoring von Vegetation und
Waldentwicklung erforderlich.

— Neue Flachen fir traditionelle Bewei-
dungen ohne Biodiversitatsfokus
sind nicht bewilligungsféhig.

— Strenge Anforderungen an Wald-
erhaltung (mind. 30 % Deckung, gesi-
cherte Verjingung)

- Klare Vorgaben zu Weideregime,
Schutzmassnahmen, Finanzierung
und Zustimmungen

— Ausschluss u.a. von Eibenbestan-
den, Winterweide und sensiblen
Schutzgebieten

Stefan Studhalter, Abteilung Wald, ALN,
stefan.studhalter@bd.zh.ch
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Gemeinde-
land fur eine
biodiverse
Zukunft

Um die Liicken im Netz der
Natur zu schliessen,
braucht es dauerhaft gesi-
cherte Lebensriaume. Den
Gemeinden kommt dabei
eine Schliisselrolle zu - und
der Kanton zahlit mit. Eine
Einladung, Gemeindeland in
wertvolle Zukunftsprojekte
zu verwandeln.

Dr. Bianca Saladin, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin

Strategische Projekte

Fachstelle Naturschutz

ALN

Baudirektion Kanton Zirich

Telefon 043 258 83 56
bianca.saladin@zh.ch
www.zh.ch/naturschutz

— Artikel «<Moor erwacht — Vielfalt zuriick»,
ZUP112, 2025
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Aufwertung in Affoltern am Albis. Mitten im stédtischen Raum wurde eine verlandete
Feuchtflache revitalisiert. Drei neu angelegte Weiher und ihre Umgebung beherbergen
stark geféhrdete Pflanzen. Gleichzeitig dient die Flache dank kluger Zonierung als

Das Biodiversitatsproblem ist erkannt: In
der Schweiz gelten rund die Hélfte der Le-
bensrdume und ein Drittel der Arten als
gefahrdet. Der Hauptgrund dafir ist, dass
die Natur wegen der intensiven Land-
schaftsnutzung zu wenig Raum hat, die
okologische Qualitat von Flachen fiir die
Biodiversitat oft unzureichend ist und die
notwendige Vernetzung fehlt.

Okologische Infrastruktur bringt
Nutzen fiir alle

Mit dem Verlust der Biodiversitéat geraten
auch Leistungen unter Druck, auf die Ge-
sellschaft und Wirtschaft langfristig ange-
wiesen sind. Gehen beispielsweise intak-
te Moore und Auen verloren, schwinden
natlrliche Wasserspeicher. Das erhdht
das Risiko von Hochwasser und verteuert
die Sicherung von sauberem Trinkwasser.
Klar ist: Die heutigen Investitionen in den
Aufbau einer funktionalen Okologischen
Infrastruktur sind um ein Vielfaches klei-
ner als die Folgekosten, die durch das
Nichthandeln entstehen wirden. Die
Okologische Infrastruktur und die lang-
fristige Sicherung von Naturschutzfla-
chen sind deshalb eine Kernaufgabe der
kommunalen Vorsorge.

Naherholungsgebiet.

Quelle: Bianca Saladin

Lebensraume langfristig sichern

Damit diese lebenswichtigen Leistungen
der Natur langfristig erhalten bleiben,
muss dreifach angesetzt werden: Beste-
hende Naturschutzgebiete miissen zum
einen vergréssert und zum anderen teil-
weise 8kologisch aufgewertet werden.

Die revitalisierte Feuchtflache ist mitten
im Siedlungsgebiet eine wertvolle griine

Oase.
Quelle: Bianca Saladin
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Links: Oberbodenabtrag und Abfuhr des friiher aufgeschiitteten Oberbodens auf der gemeindeeigenen Parzelle im Bergli-
riet, 2024. Nahrstoffliiberschuss und Schadstoffe im Boden machten die urspriingliche Wiese wertlos fir die Okologische
Infrastruktur. Rechts: Der neu geschaffene Lebensraum 2026. Er erweitert das national bedeutende Flachmoor um eine

hochwertige Flache und starkt damit die Okologische Infrastruktur.
Quelle: René Gilgen, FON

Gleichzeitig gilt es, neue Flachen strate-
gisch so zu schaffen und zu sichern, dass
sie die isolierten Lebensrdume wieder
miteinander vernetzen.

Hierbei ist die dauerhafte rechtliche
Sicherung entscheidend: Okologische
Qualitat entsteht bei vielen bedeutenden
Lebensraumen nicht von heute auf mor-
gen. Es braucht oft Jahrzehnte, bis sich
komplexe Artengemeinschaften zum
Beispiel von Magerwiesen, Mooren oder
Waldern entwickeln, einspielen und sta-
bile Populationen bilden.

Staatsheitriage unterstiitzen die
Sicherung

Ein stdndiges Verschieben solcher Fl&-
chen funktioniert in der Natur nicht. Ge-
nau deshalb unterstitzt der Kanton Ge-
meinden gezielt mit Staatsbeitrédgen, so-
fern die Flachen langfristig (z.B. durch
Schutzverordnung) gesichert werden. Die
Gemeinden kénnen fir Projekte flir eine
biodiverse Zukunft bei der Fachstelle Na-
turschutz entsprechende Gesuche um
Forderung einreichen (Zusatzinfo rechts).

Bestehende Schutzgebiete ver-
grossern: Beispiel Bubikon

Wie Gemeinden eigene Flachen gezielt
zur Starkung bestehender Naturschutz-
gebiete entwickeln kénnen, zeigt ein Pro-
jekt im Naturschutzgebiet Bergliriet in
Bubikon. Die gemeindeeigene Parzelle
grenzt an das national bedeutende Flach-
moor Bergliriet und war zwar bereits Teil
der Schutzverordnung, aufgrund friherer
Bodenaufflllungen jedoch nahrstoffreich,
mit Schadstoffen belastet und 6kologisch
wenig wertvoll.

Zur Aufwertung wurde die oberste, be-
lastete Bodenschicht flachig abgetragen,
zudem wurden Bodenvertiefungen und

www.zh.ch/umweltpraxis

verschiedene Strukturen flr zahlreiche
Arten geschaffen. Dadurch entstand ein
vielféltiges Lebensraummosaik mit neu-
en Riedflachen, Kleingewassern und Tro-
ckenwiesen. FUr die Biodiversitat ist das
ein enormer Gewinn: Je grosser ein zu-
sammenhangendes Schutzgebiet ist,
desto mehr Arten haben Platz und um-
so widerstandsfahiger sind die Popula-
tionen vor Ort.

Im Siedlungsraum neue
Lebensridume schaffen:

Beispiel Affoltern

Dass Gemeinden auch auf kleineren Fla-
chen im intensiv genutzten Raum Akzen-
te setzen kdénnen, zeigt ein Projekt in
Affoltern am Albis. Mitten im st&dtischen
Raum wurde eine verlandete Feuchtfla-
che revitalisiert. Obwohl die Parzelle klein
ist und im Siedlungsgebiet isoliert liegt,
ist sie als griine Oase fir die Natur vor Ort
wertvoll.

Durch neu angelegte Weiher und die Aus-
saat von autochthonem Saatgut wurden
stark gefahrdete Rote-Liste-Lebensrau-
me wie Pfeifengraswiesen initiiert und
kantonale Leitarten wie der seltene
Zwerg-Rohrkolben angesiedelt. Zwar
braucht es fir eine langfristig stabile Bio-
diversitat primér grosse Flachen — doch
wenn in der Umgebung weitere Natur-
schutzgebiete entstehen, gewinnen auch
solche kleinen Oasen als rettende Zwi-
schenstationen stark an Wert.

Das Besondere: Die Flache dient gleich-
zeitig der Naherholung. Eine kluge Zonie-
rung macht es méglich: Wahrend Aufent-
halts- und Spielbereiche fir die Bevolke-
rung offenstehen, schitzt eine dichte
Wildhecke aus einheimischen Strauchern
die sensiblen Gewéasserzonen vor dem
Betreten.

Kantonale Staatsbeitridge

im Uberblick

Der Kanton Zirich unterstitzt Projekte,

die gezielt neue langfristig gesicherte

Lebensraume schaffen, 6kologisch auf-

werten oder diese im Interesse bedroh-

ter Arten pflegen. Finanziert werden

Ausgaben, die Uber die normale Pflege

von Flachen hinausgehen.

— Bis zu 20 % fur kommunale Objekte; bis
zu 30 % bei Ausrichtung auf kantonale
Ziel-/Leitarten; bis zu 50% bei Uber-
kommunalen Objekten.

- Bagatellgrenze: Projektsummen unter
2000 Franken werden nicht subventio-
niert.

— Termine: Gesuche mussen vor Projekt-
beginn eingereicht werden.

- Langfristigkeit: Die langfristige Siche-
rung (z.B. via Schutzanordnung oder
Grundbuchanmerkung) ist zwingende
Voraussetzung.

- Anrechenbarkeit: Eigenleistungen der
Gemeinde (z.B. Arbeitszeit des eige-
nen Werkhofs) sind fir den Férderbei-
trag nicht anrechenbar.

Infos und Gesuchsformulare:
www.zh.ch/naturschutz

Gemeinden in der Verantwortung
Viele Gemeinden verfligen Uber Grund-
stilicke, die sich zu wertvollen Lebensrau-
men entwickeln lassen. Entscheidend ist,
diese Potenziale zu erkennen und als Teil
der Okologischen Infrastruktur langfristig
zu sichern. Die Instrumente und finanziel-
len Mittel fiir die Umsetzung stehen bereit
— nun kommt es auf die Initiative vor Ort
an, um diese Potenziale konsequent zu
nutzen.
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Aufgepasst:
Gefiederte
Untermieter
an Gebauden

Viele Vogelarten sowie
Fledermause nutzen Gebau-
de als Brutplatz - oft unbe-
merkt von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern. Wer-
den ihre Nester und
Quartiere bei Bauvorhaben
ubersehen, entstehen
Konflikte. Frithe Abklarun-
gen und Inventare schiitzen
Tiere und schaffen
Planungssicherheit.

Autor: Felix Muller, FJV

Kontakt:

Lidia Groppo
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fischerei- und Jagdverwaltung
Telefon 043 258 76 21
lidia.groppo@bd.zh.ch

Isabelle Floss, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin

Fachstelle Naturschutz

Telefon 043 259 30 58
isabelle.floess@bd.zh.ch

ALN
Baudirektion Kanton Zirich

www.zh.ch/jagd — Umgang mit Wildtieren im
Siedlungsraum — Merkblatt Gebdudebriter

— «Vogelnester an Gebauden: Was tun?»,
www.vogelwarte.ch

— Artikel «Die unsichtbare Gefahr — Vogel
und Glas», ZUP93, 2019

— Artikel «Fledermausschutz: Bericht einer
Zusammenarbeit», ZUP84, 2016

www.zh.ch/umweltpraxis
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Gebé&udebriter wie Mauersegler (im Bild) finden vor allem an &lteren Gebduden
Nischen, in denen sie briiten kénnen. Bei Neubauten sind kiinstliche Nisthilfen méglich.

An warmen Friihsommertagen ziehen
Mauersegler laut rufend zwischen H&u-
sern ihre Bahnen. Fast ihr gesamtes Le-
ben verbringen sie in der Luft. Doch so
exzellente Flieger sie auch sein mégen,
fur das Brutgeschaft sind sie auf Geb&u-
de angewiesen: Sie nutzen fur ihre Nester
Nischen und Spalten in Dachern und Fas-
saden.

Gebaude als Lebensraum

Auch Alpensegler, Mehl- und Rauch-
schwalben sowie Turmdohlen, Schleier-
eulen und Turmfalken nisten an oder in
Gebduden - als Ersatz fir Felswande und
andere natlrliche Strukturen. Gerade
standorttreue Gebaudebriter kehren
Jahr flir Jahr an denselben Ort zurilick.
Geht ein Brutplatz verloren, lasst er sich
nicht beliebig ersetzen. Auch weniger
standorttreuer Arten, wie Spatzen, Stare,
Hausrotschwénze und Co. nisten haufig
an Gebauden. Diese Arten bauen jedes
Jahr ein neues Nest und sind daher weni-
ger strikt auf den Standort angewiesen.

Heimliche Untermieter

Im Alltag bleiben die gefiederten Unter-
mieter haufig unbemerkt. Besonders bei
Seglern liegen Einflugéffnungen oft un-
scheinbar unter Ziegeln, in Rollladenkas-
ten oder in Fassadenfugen. Sichtbar wird
ihre Prasenz nicht selten erst dann, wenn
ein Gebdude saniert, eingerlstet oder
umgebaut wird. Wahrend der Brutzeit
kénnen so Konflikte mit den Menschen

Quelle: Lubomir Hlasek

entstehen. Besetzte Nester dirfen nicht
verschlossen und der Anflug der Altvégel
nicht verhindert werden. Auch die Fleder-
mausquartiere und -wochenstuben dir-
fen nicht beeintrachtigt werden (Zusatz-
info Seite 13).

Brutgeschift ist geschiitzt

Rechtlich ist die Ausgangslage klar: Der
absolute Schutz des Brutgeschéfts gilt fur
sémtliche Vogelarten (und Flederm&use).
Das Brutgeschaft beginnt bereits mit dem
Nestbau, dem Anflug oder der Wiederbe-

Kantonale
Datensammlung

Die Gemeinden sind fur die Inventari-
sierung der Gebaudebriterstandorte
zustandig. Das kantonale Amt flir Land-
schaft und Natur (ALN) verfolgt das Ziel,
die kommunalen Daten langfristig in
einem kantonalen GIS-Layer darzustel-
len. Gemeinden, die bereits Uber ein
digitales Inventar verfligen, sind einge-
laden, ihre Daten der Fischerei- und
Jagdverwaltung zu Gbermitteln.
Ausserdem: Das ALN prift aktuell eine
Open-Source-Ldsung fiur die einheitli-
che Erfassung und Zusammenfihrung
von Gebaudebriterinventaren. Die digi-
tale Losung wird voraussichtlich ab
2027 zur Verfligung stehen.

Kontakt: Lidia Groppo,
lidia.groppo@bd.zh.ch


mailto:lidia.groppo%40bd.zh.ch?subject=
mailto:isabelle.floess%40bd.zh.ch?subject=
http://www.zh.ch/jagd
http://www.zh.ch/jagd
http://www.vogelwarte.ch
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2019/93/ZUP093_2019_A0023_Voegel_und_Glas_Laermschutzwand.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2019/93/ZUP093_2019_A0023_Voegel_und_Glas_Laermschutzwand.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2016/84/ZUP084_2016_A0032_DenkmalpflegeFledermaeuse.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2016/84/ZUP084_2016_A0032_DenkmalpflegeFledermaeuse.pdf
mailto:lidia.groppo%40bd.zh.ch?subject=
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Gut zugéngliche Inventardaten helfen, Gebaudebriter bei Bauvorhaben friihzeitig zu berticksichtigen.

legung bestehender Nester. Eingriffe, die
zum Abbruch des Brutgeschéfts flhren
kénnen, sind nur in begriindeten Einzel-
féllen und mit Bewilligung der kantonalen
Fischerei- und Jagdverwaltung mdéglich.

Mehr Planungssicherheit durch
Inventare

Bei standorttreuen Gebaudebritern gel-
ten die Niststandorte und Nester ausser-
halb der Brutzeit als Naturschutzobjekte
und sind geschiitzt. Das friher haufige
Hinunterschlagen von Schwalbennestern
etwa ist strafbar. Inventare sind ein zentra-
les Werkzeug fiir den Schutz der Arten und
erleichtern gleichzeitig verlassliche Bau-
verfahren. Fir alle Segler- und Schwalben-
arten sowie Dohlen besteht eine Inventar-
pflicht (ebenso fir Fledermause). Fir
Turmfalke, Schleiereule und den Weiss-
storch wird dies empfohlen.

Details im Merkblatt des Amtes flir Landschaft
und Natur: Merkblatt Geb&udebriter und
Fledermause

Spatestens wenn ein Baugesuch eingeht,
muss geprift werden, ob an einem Ge-
baude bekannte Niststandorte vorhanden
sind. Noch besser ist es, wenn Projektie-
rende das Inventar bereits friih konsultie-
ren und Schutz- oder Ersatzmassnahmen
von Beginn an in die Planung integrieren.

Daten digital zugdnglich machen
Geb&udebriterinventare sollten digital
vorliegen und in das gemeindeeigene
System zur Baugesuchsbearbeitung ein-
gebunden sein (z. B. GIS). So werden Hin-
weise auf Nistplatze bei konkreten Vorha-
ben sichtbar, bevor irreversible Schritte
erfolgen. Wo analoge oder uneinheitliche
Datenbesténde bestehen, empfiehlt sich
deren Digitalisierung und Bereinigung.
Der Nutzen ist doppelt: Die Gemeinden
erflllen ihre Verantwortung, und Bauherr-
schaften erhalten friher Klarheit Uber
mdogliche Auflagen.

Viele Gemeinden haben Gebaudebriter-
daten neu erhoben oder bestehende In-
ventare aktualisiert. Das Vorgehen ist
fachlich etabliert, aber zeitintensiv. Bird-
Life Zurich und die Schweizerische Vogel-
warte stellen Grundlagen und Praxishilfen
zur Verfligung. Fur die Erhebung bietet
sich eine Koordination durch Fachbulros
an; lokale Naturschutzvereine und orts-
kundige Beobachtende kdnnen wertvolle
Unterstlitzung leisten. Nach der Erstauf-
nahme missen die Inventare gepflegt und
in angemessenen Absténden von einigen
Jahren aktualisiert werden.

Quelle: www.stadt-zuerich.ch/geodaten

Eigentiimer, Architektinnen und
Planer sensibilisieren

Auch ein gutes Inventar bietet keine voll-
standige Sicherheit. Einzelne Brutplatze
kénnen unentdeckt bleiben. Zudem be-
treffen Konfliktfdlle auch Arbeiten, die
nicht oder nur vereinfacht bewilligungs-
bzw. meldepflichtig sind, etwa Fassa-
densanierungen, kleinere Umbauten oder
bestimmte Solaranlagen.

Umso wichtiger sind Information und
Sensibilisierung:  Eigentimerschaften,
Planende und ausflihrende Unternehmen
muissen wissen, dass sie sich frihzeitig
an die zustandige Bewilligungsinstanz
wenden mussen. Bei Vorhaben, die das
aktive Brutgeschéft beeintrdchtigen, ist
das die Fischerei- und Jagdverwaltung.
Nester von standorttreuen Geb&udebri-
tern gelten als Naturschutzobjekte. Aus-
serhalb der Brutzeit sind deshalb die Ge-
meinden zusténdig.

Bauvorhaben bleiben méglich ...

Ein Gebaudebriterstandort bedeutet
nicht, dass an einem Geb&ude grundsatz-
lich keine Arbeiten mehr mdéglich sind.
Entscheidend ist, die Situation friih zu kla-
ren und die Massnahmen fachlich sauber
zu planen. Je nach Art, Jahreszeit und
Vorhaben kdnnen Arbeiten ausserhalb
der sensiblen Phase erfolgen oder so or-

=

Vor das GerUst gesetzte Nistkdsten kdnnen Brutplatze wéhrend Bauarbeiten temporér sichern.

www.zh.ch/umweltpraxis

Quelle: Isabelle Fléss


https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/naturschutz/naturschutz-in-den-gemeinden/merkblatt_gebaeudebrueter.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/geodaten/
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Seit Friihling 2026 gibt es im Kanton Zirich eine kantonale Fachstelle Weissstorch. Sie berat Gemeinden und Private im
Umgang mit Horsten und Konfliktfallen. www.fachstelle-weissstorch-zh.ch

ganisiert werden, dass der Brutplatz wei-
terhin erreichbar bleibt. Wé&hrend Bau-
arbeiten kommen etwa offen gehaltene
Anflugbereiche oder temporére Ersatz-
nistplatze am Gerist infrage (Abbildung
Seite 12). Nach Abschluss der Arbeiten
sind verlorene Nistmdglichkeiten wieder-
herzustellen oder geeignete Ersatzange-
bote zu schaffen, méglichst direkt am Ge-
baude oder in unmittelbarer Néhe.

... frithes Abkléren ist aber von
Vorteil

Mithilfe des Beratungsangebots von
lokalen Naturschutzvereinen, BirdLife
Zirich und der Schweizerischen Vogel-
warte kann friihzeitig geklart werden, was
beim jeweiligen Vorhaben beachtet wer-
den muss. Wenn Arbeiten an inventari-
sierten Objekten oder wahrend der Brut-
saison geplant sind, erleichtern friihzeiti-
ge Abklarungen mit Fachblros oder den
kommunalen bzw. kantonalen Stellen
tragfahige Lésungen. Der Leitfaden von
BirdLife Zirich beschreibt das Vorgehen
aus Sicht der Gemeinden.

Bei Sanierungen oder Ersatzneubauten
sollte die Frage nach Geb&udebritern
nicht erst kurz vor Baubeginn gestellt
werden, sondern bereits in der Vorpri-
fung und Projektierung. Das senkt das
Risiko von Baustopps, Nachbesserungen
und unnétigen Kosten.

www.birdlife-zuerich.ch — Leitfaden von BirdLife
Zirich

Vogel halten sich nicht an
Inventare

Weiter zu beachten: Im Frihling treten
haufig spontane Bruten auf Baustellen
auf. Ob Spatzen, die sich im Abbruch-
gebdude eingenistet haben, Amseln im
Materiallager oder Elstern auf dem Bau-

www.zh.ch/umweltpraxis

gerust — auch in solchen Situationen gilt
der Schutz des Brutgeschafts. Nester
durfen nicht eigenméchtig entfernt oder
versetzt werden. In der Stadt Zirich muss
in solchen Féllen die Wildhut kontaktiert
werden, im Ubrigen Kanton die Fischerei-
und Jagdverwaltung. In vielen Féllen |asst
sich mit einfachen Vorkehrungen sowohl
die Brut schiitzen als auch der Baubetrieb
weiterfiihren; in komplexeren Situationen
kénnen ein Fachgutachten und eine
entsprechende Sonderbewilligung nétig
werden.

Um das Risiko von spontanen Bruten zu
minimieren, wird dringend empfohlen,
Rodungs- und Abbrucharbeiten vor Be-
ginn der Brutsaison durchzufiihren. Je
nachdem ist es zusatzlich sinnvoll, mdg-
liche Einflugldcher bereits praventiv im
Winter zu verschliessen.

Mehr Storche, mehr Beratungs-
bedarf

Beim Weissstorch zeigt sich, wie dyna-
misch die Situation sein kann. Seine Ruick-
kehr ist ein Erfolg — und fiihrt vermehrt zu
Fragen und Konflikten. Die Bestande ha-
ben deutlich zugenommen; damit haufen
sich Bruten an Gebauden und techni-
schen Anlagen. Storchenhorste werden
Uber Jahre genutzt und erweitert. Sie kon-
nen ein erhebliches Gewicht erreichen,
Verschmutzungen verursachen oder je
nach Standort technische und sicher-
heitsrelevante Probleme schaffen, etwa
auf Strommasten oder tber Liftungsanla-
gen (Foto oben). Ausserhalb der Brutzeit
liegt die Entscheidungshoheit Uber Ein-
griffe an Horsten bei den Gemeinden. Die
neue kantonale Fachstelle Weissstorch
unterstitzt dabei mit Beratung.
www.fachstelle-weissstorch-zh.ch

Quelle: Stefan Zoller

Fledermause mitdenken
Was fur Vogel gilt, betrifft auch Fleder-
mause: Viele Arten nutzen Gebaude-
spalten, Dachstécke oder &hnliche Un-
terschllpfe. Auch diese Standorte sind
geschutzt. Im Sommer bilden die Weib-
chen Wochenstubenkolonien, in denen
sie ihre Jungen aufziehen. Deren Auf-
zucht kann tber die rechtliche Brut- und
Setzzeit (1. April bis 31. Juli) hinausge-
hen. Fledermausquartiere kénnen dari-
ber hinaus auch im Winter besetzt sein.
Rat bietet die Stiftung Fledermaus-
schutz und in konkreten Problemfallen
die Fledermausschutzbeauftragten des
Kantons Zrich.

— www.fledermausschutz.ch (Stiftung
Fledermausschutz)

— Telefon 052 214 26 88
fledermausschutz.zh@gmx.ch
(Fledermausschutzbeauftragte)

— Geb&dude vogel- und fledermaus-
freundlich sanieren, BAFU

Neben Vogeln nutzen auch Fledermause
offene Nischen an Gebauden.
Quelle: www.fledermausschutz.ch


https://birdlife-zuerich.ch/wp-content/uploads/2025/07/2025_BLZH_Leitfaden-Gebaeudebrueter.pdf
https://birdlife-zuerich.ch/wp-content/uploads/2025/07/2025_BLZH_Leitfaden-Gebaeudebrueter.pdf
http://www.birdlife-zuerich.ch/
http://www.birdlife-zuerich.ch/
https://www.fachstelle-weissstorch-zh.ch/
http://www.fachstelle-weissstorch-zh.ch

http://www.fledermausschutz.ch
mailto:fledermausschutz.zh%40gmx.ch%20?subject=
https://backend.bafu.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-bafuadminch-files/files/2025/09/30/47d9def5-685b-44a4-8083-755e1e0c7f01.pdf
https://backend.bafu.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-bafuadminch-files/files/2025/09/30/47d9def5-685b-44a4-8083-755e1e0c7f01.pdf
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Vogelfreundliches Bauen
Gebaudebriter sind nicht die einzigen
Voégel, die im Siedlungsraum von Bauent-
scheiden betroffen sind. Fur praktisch alle
Arten stellen grosse Glasflachen ein
ganzjéhriges Risiko dar. Entsprechend ist
im Planungs- und Baugesetz verankert,
dass bei der Gestaltung von Fassaden
und Fenster- bzw. Glasfronten der Vogel-
schutz beachtet werden muss. Bei Bau-
bewilligungen und Planungen lohnt es
sich deshalb, besonders problematische
Elemente wie freistehende Glasflachen
oder Verglasungen Ubers Eck frih zu er-
kennen und zu entscharfen (Fotos unten).
Die immer noch oft gesehenen einzelnen
Vogelsilhouetten wirken erwiesenermas-
sen nicht, da sie von Végeln nicht richtig
wahrgenommen werden kénnen. Fachli-
chen Rat bietet das Merkblatt Végel und
Glas oder Vogelwarte und BirdLife.

Wer baut oder saniert, kann zudem Nist-
maglichkeiten fir verschiedene Arten oft
mit geringem Aufwand sichern oder neu
schaffen.

Wer schon einmal den Flugspielen der
Mauersegler um ihr Brutgebdude zuge-
schaut und zugehort hat, weiss: Der Einsatz
lohnt sich und bringt erflillende Momente.

www.zh.ch/jagd — Umgang mit Wildtieren im
Siedlungsraum — Merkblatt V6gel und Glas

Geméss PBG muss bei neuen Bauten
der Vogelschutz beachtet werden.
Grosse Glasfassaden und Vergla-
sungen Ubers Eck sind besonders

problematisch.
Quelle: FJV

www.zh.ch/umweltpraxis
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INTERVIEW: Viele Freiwillige halfen Griin Stadt Ziirich

beim Inventar

Muriel Perron, Projektleiterin,

Team Naturschutz, Griin Stadt Zirich.
kontakt-gsz@zuerich.ch, www.stadt-
zuerich.ch/gsz — Grlin- und Freirdume

Muriel Perron, die Stadt Ziirich hat
von 2023 bis 2025 ein Gebaude-
briiterinventar erarbeitet. Wie sind
Sie vorgegangen?

Wir starteten mit einem Pilotprojekt und
externer Unterstiitzung durch das Fach-
biro Orniplan, das bereits Uiber Erfahrun-
gen mit Inventaren verfligte. Dabei teste-
ten und verbesserten wir die Mobile App
fur die Erfassung der Brutplatze, sammel-
ten Felderfahrung und klarten Aufwand
sowie Methode. Danach waren wir fir die
stadtweite Kartierung vorbereitet.

Beim Inventar haben viele Frei-
willige mitgeholfen. Wie haben sie
diese gefunden und geschult?

Im Pilot unterstitzte uns der Ornithologi-
sche Verein Schwamendingen. Fir das
Hauptprojekt erfolgte der Aufruf Uber
BirdLife Zirich und seine Sektionen. Am
Ende waren mehr als 120 Freiwillige da-
bei. Sie wurden in Methode, App und Da-
tenerfassung eingefiihrt und Ubten direkt
im Feld.

Wie hat sich der Einsatz einer
digitalen App beim Inventar

der Stadt Ziirich bewahrt?

Sehr gut. Die Daten wurden vor Ort digital
erfasst und automatisch mit Gebdude
und Adresse verknipft. So entfiel die
Ubertragung von Papierformularen in un-
sere Datenbank, und Fehler bei Adressen
oder Standorten liessen sich stark redu-
zieren. Der Aufwand war hoch, hat sich
aber gelohnt.

Welche Vorteile bringt lhnen

die digitale Inventarisierung?

Bei einer Aktualisierung entstehen in Zi-
rich Tausende Datensétze. Dank direkter
digitaler Erfassung durch die Kartieren-
den konnten wir diese Menge effizient,
zuverlassig und mit weniger manueller
Nachbearbeitung bewaltigen.

Was wiirden Sie anderen Ge-
meinden raten, die ebenfalls ein
Gebaudebriiterinventar planen?
Ich empfehle, lokale Vereine und die Be-
vélkerung einzubeziehen, das Projekt
aber nicht allein Freiwilligen zu Utberlas-
sen. Die Behdrden tragen Verantwortung
fur Qualitatssicherung, Schulung, klare
Anleitungen und digitale Hilfsmittel — nur
so entstehen korrekte Daten, mit denen
sich die gesetzlichen Vorgaben umsetzen
lassen.

Wie sorgt die Stadt Ziirich dafiir,
dass das Gebaudebriiterinventar
bei Bauvorhaben beachtet wird?
Bei jedem Baugesuch wird gepruft, ob die
Adresse im Inventar erfasst ist. Sind Brut-
platze gefahrdet, wird eine Auflage in den
Bauentscheid aufgenommen. Die Bau-
freigabe erfolgt erst, wenn Schutz- und
Ersatzmassnahmen festgelegt sind. Die
Bauherrschaft wird fachlich beraten.

In welchen Abstidnden wird das
Inventar aktualisiert?

Wir planen eine flachendeckende Aktua-
lisierung im 10-Jahres-Rhythmus. Dazwi-
schen wird punktuell nachkartiert. Zudem
kénnen Privatpersonen Uber die Online-
Plattform von Orniplan Geb&udebriter
auf Stadtgebiet melden.

Welche Erkenntnis aus der
Uberarbeitung des Inventares

hat Sie am meisten erstaunt?

Mich hat die grosse Bereitschaft der Frei-
willigen Uberrascht. Die Feldarbeit ist an-
spruchsvoll und verlangt frihes Aufste-
hen, methodische Prazision und Geduld.
Trotzdem blieb das Engagement durchs
Band sehr hoch. Zugleich zeigte sich:
Auch mit vielen Personen werden nicht
alle Brutplatze gefunden. Fehlt ein Ein-
trag, ist ein Geb&ude nicht sicher unbe-
setzt — das mussen wir als Baubewilli-
gungsbehdrde und die Bauherrschaften
immer mitdenken.


mailto:kontakt-gsz%40zuerich.ch?subject=
https://www.stadt-zuerich.ch/gsz
https://www.stadt-zuerich.ch/gsz
https://vogelglas.vogelwarte.ch/downloads/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/tiere/fischerei-und-jagd/jagd/wildtiere_im_siedlungsraum_wildunfaelle/merkblatt_vogel_und_glas.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/tiere/fischerei-und-jagd/jagd/wildtiere_im_siedlungsraum_wildunfaelle/merkblatt_vogel_und_glas.pdf
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PFAS: Wie der
Kanton mit
Ewigkeits-
chemikalien
umgeht

PFAS bauen sich in der
Umwelt kaum ab. Ein Prob-
lem, da sie fiir die Gesund-
heit schadlich sein konnen.
Messungen zeigen, dass
PFAS uberall in der Umwelt
nachweisbar sind, die aktu-
ell geltenden Hochstwerte
in Lebensmitteln und Trink-
wasser aber im Kanton
mehrheitlich eingehalten
werden.

Isabel Flynn, Redaktorin ZUP
Koordination Bau und Umwelt
Baudirektion Kanton Zirich
Telefon 043 259 24 18
isabel.flynn@bd.zh.ch

PFAS sind ein vielschichtiges und
komplexes Thema. In der Bau- und der
Gesundheitsdirektion befassen sich
mehrere Amter damit. Die zustandigen
Stellen beim jeweiligen Thema sind hier
aufgefuhrt:

www.zh.ch/pfas

www.zh.ch/umweltpraxis
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PFAS gelangen aus vielen verschiedenen Quellen in die Umwelt und von dort in
Lebensmittel und Trinkwasser. Die Stoffflussgrafik zeigt bekannte Quellen und
Verbreitungswege. Ein Teil der Quellen ist noch nicht bekannt.

Lange Zeit unbemerkt, sind per- und poly-
fluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) heute in
Fachkreisen, Politik und Medien hoch oben
auf der Agenda. Auch im Kanton Zirich.
PFAS sind synthetisch hergestellte Che-
mikalien. Es sind mehrere Tausend Ver-
bindungen bekannt, die dieser Stoffgrup-
pe zugeordnet werden kdnnen. Sie sind
wasser-, fett- und schmutzabweisend
und weisen eine hohe thermische und
chemische Stabilitat auf.

Warum PFAS problematisch sind
PFAS sind Uberall. Sie stecken wegen
ihrer nitzlichen Eigenschaften in Alltags-
produkten, von der Teflonpfanne lGber die
Regenjacke bis zur Pizzaschachtel, in
Kosmetika, aber auch in Pestiziden. Seit
Beginn der 1970er-Jdahre werden sie in
vielen industriellen Prozessen eingesetzt.
Sie kdnnen sowohl bei der Herstellung als
auch bei der Anwendung oder Entsor-
gung in die Umwelt gelangen.

Wegen ihrer besonderen Stoffeigen-
schaften werden sie dort kaum abgebaut
—weswegen sie auch «Ewigkeitschemika-
lien» genannt werden. Eine Rolle spielen
deshalb auch Belastungen, die in der Ver-
gangenheit entstanden sind, beispiels-
weise durch Anwendung von mittlerweile

Quelle: AWEL

verbotenen PFAS-haltigen Feuerldsch-
schdumen oder durch die Ablagerung von
Abféllen in Deponien (Zusatzinfo Seite 16).

Mogliche Auswirkungen von PFAS
auf die menschliche Gesundheit
PFAS gelangen Uber Boden und Gewé&s-
ser ins Trinkwasser sowie in Lebensmittel
und damit in den menschlichen Organis-
mus. Dort kbnnen sie sich teilweise anrei-
chern. Im menschlichen Kérper kénnen
PFAS mdglicherweise zu Stérungen des
Immunsystems, des Fettstoffwechsels
und des Wachstums oder zu Krebs flih-
ren.

Gemass aktuellem Wissensstand ent-
steht durch den Konsum einzelner Le-
bensmittel, die PFAS enthalten, keine
akute Gesundheitsgefahr. Hochstwerte
fur Lebensmittel haben zum Ziel, die Be-
lastung der Bevoélkerung mit PFAS mog-
lichst tief zu halten.

Der Kanton Zirich hat in verschiedenen
Bereichen bereits Daten zur Belastung von
Umwelt und Lebensmitteln mit PFAS erho-
ben und plant weitere Untersuchungen.
Ziel ist es, herauszufinden, wo mit erhoh-
ten PFAS-Belastungen zu rechnen ist und
was mdgliche Ursachen und Quellen sind.


mailto:isabel.flynn%40bd.zh.ch?subject=
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/pfas-im-kanton-zuerich.html

Stoffe
ZUP Nr. 114 Juli 2026

Belastete Standorte und
Deponien

Da PFAS bereits ab den 1970er-Jahren
verbreitet verwendet wurden, kénnen
sie fUr die altlastenrechtliche Beurtei-
lung von Betriebs-, Ablagerungs- und
Unfallstandorten relevant sein. Bei der
Altlastenbearbeitung werden deshalb
seit einigen Jahren vielfach PFAS-Un-
tersuchungen eingefordert.

Zudem hat das AWEL Standorte ermit-
telt, wo bei Brandereignissen oder
Ldéschibungen in der Vergangenheit
Ldéschschaume eingesetzt wurden. Da
diese bis vor wenigen Jahren PFAS
enthielten, ist es moglich, dass solche
Areale mit PFAS belastet sind. Deshalb
mussen sie in den kantonalen Kataster
der belasteten Standorte (KbS) eingetra-
gen werden.

Das AWEL hat in den Jahren 2021 und
2022 insgesamt 25 Deponiesickerwas-
ser aus unterschiedlichen Deponiety-
pen und Deponiephasen (in Betrieb und
Nachsorge) auf knapp 270 organische
Substanzen, darunter auch PFAS, un-
tersucht. In fast allen Proben konnten
PFAS nachgewiesen werden.

Das «PFAS-Merkblatt fur Altlastenvoll-
zug Kt. Zirich» soll bei der Klarung der
Fragen helfen, ob und wie ein belasteter
Standort auf PFAS zu untersuchen ist
und wie mit PFAS-belasteten Materia-
lien hinsichtlich deren Entsorgung um-
gegangen werden soll.

www.zh.ch/altlasten — Schadstoffe —
«PFAS-Merkblatt flr Altlastenvollzug Kt.
Zdrich»

PFAS sind ein junges Thema, deshalb
werden gesetzliche Grundlagen und
Richtlinien erst erarbeitet. Wo bereits Re-
gelungen vorhanden sind, etwa Grenz-
werte oder Héchstgehalte, sorgt der Kan-
ton fir den Vollzug.

Nur wenige Lebensmittelproben
iiber Hochstwerten

Das Bundesamt fir Lebensmittelsicher-
heit und Veterindrwesen hat in Anlehnung
an die EU-Gesetzgebung Hochstwerte
fir PFAS in bestimmten Lebensmitteln
festgelegt. Diese gelten seit Anfang 2024
flr Eier, Fleisch, Fisch, Krebstiere und
Muscheln.

2025 wurden im Kanton Zirich 120 Pro-
ben von Fleisch, Fisch und Eiern erhoben
und untersucht. Die grosse Mehrheit der
Proben lag deutlich unter den geltenden
Hdéchstwerten.

Im gleichen Jahr konnten Zircher Milch-
viehbetriebe ihre Milch kostenlos auf
PFAS-Rickstande untersuchen lassen.

www.zh.ch/umweltpraxis
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PFAS werden in einer Vielzahl von Produkten und industriellen Prozessen einge-
setzt. So gelangen sie Uber verschiedenste Wege in die Umwelt.

Bei 89 Prozent der Betriebe waren entwe-
der keine PFAS in der Milch zu finden oder
die Ruckstande lagen unter dem in der
Schweiz diskutierten Richtwert flr Milch.
Jene Betriebe mit hdheren Belastungen
unterstitzt der Kanton nun dabei, die Ur-
sachen der Belastung zu ermitteln und
Massnahmen zur Reduktion zu prifen.

In Speisefischen aus dem Zirichsee, dem
Greifensee und dem Pfaffikersee wurden
im Sommer 2024 in allen untersuchten
Proben PFAS nachgewiesen. Bei den Egli,
Felchen und Schwalen lagen die Konzen-
trationen unter den gesetzlich festgeleg-
ten Hochstwerten. Bei den Hechtproben
lagen die Werte teilweise darlber.

PFAS in Trinkwasser und
Gewassern

Seit 2023 untersucht das Kantonale La-
bor Trinkwasser im ganzen Kanton auf
PFAS. Die Resultate werden in der «Zri
Trinkwasser Map» fortlaufend publiziert
und zeigen, dass alle beprobten Wasser-
versorgungen einwandfreies Trinkwasser
liefern. Die geltenden PFAS-H6chstwerte
im Trinkwasser werden derzeit Uberarbei-
tet, in Anlehnung an die Vorgaben in der
EU. Die neuen, strengeren Werte treten
voraussichtlich 2027 schweizweit in Kraft.
Das Gewa&sserschutzlabor untersucht
seit 2021 das Zurcher Grundwasser und
die Oberflachengewasser auf PFAS. Seit
diesem Jahr sind PFAS zudem Bestand-
teil des schweizweiten Grundwasser-
monitorings (NAQUA). In den rund 100 auf
PFAS untersuchten Grundwasserfassun-
gen wurden die aktuell geltenden Hochst-
werte fUr Trinkwasser Uberall eingehalten.
In Bachen und Fliissen wurden bisher ge-
nerell tiefere PFAS-Konzentrationen ge-
messen als im Grundwasser. Ab 2027
werden PFAS auch in das nationale Mess-
programm Oberflachengewasser (NAWA)
aufgenommen. Die Schweiz prift derzeit
die Ubernahme der Grenzwerte fiir Ober-
flichengewdasser und Grundwasser, die in
der EU seit Mai 2026 gelten. Diese sind
nochmals deutlich strenger als die heuti-
gen Anforderungen an Trinkwasser.

Quelle: Arcadis

Abwasserreinigung entfernt

PFAS kaum

Aber wie gelangen PFAS (berhaupt in die
Gewasser? Messungen des AWEL deu-
ten darauf hin, dass rund ein Drittel der
PFAS-Belastung aus Industrie und Gewer-
be, Haushalten sowie Deponien Uber die
ARA in die Fliessgewésser gelangt (Grafik
Seite 15). Mit den heute eingesetzten Rei-
nigungsverfahren kénnen PFAS in kommu-
nalen ARA kaum entfernt werden.

Der grossere Teil der Belastung stammt
unter anderem aus belasteten Standorten
(z.B. L8schlibungsplétze), Oberflachenab-
flissen von belasteten Béden oder Eintra-
gen Uber die Luft. Die genauen Quellen las-
sen sich jedoch meist nicht identifizieren.

Ziircher Bodenbelastung iiber
schweizweitem Durchschnitt
Messungen haben 2024 gezeigt: Die
PFAS-Belastung der Béden im Kanton
Zirich ist tendenziell hdher als im ge-
samtschweizerischen Vergleich. Mégli-
cherweise hat dies mit der Siedlungsdich-
te und der hohen wirtschaftlichen Aktivi-
tat zu tun. Im Siedlungsgebiet wiederum
ist die Belastung tendenziell héher als in
landwirtschaftlichen Bdden. Grenzwer-
te fir PFAS-Belastungen im Boden wer-
den derzeit auf nationaler Ebene erarbei-
tet. Auf dieser Grundlage wird der Kan-
ton weitere Untersuchungen durchfiihren
und den Vollzug rund um den Umgang mit
PFAS im Boden aufbauen.

Gebrauchsgegenstande getestet
Die Kantone Basel-Stadt, Genf, Uri und Zi-
rich haben mit Unterstitzung des Bundes-
amtes fur Umwelt (BAFU) Alltagsproduk-
te wie Textilien, Impragniermittel oder Ski-
wachse auf ihren PFAS-Gehalt untersucht.
13 von 76 getesteten Produkten enthiel-
ten zu hohe PFAS-Gehalte bzw. verbote-
ne PFAS-Substanzen. Der Verkauf der be-
anstandeten Produkte wurde gestoppt. Fir
2026 ist eine gesamtschweizerisch koordi-
nierte Kontrollkampagne geplant, mit wel-
cher der Markt breiter Uberwacht werden
soll.
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Weniger
Pflanzen-
schutzmittel
dank
Prazision

Drohnen, Sensoren, GPS:
Mit digitalen Technologien
lIasst sich der Einsatz von
Pflanzenschutzmittein
wesentlich senken, und die
Landwirtschaft wird nach-
haltiger. Das zeigt ein
mehrjahriges Projekt mit
Zuircher Beteiligung,
PFLOPF genannt.

Anna Brugger, Bereichsleiterin
Pflanzenbau &Agrartechnik
Strickhof, Kompetenzzentrum fur
nachhaltige Erndhrungssysteme
ALN

Baudirektion Kanton Zirich
Telefon 058 105 85 10
anna.brugger@strickhof.ch
www.strickhof.ch

www.pflopf.ch
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Urs Amacher mit seiner kameragesteuerten Prazisionsspritze der Schweizer Firma

Welchen Beitrag kdnnen digitale Techno-
logien leisten, um den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln zu reduzieren? Dieser
Frage gingen seit 2019 insgesamt 58 Be-
triebe aus den Kantonen Aargau, Thurgau
und Zurich in einem mehrjéhrigen Projekt
nach. Untersucht wurden Acker-, Gemii-
se-, Obst- und Rebbau (Zusatzinfo unten).
Die teilnehmenden Betriebe setzten min-
destens zwei von sieben Massnahmen
um. Dazu gehdrten beispielsweise
GPS-Lenksysteme,
kameragesteuerte Hackgeréte,
Prazisionsspritzen («Spot Spraying»),
Spritzdrohnen oder

— Robotikanwendungen.

Begleitet und unterstitzt wurden die Be-
triebe dabei von den kantonalen Fachstel-
len —im Kanton Zirich vom Strickhof.

Grosste Einsparung im
Gemiisebau ...

Uber alle Massnahmen betrachtet konn-
ten Einsparungen von mindestens 25 Pro-
zent erzielt werden. Besonders gross wa-
ren die Einsparungen beim Gemuisebau
mit der sogenannten Spot-Spraying-
Technologie. Statt Felder vollflachig zu
behandeln, werden gezielt nur Einzel-
pflanzen wie Unkrauter bekdmpft — punkt-
genau und prazise. Das Projekt hat ge-
zeigt, dass sich damit der Herbizideinsatz
um bis zu 80 Prozent reduzieren l&sst.

Ecorobotix.
Quelle: David Eppenberger, LID

... und durch sensorgesteuerte
Hackgerate

Einen ebenfalls grossen Einspareffekt ha-
ben sensorgesteuerte Hackgeréte, die Un-
kraut mechanisch entfernen. Anders sieht
es beim Einsatz von GPS-Lenksystemen
und Spritzen mit automatischer Teilbrei-
tenschaltung aus (GPS-gestiitztes Assis-
tenzsystem, das einzelne Teilbreiten von
Geréten wie Spritzen, Sdmaschinen oder
Dungerstreuer selbststandig ein- und aus-
schaltet, damit Uberlappungen und Fehl-
stellen auf dem Feld vermieden werden).

Projekt «PFLOPF»
(2019-2026)

Die Abklrzung «PFLOPF» steht fir
«Pflanzenschutz-Optimierung mit Pre-
cision Farming». Trager des Projekts
sind die Kantone Aargau, Thurgau und
Zirich mit ihren landwirtschaftlichen
Beratungszentren Liebegg, Arenenberg
und Strickhof. Agroscope, das landwirt-
schaftliche Forschungszentrum des
Bundes, begleitete das Projekt wissen-
schaftlich. Die Projektleitung lag beim
Beratungsbiro Agrofutura. Mitfinanziert
wurde PFLOPF vom Bundesamt fir
Landwirtschaft. Die Kosten beliefen sich
auf rund 4,1 Mio. Franken. Der Grossteil
davon kam den Betrieben direkt zugute.
Weitere Informationen: www.pflopf.ch


mailto:anna.brugger%40strickhof.ch?subject=
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In allen Ackerkulturen erméglichen sie ver-
gleichsweise geringe Einsparungen im ein-
stelligen Prozentbereich.

Kosten und Nutzen im Fokus

Fir den Einsatz von Precision-Farming-
Technologien sind oft hohe Investitionen
notig. Ein entscheidender Faktor fir die
Wirtschaftlichkeit ist die Auslastung der
Geréte, die stark von der Betriebsgrosse
abhéngt. Fur durchschnittlich grosse
Ackerbaubetriebe mit 32,5 Hektaren offe-
ner Ackerflache lohnen sich GPS-Lenk-
systeme wirtschaftlich. Auch die Kosten fir
Teilbreitenschaltungen sowie das Hacken
zwischen den Reihen kénnen auf diesen
Betrieben nahezu ausgeglichen werden.

Technologien mit Potenzial
fordern

Hochprazise Spot-Spraying-Systeme,
die viel zur Einsparung von Pflanzen-
schutzmitteln beitragen kdnnen, sind in
der Anschaffung besonders teuer und er-
wiesen sich im Projekt als wirtschaftlich
nicht rentabel. Die Projektverantwort-
lichen erachten deshalb eine Fdrderung
dieser Technologien via Direktzahlungs-
oder Strukturverbesserungsverordnung
als sinnvoll. Ihr hohes Einsparungspoten-
zial von Pflanzenschutzmitteln machen

Warum weniger Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt
werden sollen

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
in der Landwirtschaft soll sinken, da sie
Umwelt, Gesundheit und Artenvielfalt
schédigen. Sie kdnnen lange in Béden
und Gewassern nachgewiesen werden
und kdnnen nutzliche Insekten wie Bie-
nen geféhrden. Zudem kdénnen Schad-
organismen resistent gegen die Mittel
werden.

Um den Einsatz zu verringern, nutzt
man integrierten Pflanzenschutz. Zu-
erst setzt man auf vorbeugende Metho-
den wie Fruchtwechsel, widerstands-
fahige Sorten oder die Férderung von
Ntzlingen. Im n&chsten Schritt werden
nichtchemische Bekampfungsmittel
eingesetzt wie mechanische Unkraut-
regulierung. Erst im letzten Schritt fin-
det der Einsatz von chemischen Pflan-
zenschutzmitteln statt.

Fur viele Betriebe bleiben Pflanzen-
schutzmittel wichtig, wenn ande-
re Massnahmen nicht ausreichen und
hohe Ernteverluste drohen. Das Motto
lautet «So viel wie nétig, so wenig wie
maoglich». Damit soll die Lebensmittel-
produktion gesichert bleiben.

www.zh.ch/umweltpraxis
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Mit sensorgesteuerten Hackgeréten lasst sich Unkraut mechanisch beseitigen —
dadurch kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden.

sie fur die zukunftige Landwirtschaft sehr
attraktiv, da somit Herbizidresistenzen
vermieden werden kdnnen.

Die Erkenntnisse nach sieben Projektjah-
ren zeigen: Die Digitalisierung im Pflan-

Quelle: Strickhof

zenschutz ist keine Zukunftsmusik mehr,
sondern Realitdt — wenn Technologie,
Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit
zusammenpassen.

INTERVIEW: «Prazision statt Giesskanne»

Landwirt Urs Amacher fiihrt in
Danikon den Geigelmooshof, wo er
Salate, Kartoffeln und ver-
schiedenes Gemiise anbaut.
Fortschrittliche Anbaumethoden
und digitale Technologien spielen
auf seinem Betrieb eine wichtige
Rolle - deshalb nahm er am
Ressourcenprojekt PFLOPF teil.

Was war lhre Motivation, bei
PFLOPF mitzumachen?

Urs Amacher: Fir mich stand die Weiter-
entwicklung des Betriebs im Vorder-
grund. Besonders interessiert haben
mich GPS-Technologien und die mecha-
nische Unkrautbekdmpfung mit Hackge-
raten. PFLOPF bot die Méglichkeit, diese
Technologien unter Praxisbedingungen
zu testen und Erfahrungen zu sammein.

Welche Technologien haben Sie im
Rahmen von PFLOPF eingesetzt?
Wir arbeiteten mit GPS-Lenksystemen, ei-
nem kameragesteuerten Hackgeréat sowie
mit einer Prazisionsspritze flir sogenanntes
«Spot Spraying». Diese Technologie er-
kennt Unkrduter und bringt Pflanzen-
schutzmittel nur dort aus, wo sie tatsach-
lich bendtigt werden — effizient und spar-
sam.

Zusétzlich setzten wir ein Prognosemodell
ein. Gesttitzt auf die Daten unserer Wetter-
station berechnete dieses das Risiko fur
Mehltauinfektionen und sendete entspre-
chende Push-Nachrichten aufs Handy.

Worin sehen Sie den grossten
Mehrwert digitaler Technologien?
Der grosse Vorteil des «Spot Sprayings»
liegt darin, dass deutlich weniger Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt werden mus-
sen. Gleichzeitig sinkt das Risiko von
Rickstanden in den Kulturen. Davon pro-
fitieren letztlich sowohl die Umwelt als
auch die Kulturen.

Ein grosser Nutzen liegt fir mich auch
beim prazisen Arbeiten mit GPS-Lenk-
systemen. Je genauer geséat wird, desto
besser funktioniert spater auch das me-
chanische Hacken. Heute arbeiten wir da-
bei mit einer Genauigkeit von zwei bis drei
Zentimetern.

Wo lagen die grossten Heraus-
forderungen?

Gerade am Anfang war die Einfihrung an-
spruchsvoll. Die Systeme mussten einge-
richtet und die Mitarbeitenden geschult
werden. Naturlich sind uns dabei auch
Fehler passiert. Inzwischen lauft vieles
routiniert und deutlich effizienter.

Nutzen Sie die Technologien
weiterhin?

Ja, wir arbeiten weiterhin mit diesen Sys-
temen. Die Technologien haben sich auf
unserem Betrieb etabliert und bewéhrt.
Sobald alles eingerichtet ist und die Fel-
der sauber digital erfasst sind, funktio-
niert das im Praxisalltag sehr gut.
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Massnahmen-

plan: Boden-
funktionen
nachhaltig
sichern

Bodenschutz ist wichtiger
denn je! Der Massnahmen-
plan Bodenschutz
2026-2035 bietet dafiir
eine zielorientierte,
umsetzbare Grundlage

fiir Planung und Vollzug

im Kanton Ziirich.

Ruedi Seiler, Koordination & Projekte
Fachstelle Bodenschutz

ALN

Baudirektion Kanton Zrich

Telefon 043 257 43 62
ruedi.seiler@bd.zh.ch
www.zh.ch/massnahmenplan-boden-
schutz

— Artikel «Haushélterische Bodennutzung
- Fruchtfolgeflachen, Bodenaufwertung
und Massnahmenplan Bodenschutz»,
ZUPT71, 2013

— Artikel «<PFAS: Wie der Kanton mit
Ewigkeitschemikalien umgeht», Seite 15

— www.bafu.admin.ch/bodenstrategie

www.zh.ch/umweltpraxis
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Der neue Massnahmenplan folgt einer Gibergeordneten Vision: «Im Kanton Zirich
werden Bdden nachhaltig genutzt und haushélterisch beansprucht. Sie werden in
ihrer Gesundheit bewahrt und bleiben mit ihren nattirlichen Funktionen fir kommende

Generationen erhalten.»

Quelle links: Jing, Pixabay, Pixabay Lizenz; rechts: Bezugsquelle: www.zh.ch/boden, ALN

Ein Boden entsteht Uber Jahrhunderte,
kann aber in wenigen Stunden zerstort
werden. Siedlungsentwicklung, Infrastruk-
turprojekte und intensive Nutzung fiihren
dazu, dass immer mehr Flache bean-
sprucht, versiegelt oder belastet wird.
Gleichzeitig stellen sich zusétzliche Her-
ausforderungen: der Klimawandel mit hdu-
figeren Trockenperioden und Stark-
niederschldgen sowie neue Schadstoffe.

Der Boden steht unter Druck

Dabei gerat leicht in Vergessenheit, wel-
che zentrale Rolle B&den in unserem téag-
lichen Leben spielen. Gerade in einem
dicht besiedelten und wirtschaftlich dyna-
mischen Raum wie dem Kanton Zirich
stehen Béden zunehmend unter Druck.
Umso wichtiger ist ein vorausschauender
und koordinierter Umgang mit der be-
grenzten Ressource Boden. Vor diesem
Hintergrund erweist sich ein aktuelles,
zukunftsorientiertes Instrument zur Stra-
tegie im kantonalen Bodenschutz als not-
wendig. Als Massnahmenplan Boden-
schutz 2026-2035 wurde dieses gerade
neu verdffentlicht.

Strategische Grundilagen

des Bodenschutzes

Der Massnahmenplan Bodenschutz
2026-2035 ist das zentrale strategische
Instrument, um den Schutz der Béden im
Kanton Zirich in den kommenden Jahren
gezielt zu steuern und weiterzuentwickeln.
Er legt die Ziele, Prioritdten und Massnah-
men des Bodenschutzes entlang klar de-
finierter Handlungsfelder fest und ver-

knlUpft diese mit Ubergeordneten Zielen.
Der Massnahmenplan zeigt, in welchen
Bereichen Handlungsbedarf besteht, wel-
che Entwicklungen angestrebt werden
und mit welchen Massnahmen diese er-
reicht werden sollen.

Bodenschutz wird dabei nicht isoliert be-
trachtet, sondern im Zusammenspiel mit
Themen wie Raumplanung, Landwirt-
schaft, Umgang mit Schadstoffen oder
Ressourcennutzung.

Der Massnahmenplan baut auf bestehen-
den Grundlagen auf, besonders auf der
Bodenstrategie Schweiz und dem Kon-
zept der Bodenfunktionen (Seite 20). Er
blndelt laufende Aktivitaten, setzt neue
Schwerpunkte und sorgt fir eine
koordinierte Ausrichtung des Boden-
schutzes Uber die n&chsten zehn Jahre.

Neue Herausforderungen:
Schadstoffe und Komplexitat

Der Massnahmenplan basiert auf den Er-
fahrungen des Vorgéangers aus dem Jahr
2012 und richtet sich nach aktuellen Ge-
gebenheiten, Wissensgrundlagen und
Themenfeldern.

Besonders im Umgang mit Schadstoff-
belastungen, bei der Gefahrdungsabwehr
sowie in der Bewéltigung von Nutzungs-
konflikten besteht Optimierungspoten-
zial. Auch neue Entwicklungen wie veran-
derte Nutzungsanspriiche und zuneh-
mende Komplexitdt in Planung und
Vollzug stellen Anforderungen an den
Bodenschutz.

Als Antwort auf diese Herausforderungen
wird der Bodenschutz starker in Gberge-


https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/boden.html
mailto:ruedi.seiler%40bd.zh.ch?subject=
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https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2026/114/zup114_2026_a5391_pfas.pdf
http://www.bafu.admin.ch/bodenstrategie

Boden
ZUP Nr. 114 Juli 2026

(2,

REGULIERUNGS-

0

FUNKTION

(3)

LEBENSRAUM- o * r PRODUKTIONS-
FUNKTION W }) FUNKTION
oo

Der Baden bildet die
Lebensgrundlage fir Pflanzen,
Tiere und Mikroorganismen,

0

ARCHIV-
FUNKTION
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Der Boden bewahrt wertvolle

Informationen uber natirbche

Prozesse und die menschliche
Geschichte.

ROHSTOFF-
FUNKTION

il

Dier Boclen regubert Wasser-,

Kohlensteff-, Nahrstoff- und

Energiefilisse sowle Filter- und
Puffervarginge.

BODENFUNKTIONEN

Der Boden produziert
Biomasse wie Mahrungs-
und Futtermittel oder auch
Rohstoffe wie Holz.

0o

TRAGER-
FUNKTION

(5

Der Boden dient als
Fundament fir Gebiude
und Infrastruktur,

Der Boden Befert
Rohstaffe wie Kies,
Lehm und Ton.

OKOLOGISCHE FUNKTIONEN

SOZIOOKONOMISCHE FUNKTIONEN

Boden ist eine wertvolle, endliche Ressource, die verschiedensten Nutzen bringt.

ordnete Strategien eingebettet und als
Querschnittsaufgabe verstanden. Damit
fihrt der Massnahmenplan 2026-2035
eine langfristig ausgerichtete, integrative
Strategie ein.

Boden ist in vieler Weise
multifunktional

Bdden sind weit mehr als nur Flachen, auf
denen gebaut oder Landwirtschaft betrie-
ben wird. Sie erflllen gleichzeitig eine Viel-
zahl von Funktionen und bilden damit eine
zentrale Grundlage fir das Funktionieren
von Okosystemen sowie fiir das mensch-
liche Wohlergehen (Grafik oben). Als Le-
bensraum bieten sie Pflanzen, Tieren und
Mikroorganismen die notwendigen Bedin-
gungen zum Leben. Gleichzeitig regulieren
Boden Wasser-, Nahrstoff- und Kohlen-
stoffkreislaufe, speichern Niederschlage,
halten Schadstoffe zurtick und tragen zur
Minderung von Klimaextremen bei.
Darliber hinaus sind Béden eine unver-
zichtbare Produktionsgrundlage. Sie er-
mdglichen die Erzeugung von Nahrungs-
und Futtermitteln sowie von nachwach-
senden Rohstoffen. Gleichzeitig dienen
sie als Trager flr Geb&ude und Infrastruk-
turen und stellen damit die physische
Grundlage fur Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung dar. Auch als Archiv
haben B&den eine besondere Bedeutung,
da sie Informationen Uber nattrliche Pro-
zesse und die menschliche Geschichte
speichern.

www.zh.ch/umweltpraxis

Quelle: Massnahmenplan Bodenschutz 2026-2035

Den Boden zu schiitzen, bewahrt
seinen Nutzen

Diese Multifunktionalitdt macht deutlich,
dass Bdden unterschiedliche, teilweise
konkurrierende Anforderungen gleichzei-
tig erflllen missen und dass gesunde
Béden unverzichtbar sind.

Wird Boden beeintrachtigt, gehen diese
Funktionen und die damit verbundenen
Nutzen und Wirkungen (Leistungen) oft
dauerhaft verloren. Wenn Uberhaupt, las-
sen sie sich nur mit grossem Aufwand
wiederherstellen.

Ein wirksamer Bodenschutz muss daher
alle Bodenfunktionen beriicksichtigen und
in ihrer Gesamtheit erhalten. Genau hier
setzt der Massnahmenplan an. Er legt
den Fokus konsequent auf die Sicherung

v

20

der Bodenfunktionen und integriert diese
stéarker in Planung, Nutzung und Ent-
scheidungsprozesse.

Bodenschutz im Wandel

Mit dem Inkrafttreten des Umweltschutz-
gesetzes 1985 erhielt der Bodenschutz in
der Schweiz und damit auch im Kanton
Zirich erstmals einen klaren gesetzlichen
Auftrag: die nicht erneuerbare Ressource
Boden zu schitzen und durch nachhalti-
ge Nutzung fir zuklnftige Generationen
zu erhalten. Dieser Grundauftrag blieb
seit der Grlindung der Fachstelle Boden-
schutz des Kantons Zirich im Jahr 1987
mehrheitlich unverédndert. Die Rahmen-
bedingungen haben sich allerdings deut-
lich gewandelt.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse
haben das Verstandnis fur die Bedeu-
tung der Funktionen und Leistungen von
Bdéden vertieft. Parallel dazu verédndert
sich auch die fachliche Perspektive.

Der Massnahmenplan Bodenschutz
2026-2035 greift diese Entwicklungen
auf. Er richtet den Bodenschutz gezielt
auf die aktuellen und zuktinftigen Heraus-
forderungen aus und schafft die Grund-
lage flr einen zeitgemassen, wirkungs-
orientierten Umgang mit Béden.

Worum es im neuen Massnah-
menplan geht: sieben Ziele
Ausgangspunkt des Massnahmenplans
Bodenschutz 2026-2035 bildet eine
Ubergeordnete Vision, die beschreibt,
welcher Zustand fiir das Jahr 2035 ange-
strebt wird: «Im Kanton Zirich werden
Bdden nachhaltig genutzt und haushélte-
risch beansprucht. Sie werden in ihrer
Gesundheit bewahrt und bleiben mit ihren
natlrlichen Funktionen fir kommende
Generationen erhalten.»

Daraus ergeben sich sieben Ubergeord-
nete Ziele, die den Rahmen fiir den Bo-
denschutz im Kanton Zirich setzen (Gra-
fik unten).

Boden vollstindig

m
Bodenschonend
bauen

/\

n
Boden nachhaltig j
nutzen

—r

|
Bodenfunktionen
erhalten

L]

verwerten

v
Biden
wiederherstellen

vi
Aktuelle Bodeninformationen
bereitstellen

vil
Bewusstsein fiir den
Boden stirken

Sieben Ubergeordnete Ziele sollen in den ndchsten zehn Jahren erreicht werden.

Quelle: Massnahmenplan Bodenschutz 2026-2035
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{2} Datengrundlage und Monitoring zu PFAS und weiteren Schadstoffen ausbauen
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i) Bodenschutz wirkungsvoll kemmunizieren

Y Kemmunikati

) Den Wert des Bodens in der Beratung und Lehre vermitteln |

Die Handlungsfelder des Massnahmenplans orientieren sich an den zentralen Herausforderungen. Bodenschutz soll
auf eine breite und zukunftsorientierte Basis gestellt werden und Wissen, Planung, Nutzung und Sensibilisierung

|. Bodenfunktionen erhalten: Der
Kanton Zirich sorgt dafiir, dass kom-
menden Generationen gesunde Bo-
den und deren natirliche Funktionen
auch unter verdnderten Umweltbedin-
gungen erhalten bleiben.
Il. Boden nachhaltig nutzen: Zircher
Béden werden nachhaltig genutzt und
vor physikalischen, chemischen und
biologischen Belastungen geschitzt.
Bodenschonend bauen: Im Kanton
Zirich wird fldchensparend geplant
und bei Bautéatigkeiten Bodenver-
brauch minimiert. Dabei werden natir-
lich gewachsene Béden und Frucht-
folgeflachen bestmdglich geschont.
. Boden vollstiandig verwerten: Im
Kanton Zirich abgetragener Boden,
der fir eine Verwertung geeignet ist,
wird vollstandig verwertet.
Boden wiederherstellen: Degra-
dierte Béden werden im Kanton Zu-
rich mdglichst wiederhergestellt oder
aufgewertet sowie bei Bedarf saniert,
damit sie ihre Funktionen wieder voll-
umfanglich erfillen kdnnen.
Aktuelle Bodeninformationen be-
reitstellen: Der Zircher Boden-
schutz basiert auf detaillierten und ak-
tuellen Bodeninformationen und stellt
diese Informationen zur Verfligung.

VL.

www.zh.ch/umweltpraxis

VIl. Bewusstsein fiir den Boden star-
ken: Der Kanton Zirich tragt dazu bei,
dass Boden als wertvolle, empfind-
liche und endliche Lebensgrundlage
wahrgenommen werden.

Wie die Ziele umgesetzt werden
sollen: Konkrete Massnahmen

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt Uber
sechs Handlungsfelder, welche die rele-
vanten Themenbereiche des Bodenschut-
zes abdecken. Innerhalb dieser Hand-
lungsfelder sind konkrete Massnahmen
definiert (Seite 22). Sie sind jeweils einheit-
lich strukturiert und weisen unter anderem
Zustandigkeiten sowie Umsetzungszeit-
rdume aus. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Massnahmen nachvollziehbar,
Uberprifbar und aufeinander abgestimmt
sind.

Die klare Gliederung erleichtert nicht nur
die Orientierung, sondern unterstitzt
auch die Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Akteuren. Sie bildet damit die
Grundlage flir eine koordinierte und wir-
kungsorientierte Umsetzung des Boden-
schutzes flr die Zukunft.

miteinander verbinden.
Quelle: Massnahmenplan Bodenschutz 2026 -2035

Aktuelle Herausforderungen
ergeben sechs zentrale
Handlungsfelder

Im Zentrum des Massnahmenplans Bo-

denschutz 2026-2035 stehen die inhaltli-

chen Schwerpunkte, in denen der Boden-
schutz im Kanton Zirich konkret gefestigt
und weiterentwickelt werden soll. Diese
orientieren sich an den zentralen Heraus-
forderungen und decken die folgenden re-
levanten Handlungsfelder ab (Grafik oben).

1. Bodeninformation: Ein wesentliches
Element ist der Ausbau der Bodenin-
formationen. Verlassliche und aktuelle
Daten zu Bodeneigenschaften, -funk-
tionen und -belastungen bilden die
Grundlage fur fundierte Entscheidun-
gen. Der Massnahmenplan setzt des-
halb darauf, bestehende Datengrund-
lagen zu verbessern, zu erweitern und
besser zugénglich zu machen. Ziel ist
es, Bodeninformationen starker in Pla-
nungs- und Nutzungsprozesse zu inte-
grieren und ihre Bedeutung sichtbar zu
machen.

2. Bodenschutz beim Planen: Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt auf der Raum-
planung. Bdéden sollen kiinftig frihzei-
tiger und systematischer in Planungs-
prozesse einbezogen werden. Dabei
geht es besonders darum, ihre Funkti-
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onen messbar zu machen und in Inter-
essenabwagungen zu berlcksichti-
gen. So sollen wertvolle Béden besser
geschutzt und Nutzungskonflikte frih-
zeitig erkannt werden.

3. Bodenschutz beim Bauen: Auch
beim Bauen bleibt der Bodenschutz
stark im Fokus. Bauvorhaben sollen
noch mehr so geplant und umgesetzt
werden, dass die Beanspruchung des
Bodens auf ein Minimum reduziert
wird. Der Umgang mit abgetragenem
Boden sowie dessen Wiederverwer-
tung spielen dabei eine zentrale Rolle.
Ebenso wichtig ist es, die Verdichtung
des Bodens sowie andere Schéden zu
vermeiden.

4. Bodenschutz bei der Nutzung: Im
Bereich der Nutzung zielt der Mass-
nahmenplan darauf ab, die Boden-
qualitat langfristig zu erhalten und zu
verbessern. Themen wie Erosion, Hu-
musgehalt oder der Umgang mit emp-
findlichen Béden gewinnen dabei an
Bedeutung. Bodeninformationen sol-
len vermehrt flr Bewirtschaftungsent-
scheide berticksichtigt werden.

5. Stofflicher Bodenschutz: Ein weite-
rer wichtiger Bereich sind Schadstoff-
belastungen und der Umgang damit.
Neben bekannten Schadstoffen ru-
cken auch neue Stoffe in den Fokus.
Diese missen besser untersucht wer-
den, damit der Vollzug dafir aufgebaut
und Karten angepasst werden kénnen
(Artikel «<PFAS: Wie der Kanton mit Ewig-
keitschemikalien umgeht», Seite 15).

6. Kommunikation und Sensibilisie-
rung: Schliesslich kommt auch der
Kommunikation eine wichtige Rolle zu.
Der Wert des Bodens als begrenzte
und empfindliche Ressource soll star-
ker ins Bewusstsein von Fachstellen,
Entscheidungstrdgern und Bevdlke-
rung gertckt werden. Nur wenn die
Bedeutung der Béden verstanden wird,
kann ein nachhaltiger Umgang langfris-
tig verankert werden.

Insgesamt verfolgt der Massnahmenplan

damit einen ganzheitlichen Ansatz, der

Wissen, Planung, Nutzung und Sensibili-

sierung miteinander verbindet und den

Bodenschutz auf eine breite und zu-

kunftsorientierte Basis stellt.

Wirkung in der Praxis

Die Wirkung des Massnahmenplans wird

sich in der konkreten Umsetzung in Pla-

nung, Nutzung und Vollzug zeigen.

— In der Raumplanung werden Boden-
funktionen kunftig stérker bertcksich-
tigt. Planungsentscheide stitzen sich
vermehrt auf Bodeninformationen, und
der Boden wird systematischer in
Interessenabwagungen einbezogen.

www.zh.ch/umweltpraxis

— Dadurch lassen sich Nutzungskonflik-
te friihzeitig erkennen und besser 16-
sen. Gemeinden erhalten daflir zusatz-
liche Grundlagen und fachliche Unter-
stltzung.

— Der Umgang mit Boden bei Bauvor-
haben soll auch im Siedlungsgebiet
haushélterisch geplant und umgesetzt
werden: Béden sollen méglichst ge-
schont, sachgerecht abgetragen und
soweit mdglich wiederverwertet wer-
den. Dies erfordert eine friihzeitige Be-
ricksichtigung des Bodens im Pla-
nungsprozess sowie eine enge Ab-
stimmung zwischen den beteiligten
Akteuren.

— Auch bei der land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung riickt die Bodenqualitat
starker in den Fokus. Bodeninforma-
tionen sollen auch hier vermehrt be-
ricksichtigt werden.

Voraussetzung fur die Umsetzung ist eine

koordinierte Zusammenarbeit zwischen

den beteiligten Fachstellen und Akteuren.

Der Massnahmenplan schafft daftr die

fachlichen und organisatorischen Grund-

lagen und tragt dazu bei, den Boden-
schutz schrittweise und wirkungsorien-
tiert in der Praxis zu verankern.

Bodenschutz ist Daueraufgabe

Mit dem Massnahmenplan Bodenschutz
2026-2035 legt der Kanton Zirich eine
klare Grundlage fur den zukiinftigen Um-
gang mit Béden. Er reagiert auf aktuelle
Herausforderungen und schafft die Vor-
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aussetzungen, um den Bodenschutz ge-
zielt weiterzuentwickeln und langfristig zu
sichern.

Gleichzeitig bleibt der Bodenschutz eine
Daueraufgabe. Viele Entwicklungen - etwa
im Zusammenhang mit dem Klimawandel,
der Siedlungsentwicklung oder neuen
Schadstoffen — werden den Druck auf die
Béden auch in Zukunft erhéhen. Der
Massnahmenplan versteht sich deshalb
nicht als statisches Dokument, sondern
als Orientierung fur einen fortlaufenden
Prozess. Dieser muss regelmassig Uber-
prift und seine Umsetzung entsprechend
weiterentwickelt werden.

Definierte Massnahmen
konsequent umsetzen

Entscheidend fiir den Erfolg wird die kon-
sequente Umsetzung der definierten Mass-
nahmen sein. Nur wenn es gelingt, den
Bodenschutz in Planung, Nutzung und
Vollzug zu verankern, kdnnen die vielfélti-
gen Funktionen der Béden langfristig er-
halten bleiben. Damit leistet der Mass-
nahmenplan einen wichtigen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung und zur Siche-
rung unserer nattrlichen, endlichen Le-
bensgrundlagen. Das Ziel der nationalen
Bodenstrategie — «Ab 2050 soll in der
Schweiz netto kein Boden mehr ver-
braucht werden» — behélt der Kanton Zi-
rich dabei im Auge.

und Gemeinden.

Wissenschaft
FaBo

KOBO
2026-2035

Um die Bodeninformationen im Kanton Zirich besser zu nutzen und in Wert zu setzen, u.a.
durch die Bewertung von Bodenfunktionen (M1.2, M2.1), aktualisiert die Fachstelle Boden-
schutz die bestehende Bodenkarte und erganzt sie um zusétzliche Parameter (z. B. Schicht-
starken, Humusgehalt etc.). Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit dem KOBO und
abgestimmt auf das nationale Projekt der Bodenkartierung. Zudem wird gepriift, ob bislang
nicht kartierte Flachen (z. B. Wald, Naturschutzgebiete und Siedlungsgebiete) einbezogen
werden konnen. Die Priorisierung geschieht u.a. in Abstimmung mit kantonalen Fachstellen

Bodenkarte ist aktualisiert und ein minimales Datenset fiir die
relevanten Bodenfunktionsbewertungen (M1.2) liegt vor.
Bodenkartierung ist auf priorisierte Waldflichen, Naturschutz-
gebiete und Siedlungsgebiete ausgeweitet.

Fachpersonen, Bau- und Planungsakteure, land-/forstwirt-
schaftliche Beratung, kantonale Fachstellen, Gemeinden,

Die konkreten Massnahmen sind einheitlich strukturiert und enthalten unter
anderem Zustandigkeiten, Zielgruppe sowie Umsetzungszeitrdume.

Quelle: Massnahmenplan Bodenschutz 2026-2035
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Grossver-
braucher:
Effizienz
zahlit

sich aus

Industrie und Gewerbe
verbrauchen im Kanton
Zirich rund 25 Prozent der
gesamten Energie und
tragen damit eine besonde-
re Verantwortung. Zielver-
einbarungen verpflichten
Grossverbraucher zu mehr
Effizienz. Sie helfen dabei,
Emissionen zu senken,
Kosten zu sparen und die
Versorgungssicherheit zu
starken.

David Bienz, Praktikant

Silas Gerber, Energiefachmann
Abteilung Energie

AWEL

Baudirektion Kanton Zirich
Telefon 043 259 43 52
grossverbraucher@bd.zh.ch
silas.gerber@bd.zh.ch
www.zh.ch/grossverbraucher

www.zh.ch/umweltpraxis

Treibhausgasemissionen nach Sektoren.

Der Klimawandel sowie die geopoliti-
schen Anspannungen der letzten Jahre
haben gezeigt: Die Abh&ngigkeit von fos-
silen Energieimporten stellt sowohl ein
Klima- als auch ein Versorgungsproblem
dar.

Der Kanton Zirich hat sich deshalb zum
Ziel gesetzt, bis 2050 das Netto-Null-Ziel
bei den Treibhausgasemissionen zu errei-
chen. Effizienz, Suffizienz und Resilienz
sind dabei keine abstrakten Begriffe
mehr.

Industrie und Gewerbe unter

der Lupe

Industrie und Gewerbe verbrauchen im
Kanton Zirich einen erheblichen Teil der
gesamten Energie, sowohl beim Strom als
auch bei der Warme: Auf die kleine Grup-
pe der Grossverbraucher entfallen rund 25
Prozent des Zlrcher Energieverbrauchs,
wobei sie rund 12 Prozent der kantonalen
Treibhausgasemissionen verursachen, da
nur ein Teil der Energie fossil erzeugt wird.
Mit dem Grossverbrauchermodell verfugt
der Kanton tiber ein bewéhrtes Instrument,
um Unternehmen in die Pflicht zu nehmen,
damit diese die Energie effizient einsetzen
und weniger Treibhausgas emittieren.

Wer gilt als Grossverbraucher?

Als Grossverbraucher gilt, wer pro Be-
triebsstatte und Jahr mehr als 5 Gigawatt-
stunden Warme oder mehr als 0,5 Giga-
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Industrie und Gewerbe sind auf dem Absenk-

pfad ein wichtiger Hebel.
Quelle: Michael Brooks, dhp Technology AG

wattstunden Strom verbraucht. Letzteres
entspricht dem Jahresverbrauch von
rund 120 Einfamilienhdusern.

Den typischen Grossverbraucher gibt es
dabei nicht. Die Bandbreite reicht von
Industriebetrieben mit energieintensiven
Prozessen wie Grossbackereien oder der
Baustoffherstellung tber Logistikzentren
und Detailh&ndler bis hin zu Spitélern und
Rechenzentren. Im Kanton Zirich betrifft
dies mehrere Hundert Betriebsstatten.

Grossverbraucher in der Pflicht
Seit 1997 verpflichtet § 13a des kantona-
len Energiegesetzes Grossverbraucher,
ihren Verbrauch zu analysieren und wirt-
schaftlich zumutbare Massnahmen zu er-
greifen. Die Forderung war eine Folge der
Energieknappheit Ende der 80er- und
90er-Jahre. Die Energieversorger und
Wirtschaft im Kanton Zirich waren be-
reits damals gefordert, die Leistungsspit-
zen zu senken. Daraus entstand der
Grossverbraucherartikel im Energiege-
setz. Dieses Instrument wurde bis heute
von vielen Kantonen erfolgreich kopiert.

Lenken statt Verbieten

Das Grossverbrauchermodell setzt auf
konkrete Effizienzziele: Angestrebt wer-
den eine jéhrliche Energieeffizienzsteige-
rung von 1,5 bis 2 Prozent. Entscheidend
dabei ist, dass nicht der absolute Ener-
gieverbrauch gemessen wird, sondern
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Treibhausgasemissionen Kanton Ziirich und Absenkpfad zu Netto-Null

Treibhausgasemissionen im Kanton Ziirich nach Sektoren und Absenkpfad zu
Netto-Null bis 2040. Industrie und Gewerbe sind dabei ein wichtiger Hebel.

der Verbrauch pro Produktionseinheit.
Wachst ein Unternehmen, darf sein Ge-
samtverbrauch steigen, solange die Effi-
zienz verbessert wird. Das Wirtschafts-
wachstum wird so nicht gebremst.
Zielvereinbarungen helfen Grossverbrau-
chern dabei, mehrere Ziele gleichzeitig zu
erreichen:

- Energieeffizienz planbar steigern

— CO,-Emissionen reduzieren

— Energiekosten dauerhaft senken
Zusétzlich kdnnen Grossverbraucher von
Ruickerstattungen profitieren: Der Bund
erhebt derzeit eine Abgabe von 120 Fran-
ken pro Tonne CO, auf fossile Brennstof-
fe sowie einen Netzzuschlag von 2,3 Rap-
pen pro Kilowattstunde Strom. Bei Gross-
verbrauchern summiert sich das schnell
auf mehrere hunderttausend Franken pro
Jahr. Je nach Vereinbarungsmodell las-
sen sich diese Abgaben teilweise oder
vollstandig zurlickfordern. Dabei kbnnen
die Unternehmen selbst wahlen, welchen
Weg sie einschlagen.

Drei Wege stehen offen

— Beider Universalzielvereinbarung (UZV)
schliesst ein Unternehmen eine zehn-
jahrige Vereinbarung direkt mit dem
Bund ab. Die Vereinbarung kann meh-
rere Standorte in verschiedenen Kan-
tonen umfassen und erflllt schweiz-
weit alle kantonalen Bestimmungen.
Einzig mit einer UZV kdnnen Unterneh-
men die CO,-Abgabe und den Netzzu-
schlag des Bundes vollsténdig zuriick-
fordern (Abschnitt «Wer handelt, spart
doppelt», rechts).

— Die kantonale Zielvereinbarung (KZV)
wird direkt mit dem AWEL abgeschlos-
sen und gilt fir mindestens zehn Jah-
re. Sie eignet sich fur Unternehmen,

www.zh.ch/umweltpraxis

Quelle: AWEL

die ausschliesslich im Kanton Zurich
tatig sind und bei denen eine Rucker-
stattung der Bundesabgaben nicht in
Frage kommt. Mehrere Betriebsstatten
im Kanton kdnnen eine gemeinsame
KZV eingehen. Die kantonale Zielver-
einbarung (KZV) wird direkt mit dem
AWEL abgeschlos und gilt fir mindes-
tens zehn Jahre. Mehrere Betriebsstat-
ten im Kanton kénnen eine gemeinsa-
me KZV eingehen. Eine Rickerstat-
tung der Abgaben ist hier jedoch nicht
maoglich.

— Wer keine Zielvereinbarung abschliesst,
wird zur Durchflihrung einer Energie-
verbrauchsanalyse verpflichtet. Die an-
schliessend definierten Massnahmen
mussen innerhalb von drei Jahren um-
gesetzt und dem AWEL mit einer Aus-
fihrungsbestétigung gemeldet werden.

Wer handeli, spart doppelt

Die CO,-Abgabe des Bundes auf fossile
Brennstoffe betrdgt derzeit 120 Franken
pro Tonne CO,. Weiter wird auf jeder Kilo-
wattstunde Strom ein Netzzuschlag von
2,3 Rappen fallig. Bei Grossverbrauchern
koénnen sich diese Abgaben schnell auf
mehrere Hunderttausend Franken pro Jahr
summieren. Wer eine UZV abschliesst,
kann unter Umsténden beide Abgaben
vollstandig beim Bund zuriickfordern.

Ein Betrieb macht den ersten
Schritt

Das kdnnte beispielsweise so aussehen:
Ein mittelgrosses Industrieunternehmen
Uberschreitet wegen seines hohen Ener-
giebedarfs fuir Maschinen, Warmeprozes-
se und Beleuchtung klar die Schwellen-
werte fir Grossverbraucher. Geméass
§13a des kantonalen Energiegesetzes ist
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es verpflichtet, seinen Verbrauch zu ana-
lysieren, und mit wirtschaftlich zumutba-
ren Massnahmen seine Energieeffizienz
jahrlich um 1,5 bis 2 Prozent zu steigern.
Gemeinsam mit einem zertifizierten Ener-
gieberater fiihrt es eine umfassende Analy-
se durch. Diese zeigt: Die Produktionspro-
zesse laufen bereits weitgehend effizient,
aber Beleuchtung, Liftung und Warmever-
sorgung haben grosses Sparpotenzial.
Das Unternehmen definiert konkrete
Massnahmen, etwa den Ersatz alter
Leuchtmittel durch LED, die Optimierung
der Liftungsanlagen und den Ersatz fos-
sil betriebener Heizungen. Die Massnah-
men muissen wirtschaftlich zumutbar
sein, und es besteht keine Umsetzungs-
pflicht einzelner Massnahmen, sofern
Energieeffizienzverbesserungen mit der
gleichen Wirkung erzielt werden. Im jahr-
lichen Monitoring wird der Fortschritt
Uberprift und dokumentiert.Das Unter-
nehmen definiert konkrete Massnahmen,
etwa den Ersatz alter Leuchtmittel durch
LED, die Optimierung der Liftungsanla-
gen und den Ersatz fossil betriebener Hei-
zungen. Es muss dabei nicht jeden Punkt
der Liste sofort umsetzen: Entscheidend
ist, dass das vereinbarte Gesamtziel er-
reicht wird. Im jéhrlichen Monitoring wird
der Fortschritt Gberprift und dokumen-
tiert.

Blick in die Zukunft
Grossverbraucher im Kanton Zlrich, die
noch keine Vereinbarung abgeschlossen
haben, werden vom AWEL kontaktiert
und zur Deklaration des Energiever-
brauchs aufgefordert.

Langfristig sind die Ambitionen hdherge-
steckt: Der Kanton Zirich will bis 2050 das
Netto-Null-Ziel erreichen. Das bedeutet,
dass auch Industrie und Gewerbe ihren
Energiemix grundlegend verdndern mus-
sen, weg von fossilen Brennstoffen, hin zu
erneuerbaren Energien. Die Zielvereinba-
rungen sind dabei ein wichtiges Instru-
ment auf dem Weg zu einer sicheren und
klimafreundlichen Energieversorgung.

Mehr erfahren

— Zielvereinbarungen Bund:
www.zv-energie.admin.ch

- Klimapolitik BAFU:
www.bafu.admin.ch/de/klima

— RuUckerstattung Netzzuschlag BFE:
www.bfe.admin.ch

— Grossverbraucher Kanton Zirich:
www.zh.ch/grossverbraucher

— Klimakarte Kanton Zurich:
www.zh.ch/klima — Klimadaten und
-karten
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Nachhaltig-
keit, die im
Betrieb funk-
tioniert

OKOPROFIT hilft KMU,
okologische und betriebli-
che Vorteile miteinander

zu verbinden. Das gelingt
mit konkreten Massnah-
men, einer Begleitung aus
der Praxis und dem gemein-
samen Lernen im Netzwerk.
Profitieren konnte davon
zum Beispiel die Firma
Quendoz Glas AG aus

Schlieren.

Rémy Kuhn, Umweltspezialist betriebl.
Umweltschutz

Betriebl. Umweltschutz/Storfallvorsorge
Abfallwirtschaft und Betriebe

AWEL

Baudirektion Kanton Zirich

Telefon 043 259 39 66
remy.kuhn@bd.zh.ch

www.zh.ch/bus

www.oekoprofit.ch

— Artikel «<Mit OKOPROFIT Ressourcen
schonen und Geld sparen», ZUP98,
2020
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Die Quendoz Glas AG realisiert Glaslésungen fur den Innen- und Aussenbereich.
Die Teilnahme an OKOPROFIT seit 2023 hat dazu gefihrt, dass unter anderem die
Ressourceneffizienz gesteigert und CO,-Emissionen eingespart wurden.

Zircher KMU stehen zunehmend vor der
grossen Herausforderung, nachhaltiger
zu wirtschaften, Ressourcen effizient ein-
zusetzen und gleichzeitig wettbewerbs-
féhig zu bleiben. Neue Anforderungen aus
Umweltrecht, Klimastrategien, Lieferket-
ten oder Ausschreibungen erhdhen den
Druck zusétzlich. Vielen Betrieben fehlt
jedoch die Zeit oder ein klarer Einstiegs-
punkt, um sich strukturiert mit diesen
Themen auseinanderzusetzen.

Potenziale erkennen und Nach-
haltigkeit verankern

Genau hier setzt OKOPROFIT an. Das
Programm unterstitzt Unternehmen da-
bei, Umweltmanagement und Ressour-
ceneffizienz pragmatisch und schrittwei-
se in den Betriebsalltag zu integrieren.
Der Fokus liegt auf Hilfe zur Selbsthilfe:
Betriebe sollen befahigt werden, eigene
Potenziale zu erkennen, konkrete Mass-
nahmen umzusetzen und Nachhaltigkeit
langfristig im Unternehmen zu verankern.

Analysieren und konkrete Mass-
nahmen entwickeln

Das Programm besteht aus einem Basis-
programm flir Einsteigerbetriebe sowie
einem weiterfihrenden Klubprogramm.
Im Zentrum stehen Workshops, Betriebs-
beratungen und der Austausch zwischen
den Unternehmen.

Gemeinsam mit Fachpersonen analysie-
ren die Betriebe ihre Umweltrelevanz, de-
finieren Kennzahlen und entwickeln kon-

Quelle: Quendoz Glas AG

krete Verbesserungsmassnahmen. Ziel
ist nicht ein komplexes Zertifizierungssys-
tem, sondern ein niederschwelliger und
praxisnaher Einstieg in ein betriebliches
Umweltmanagement.

Pragmatisch vorgehen, nach-
haltiger werden

Gerade dieser pragmatische Ansatz
stdsst bei vielen KMU auf Interesse. Zahl-
reiche Betriebe mdchten nachhaltiger
wirtschaften, wissen jedoch nicht, wo sie
beginnen sollen oder wie sich &kologi-
sche Themen sinnvoll in bestehende Pro-
zesse integrieren lassen. Gleichzeitig
steigen die Erwartungen von Kundschaft,
Geschaftspartnern und Ausschreibungs-
stellen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Ener-
gieeffizienz und Umweltleistung. Viele
Unternehmen suchen deshalb konkrete

Was OKOPROFIT ist

Das Programm ist seit 2019 im Kanton
Zirich etabliert und Teil der langfristi-
gen Klimastrategie, wonach der Kanton
Zurich bis 2040, spatestens aber 2050
klimaneutral werden soll.

OKOPROFIT richtet sich branchenneut-
ral an KMU jeder Grosse. Aktuell neh-
men im Jahr 2026 insgesamt 23 Betriebe
am Programm teil. Seit Beginn wurden
bis 2025 bereits 35 Betriebe erfolgreich
zertifiziert.
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Unterstitzung, um sich zukunftsféhig
aufzustellen und ihre Wettbewerbsfahig-
keit langfristig zu sichern.

Was 2024/2025 konkret erreicht
wurde

Die Ergebnisse des Programmjahres
2024/2025 zeigen, dass Ressourceneffi-
zienz 6kologische und betriebliche Vortei-
le miteinander verbinden kann. Insgesamt
wurden 147 Massnahmen umgesetzt und
weitere 176 geplant. Dadurch konnten be-
reits in dieser Periode 2024/2025 rund
873196 kWh Energie sowie rund 406 Ton-
nen CO, eingespart werden.

Die umgesetzten Massnahmen sind da-
bei so unterschiedlich wie die teilnehmen-
den Betriebe selbst. Sie reichen von effi-
zienteren Produktionsprozessen Uber
Optimierungen bei Beleuchtung, Druck-
luft oder Wasserverbrauch bis hin zu or-
ganisatorischen Verbesserungen, Sensi-
bilisierung der Mitarbeitenden oder nach-
haltiger Beschaffung. Oft entstehen
daraus zusatzliche Innovationen im Be-
trieb und neue interne Kompetenzen.

Unterstiitzung, Vernetzung und
Erfolg

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist zudem der
Austausch zwischen den Unternehmen.
Viele Teilnehmende schatzen die Még-
lichkeit, Erfahrungen aus der Praxis aus-
zutauschen und von den Lésungsansat-
zen anderer Betriebe zu profitieren. Da-
durch entsteht ein Netzwerk, das weit
Uber einzelne Workshops hinaus Wirkung
entfalten kann.

Der Kanton Zirich unterstitzt die Betrie-
be finanziell bei der Teilnahme am Pro-
gramm. Dadurch soll insbesondere klei-
nen und mittleren Unternehmen ein mog-
lichsteinfacher Zugang zudenvermittelten
Themen ermdéglicht werden.
OKOPROFIT zeigt, dass nachhaltiges
Wirtschaften nicht zwingend kompliziert
sein muss. Mit konkreten Massnahmen,
praxisnaher Begleitung und dem gemein-
samen Lernen im Netzwerk gelingt vielen
Betrieben ein erfolgreicher Einstieg in ei-
ne langfristig nachhaltige Unternehmens-
entwicklung.

www.zh.ch/umweltpraxis

26

INTERVIEW: «Grosser Hebel, um unsere Okobilanz und
Ressourceneffizienz zu steigern»

Leandra Aceto
Mitglied der Geschéftsleitung
Telefon 043 433 75 90

leandra.aceto@quendoz-glas.ch
Quelle: Quendoz Glas AG

Was hat euch urspriinglich dazu
bewegt, bei OKOPROFIT mitzu-
machen?

Fir uns ist klar: Um ein zukunftsfahiger
Betrieb zu bleiben, wollen und miissen wir
unseren Teil zu einer nachhaltigeren Welt
beitragen und von einer linearen Wirt-
schaft zu einer Kreislaufwirtschaft wech-
seln. Als KMU hat man jedoch immer nur
begrenzte Mittel zur Verfligung. OKO-
PROFIT bietet einen Rahmen, in dem wir
jedes Jahr Massnahmen umsetzen kon-
nen, die sowohl 6kologisch sinnvoll als
auch fur ein KMU organisatorisch sowie
finanziell machbar sind. Aufgrund unserer
Arbeit mit Saure, die wir zum Atzen von
Glas bendétigen, stehen wir bereits seit
Jahren mit dem AWEL in Kontakt. Als das
AWEL uns OKOPROFIT empfahl, war die
Entscheidung, mitzumachen, schnell ge-
troffen.

Welche Themen oder Herausforde-
rungen im Bereich Nachhaltigkeit
beschaftigen euch im Betriebs-
alltag besonders?

Zusammengefasst drei Bereiche: Unser
Ressourcenmanagement, unsere Ener-
gieeffizienz und nachhaltige Mobilitat.
Zum Ressourcenmanagement: Unsere
Hauptressource ist Glas — ein Werkstoff,
den wir nicht selbst produzieren kénnen.
Um uns mdglichst in der Kreislaufwirt-
schaft zu bewegen, lassen wir unseren
Verschnitt recyceln. Zur Energieeffizienz:

Fur die mechanische und thermische Be-
arbeitung des Glases wird viel Energie
bendtigt, die wir méglichst effizient nut-
zen wollen. Mit einer eigenen PV-Anlage
produzieren wir daflir eigenen Strom. Und
zur Mobilitdt: Unser Rohmaterial sowie
unsere fertigen Produkte werden von un-
seren Lieferanten und von uns transpor-
tiert. Hier reduzieren wir so oft wie mog-
lich Leerfahrten. Wahrend wir bei PKW
bereits auf E-Autos umgestellt haben,
stellt dies bei den Lieferfahrzeugen noch
eine Herausforderung dar.

Welche konkreten Verinderungen
oder Massnahmen konntet ihr
dank dem Programm bereits
umsetzen?

Das sind einige: Von der Anschaffung
einer neuen, ressourceneffizienteren
Glasbearbeitungsmaschine tber die Um-
stellung auf papierloses Arbeiten bis zur
Neuorganisation unserer S&ureentsor-
gung. Teilweise waren aber auch kleinere
Massnahmen dabei, wie das Auswech-
seln von alten Glihbirnen durch LED-
Lampen. Aktuell fihren wir gerade eine
Energieberatung durch, welche uns wei-
tere Massnahmen aufzeigen wird.

Was bringt euch das Programm

heute ganz konkret im Betrieb?

Wir bekommen Experten an die Seite ge-
stellt, werden mit den richtigen Fachstel-
len verbunden, mit wichtigem Know-how
ausgestattet und sind Teil eines Netz-
werks von gleichgesinnten Betrieben. So
entstehen jedes Jahr wieder neue Mass-
nahmen. Alle umgesetzten Massnahmen
—auch wenn sie teilweise klein sind — er-
geben zusammen einen grossen Hebel,
der uns dabei hilft, unsere Okobilanz
Schritt fur Schritt zu verbessern und un-
sere Ressourceneffizienz zu steigern.

Alles aus Glas

Die Quendoz Glas AG mit Sitz in Schlie-
ren ist auf Glasloésungen flr den Innen-
und Aussenbereich spezialisiert. Mit 100
Jahren Erfahrung produziert das inhaber-
gefiihrte Familienunternehmen massge-
schneiderte Glasduschen, Trennwéande,
Turen, Vitrinen, Spiegel, Spezialvergla-
sungen und vieles mehr. Ein besonderer
Fokus liegt ausserdem auf der Glasober-
flichenbearbeitung durch Lasergravur
und Atzung sowie Biegen von Glas.
www.quendoz-glas.ch
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Neue
Legislatur:
Klima und
Energie

verankern

Das Erreichte feiern, die
nachsten Schritte veran-
kern: Der Legislaturwechsel
eignet sich, um zuriick- und
vorauszublicken und die
Krafte fiir Klima und Energie
neu auszurichten. ldeen und
Erfahrungen anderer Ge-
meinden konnen inspirieren.

Niels Holthausen, Co-Projektleiter
Klimadialog

Sektion Klima und Mobilitat
AWEL

Baudirektion Kanton Zirich
Telefon 043 259 43 20
niels.holthausen@bd.zh.ch

Sarina Laustela

Fachstelle Nachhaltigkeit Stadt Uster
Telefon 044 944 76 68
sarina.laustela@uster.ch

Gerlinde Zuber

Projektleiterin Energie und Klima
Gemeinde Meilen

Telefon 044 925 93 22
gzuber@meilen.ch

— klimadialog@zh.ch
www.zh.ch/klimadialog

— www.klimabuendnis.ch — Klima- und
Energie-Charta fir Stadte und
Gemeinden

www.zh.ch/umweltpraxis
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Ein Energieanlass — wie hier in Richterswil inklusive «Energie-Speeddating» — kann zum
Legislaturwechsel ein Signal setzen: Energie und Klima spielen in der

eigenen Gemeinde eine wichtige Rolle!
Quelle: Gemeinde Richterswil

Die neue Legislaturperiode beginnt. Das
kann auch bedeuten: Erfahrene Mitglie-
der treten zuriick, neue Uibernehmen das
Ruder mit eigenen Vorstellungen. Beson-
ders in kleinen Gemeinden ist es wichtig,
dass bestehendes Know-how auch in der
néchsten Legislatur zur Verfigung steht.

Wechsel bei Behdordenmitgliedern
bewusst gestalten

Mdglich sind zum Beispiel Fact Sheets,
Ubergabe-Apéros, enge Zusammenarbeit
der Legislative mit der Exekutive etc. — hier
sind je nach Situation in der Gemeinde ge-
eignete Wege zu wahlen. Der Austausch
mit anderen Gemeinden Uber ihr Vorgehen
bei der Ubergabe kann spannende Inputs
geben, eigene, kreative Wege zu finden.
Auch die Grosse der Gemeinde, die betei-
ligten Personen sowie die Ressortauftei-
lung beeinflussen die Méglichkeiten.
Neue Gemeinde- oder Stadtratinnen und
-rate bringen frische Ideen, Strategien und
Visionen. Klima- und Energiethemen kdn-
nen davon profitieren, wenn man offen
bleibt und Erfolgreiches fortsetzt.

Neue Ziele entwickeln ...

Die Legislaturziele stellen Weichen fir die
néchsten vier Jahre. Ein Austausch mit der
Abteilungsleitung, Gemeindeschreibenden
und interessierten Gemeinderatinnen und
Gemeinderéten zeigt, welche Ziele und kon-
kreten Projekte fuir die kommende Legislatur
geeignet und mehrheitsfahig sind. Beispiele
sind die Beschaffung von E-Fahrzeugen flr
den kommunalen Fuhrpark oder eine ehrgei-
zige Etappe fur einen Warmeverbund.

Als organisatorische Ziele kann die Grin-
dung einer Energie- und Klimakommission
oder die Entwicklung einer ambitionierten
Klima- und Energiestrategie geplant wer-
den. Eine mdgliche Vorlage dafur ist die Kli-
ma- und Energie-Charta fur Stadte und Ge-
meinden des Klima-Biindnisses Schweiz.

www.klimabuendnis.ch — Klima- und Energie-
Charta

... und Ziele verankern

Zum Legislaturstart kénnen auch neue
Ziele im Bereich Klima und Energie verab-
schiedet werden. Diese sollten konkret
und realistisch formuliert sein: Was genau
soll bis wann erreicht werden? Ein Ver-
gleich mit anderen Gemeinden — Uiber den
persénlichen Austausch, die Energie-
stadt-Webseite oder Ratings — kann hel-
fen, das eigene Vorgehen einzuordnen
und sich inspirieren zu lassen.

Neben Legislaturzielen zu Klima und
Energie kdnnen auch gréssere Massnah-
men oder Massnahmenpakete durch die
Bevolkerung an Gemeindeversammlun-
gen bestétigt werden. Das sorgt fir Be-
kanntheit der Vorhaben und eine hohe Le-
gitimation. In Horgen wird beispielsweise
alle vier Jahre ein Energiepaket in der Ge-
meindeversammlung behandelt, hier je-
weils zur Mitte der Legislatur.

Gut begriinden

Es lohnt sich, konkrete Vorschlage gut zu
begrinden. Klima- und Energiemassnah-
men férdern oft weitere Ziele. Sie nutzen
zum Beispiel der Biodiversitat, fordern Auf-
enthaltsqualitat und Wohlbefinden durch
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Vasco Wuest, Projektleiter Energie und Umwelt
Richterswil, vasco.wuest@richterswil.ch

«Speeddating» mit regionalen
Energieprofis

Die Gemeinde Richterswil hat einen
Energieanlass durchgefuhrt, zusam-
men mit dem Hauseigentimerverband
Richterswil-Samstagern, der Energie
Genossenschaft Zimmerberg (EGZ)
und der KMU-Vereinigung Richterswil-
Samstagern. Dort konnten sich Haus-
eigentimerinnen und -eigentiimer zu
Themen der energetischen Gebau-
demodernisierung und erneuerbaren
Energieldsungen beraten lassen. Daftr
standen 10-minutige Beratungen oder
sogenanntes «Energie-Speeddating»
im Zentrum. Solch ein Anlass kann auch
zum Legislaturstart ein Signal setzen.

www.richterswil.ch — Aktuelles — «Speed-
dating» mit regionalen Energieprofis

Hitzeminderungsmassnahmen,  verbes-
sern Luftqualitdt und die L&rmsituation
durch E-Mobilitdt oder stéarken die lokale
Wirtschaft.

In den letzten Jahren sind die Unsicherhei-
ten im Zusammenhang mit der Verfligbar-
keit und den Preisen von fossilen Energie-
trdgern gestiegen. Viele aus Klima- und
Energieperspektive sinnvolle Projekte sind
damit auch bezlglich Kosten attraktiver ge-
worden. Betrachtet man den Lebenszyklus,
sind sie ohnehin oft schon giinstiger. Sol-
che Argumente sind wichtig fur eine ausge-
wogene Entscheidungsfindung.

Umsetzung rasch und

strukturiert starten

Sind Legislaturziele zu Klima oder Energie
beschlossen, geht es darum, die genauen
Umsetzungsschritte zu bestimmen, die Zu-
sténdigkeiten zu klaren und benétigte Res-
sourcen zuzuweisen. Ein fester Betrag im
Budget erleichtert dabei die Planung Uber
die Jahre. Wenn Ziele und Indikatoren auf
der Gemeindewebseite verdffentlicht wer-
den, weckt dies das Interesse der Bevolke-
rung und erhélt die Motivation bei der Um-
setzung.

Neben Gemeindemitarbeitenden kdénnen
auch Fachleute sowie motivierte Laien aus
der Bevdlkerung mitwirken, z. B. in der Um-
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Jurg Schenkel, Gemeindeschreiber Turbenthal,
juerg.schenkel@turbenthal.ch

Bevolkerungsbefragung und
Arbeitsgruppen in Turbenthal
Turbenthal hat eine Bevolkerungsbe-
fragung zu den Themen Energie, Kon-
sum, Mobilitat und Biodiversitat durch-
gefiihrt. Der Gemeinderat hat damit
wertvolle Erkenntnisse gesammelt. Es
hat sich gezeigt, welche Massnahmen
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wunschen und in welchen Berei-
chen sie bereit sind, selbst Verdnderun-
gen vorzunehmen. An einem Workshop
wurden mdgliche Massnahmen disku-
tiert und Arbeitsgruppen gegrtindet.

www.energiestadt-turbenthal.ch — Projekte
— Bevolkerungsbefragung Energie und
Nachhaltigkeit

Auskunft: moritz.wandeler@turbenthal.ch

setzung lokaler Projekte oder als Mitglieder
in einer Energiekommission. Fehlen geeig-
nete Kenntnisse oder Personalressourcen,
hat sich in der Praxis die Zusammenarbeit
mit Energiestadtberaterinnen und -beratern
bewahrt. So kann man auch von Erfahrun-
gen aus anderen Gemeinden profitieren.

Zusammenarbeit verhilft

zum Erfolg

Binden Sie lokale Helfer wie Vereine, Fir-
men oder Freiwillige ein. Sie kdnnen Pro-
jekte mit Wissen, Kontakten und Tatkraft
unterstttzen und in der Gemeinde auch
Uber die Legislatur hinaus verankern. Das
starkt die Gemeinschaft, kann den Rick-
halt fir Projekte verbessern und damit
auch deren Umsetzbarkeit.

Andere Gemeinden haben oft ahnliche He-
rausforderungen. Arbeiten Sie mit ihnen zu-
sammen oder nutzen Sie deren Erfahrun-
gen, wie es in Energieregionen geschieht.

Erfolge zeigen und feiern

Das Ende der Legislaturperiode ist ein gu-
ter Zeitpunkt, um das Erreichte zu zeigen.
Man kann Projekte im Gemeindeblatt, bei
Gemeindeversammlungen oder bei eige-
nen Anlassen vorstellen, Beteiligte wiirdi-
gen und zeigen, wie Klima- und Energie-
vorhaben ganz konkret wirken.

Sarina Laustela, Leiterin Fachstelle
Nachhaltigkeit, Stadt Uster, sarina.laustela@uster.ch

«Fachgruppe Klima und
Energie» in der Stadt Uster

In der Stadt Uster kiimmert sich eine
«Fachgruppe Klima und Energie» um al-
le grésseren Projekte in diesem Themen-
bereich. Sie setzt sich aus einer Stadt-
ratin und einem Stadtrat, dem Vorsitzen-
den der Geschéftsleitung des lokalen
Energieversorgers sowie aus Verwal-
tungsmitarbeitenden mit Flhrungsfunk-
tion aus den Bereichen Stadtplanung,
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften und
Nachhaltigkeit zusammen. Damit ist eine
hohe Kontinuitét sichergestellt, alle rele-
vanten Stakeholder tauschen sich regel-
massig zu diesen Themen aus und fallen
wichtige Entscheide gemeinsam.
www.uster.ch/energie; www.uster.ch/klima

Wurden in der Gemeinde bereits Ladesta-
tionen fur E-Fahrzeuge bereitgestellt und
werden sie genutzt? Haben sich Schul-
klassen bei Projekten fir die Natur enga-
giert? Hat eine Firma fiir inr Gebaude eine
besonders nachhaltige Losung gewéhlt?
Oft arbeiten tatkraftige Verwaltungsstel-
len der Gemeinden mit lokalen Vereinen,
Handwerksbetrieben oder engagierten
Burgerinnen und Birgern zusammen.
Diese Erfolge sollen in der Gemeinde
sichtbar werden.

Austausch und Vernetzung

Der Zurcher Klimadialog bietet Arbeits-
gruppen (AG) an, in denen sich Behérden-
mitglieder und Verwaltungsmitarbeitende
regelmassig treffen. Sie besprechen The-
men wie Verankerung von Klimaschutz in
der Gemeinde, Warmeverbiinde, E-Mobili-
téat oder Hitzeminderung.

Der Erfahrungsaustausch ist dabei flr vie-
le ein Gewinn. Er ergibt neue Perspektiven,
konkrete Ldsungsvorschlage sowie das
Wissen, dass andere vor dhnlichen Her-
ausforderungen stehen. Einige der hier ge-
nannten ldeen stammen aus der «AG Ver-
ankerung von Klimaschutz». Neue Mitglie-
der - ob mit oder ohne viel Erfahrung —sind
herzlich willkommen.
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MenuCheck:
Nachhaltige
Meniiplanung
leicht ge-
macht

Unsere Ernahrungsweise
belastet die Umwelt, auch
in der Ausserhausverpfle-
gung. MenuCheck unter-
stiitzt Gastronomiebetriebe
dabei, ihre Meniis praxis-
nah und kostenlos zu analy-
sieren und mit gezielten
Anpassungen nachhaltiger
zu gestalten.

Sarah Béttinger, Projektleiterin Klima-
schutz

Abteilung Luft, Klima, Strahlung
AWEL

Baudirektion Kanton Zirich

Telefon 043 259 43 60
sarah.boettinger@bd.zh.ch
www.zh.ch/nachhaltige-ernaehrung
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Nachhaltige Erndhrung ist vielféltig und lecker. Tricks wie das Wirzen mit fermentiertem
Tofu bereichern das Geschmackserlebnis.
Quelle: Stefan Beusch

Die Gastronomie spielt eine Schlisselrol-
le auf dem Weg zu einem nachhaltigen Er-
nahrungssystem. Viele Menschen ver-
pflegen sich taglich ausser Haus - in
Restaurants, Betriebskantinen oder Men-
sen. Entsprechend gross ist der Hebel fir
Umwelt und Klima. Mit dem neuen Tool
MenuCheck (www.menu-check.ch) steht
Gastronomiebetrieben nun ein einfaches,
kostenloses Instrument zur Verfligung,
um ihre Menils fundiert zu analysieren
und gezielt zu optimieren.

Vom Anspruch zur Umsetzung

Mit dem Leitbild Nachhaltige Erndhrung hat
sich der Kanton Zirich das Ziel gesetzt, die
Umweltbelastung entlang der gesamten
Wertschdpfungskette zu reduzieren. Dabei
kommt der Gastronomie eine wichtige Rol-
le zu, da sie taglich viele Menschen erreicht
und Essgewohnheiten mitprégt.

Doch im hektischen Kiichenalltag fehlt die
Zeit flr komplexe Analysen. Hier setzt der
MenuCheck an: Das digitale Tool ermdg-
licht eine niederschwellige Standortbestim-
mung und zeigt auf, wo ein Betrieb steht —
und wo Potenzial fur Verbesserungen liegt.

¢MenuCheck ist ein Werkzeug, das
wissenschaftlich fundiert ist und gleich-
zeitig im Kuchenalltag funktioniert.
Gastronomiebetriebe erhalten ohne
grossen Aufwand konkrete Hinweise,
wie sie ihre Menis klimafreundlicher
gestalten kdnnen.p)

Adrian Hagenbach & Christian Kramer, Co-Founder,
FOOD2050

Einfache Anwendung, fundierte
Ergebnisse

MenuCheck wurde im Auftrag der Kanto-
ne Zirich, Basel-Stadt und Luzern sowie
der Stadt Ziirich durch das Unternehmen
FOOD2050 entwickelt. Gastronomie-
betriebe kdnnen ihre Speisekarten auf der
Webseite hochladen. Das Tool erkennt die
Namen der Gerichte und ordnet automa-
tisch Standardrezepturen zu. Das Erfas-
sen von Rezepten ist also nicht nétig.

Warum ist nachhaltige

Erndhrung wichtig?

- Klima- und Umweltschutz: Die Er-
nahrung verursacht einen bedeu-
tenden Anteil an Treibhausgasemis-
sionen und Umweltbelastungen des
menschlichen Konsums. Besonders
tierische Produkte verursachen oft
eine hohe Klimabelastung.

— Gesundheit férdern: Eine ausgewo-
gene, mehrheitlich pflanzenbasierte
Erndhrung wirkt sich positiv auf die
Gesundheit aus und entspricht aktu-
ellen Erndhrungsempfehlungen der
Schweizerischen Gesellschaft fur Er-
nahrung.

— www.sge-ssn.ch — Ernahrungsemp-
fehlungen — Offizielle Empfehlungen


http://www.sge-ssn.ch/de/empfehlungen/offizielle-empfehlungen/ausgewogener-teller
mailto:sarah.boettinger%40bd.zh.ch?subject=
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/nachhaltige-ernaehrung.html
http://www.menu-check.ch
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Klimaauswirkung verschiedener Gerichte im Vergleich
Rezeptname CO, pro DFU CO, pro 100g Kategorie E;lt'li-ihru_ngs- Kl_i::a-

egorie wirkung

Saisonaler Salat mit 13659 110g  Vorspeise Vegan Niedrig
italienischem Dressing
Spargel-Lasagne 1352 g 87 g Hauptgericht Vegan Niedrig
Spinat-Ricotta-Ravioli 23429 171 g  Hauptgericht  Vegetarisch Mittel
Bruderhahn-Rollbraten 3446 g 272 g  Hauptgericht Geflugel Mittel
Kalbshackbraten 9220 g 539g  Hauptgericht Rotes Fleisch Hoch
fafelspitz mit Kartoffeln und 9459 g 4859  Hauptgericht  Rotes Fleisch Hoch
Apfelstrudel 1556 g 109g  Dessert Vegetarisch Niedrig
Erdbeer-Tiramisu 3808 g 3789  Dessert Vegetarisch Mittel
Gebrannte Créme 4360 g 540g  Dessert Vegetarisch Hoch

Mit dem Tool MenuCheck (www.menu-check.ch) kdnnen Gastronomiebetriebe einfach, kostenlos und genau fir sie
passend ihre Menis analysieren und gezielt nachhaltiger gestalten.

Basierend auf wissenschaftlichen Daten
werden die Gerichte hinsichtlich ihrer
Umweltwirkungen bewertet, besonders in
Bezug auf den Klimafussabdruck. Die zu-
grunde liegenden Daten stammen von
Eaternity, einem etablierten Anbieter im
Bereich Lebensmittel-Okobilanzierung.
Das Resultat: eine verstandliche Einord-
nung der MenUs sowie konkrete Hinwei-
se, wie diese klimafreundlicher gestaltet
werden kénnen — etwa durch den Einsatz
pflanzlicher Zutaten, saisonaler Produkte
oder durch die Anpassung einzelner
Komponenten.

¢¢Die Zusammenarbeit mit Gastrono-
mieunternehmen hat uns gezeigt, dass
die Betriebe sich eine unkomplizierte
und unmittelbare Einschatzung ihrer
Menis wiinschen. Genau dieses Be-
dirfnis deckt der MenuCheck ab.p)

Philia Heuberger, Projektleiterin, Fachstelle Klima,
Stadt Winterthur

Praxisnaher Nutzen fiir
Gemeinden und Betriebe
MenuCheck richtet sich sowohl an private
Gastronomiebetriebe als auch an kommu-
nale Einrichtungen wie Schulen, Alters-
zentren oder Betreuungseinrichtungen.
Gerade Gemeinden verfligen Uber einen
direkten Hebel: Uber ihre eigenen Verpfle-
gungsangebote kénnen sie nachhaltige
Erndhrung férdern und damit eine Vor-
bildfunktion einnehmen. Gleichzeitig kdn-
nen sie lokale Gastronomiebetriebe sen-
sibilisieren und zur Nutzung solcher Tools
motivieren.

www.zh.ch/umweltpraxis

Kleine Anpassungen,

grosse Wirkung

Erfahrungen aus der Praxis zeigen: Oft
sind es einfache Veradnderungen, die den
Unterschied machen. Mehr pflanzliche
Proteine, die Reduktion von Food Was-
te und der Verzicht auf Flugware — all dies
kann die Umweltbelastung deutlich sen-
ken.

Gleichzeitig steigt das Interesse der Gés-
te an nachhaltigen Angeboten. Betriebe,
die ihr Angebot entsprechend ausrichten,
kénnen sich differenzieren und neue Ziel-
gruppen ansprechen.

¢ MenuCheck erleichtert uns die
Mentplanung und schafft gleichzeitig
mehr Transparenz flir unsere Kiichen-
mitarbeitenden. Die Plattform ist intui-
tiv, spart Zeit und unterstitzt uns dabei,
fundierte Entscheidungen fir ein mo-
dernes und nachhaltiges Angebot zu
treffen.py

Daniel Zelger, Geschéftsfuhrer, Hotel Restaurant
Helvetia, Zlrich

Gemeinsam in Richtung nach-
haltige Erndhrung

Nachhaltige Erné&hrung ist ein komplexes
Thema - und gleichzeitig eine Chance.
Wie bereits bestehende Initiativen zeigen,
entsteht Wirkung durch das Zusammen-
spiel vieler Akteurinnen und Akteure.

Mit MenuCheck steht nun ein weiteres
Werkzeug zur Verfliigung, das Gastrono-
miebetriebe auf diesem Weg unterstitzt.
Niederschwellig, praxisnah und kosten-
los.

Quelle: MenuCheck

Fur Gemeinden bietet sich die Mdglich-
keit, das Tool aktiv zu verbreiten, eigene
Betriebe einzubinden und so einen kon-
kreten Beitrag zu einem zukunftsféhigen
Erndhrungssystem zu leisten.

Wie funktioniert Menu-

Check?

1. Mit E-Mail-Adresse registrieren

2. Upload PDF, Bild, Word oder
Eingabe URL

3. Auswertung innerhalb von
15 Minuten per E-Mail

4. Einordnung der Gerichte nach
Klimawirkung: hoch, mittel, niedrig

Kennzahl fir faire
Vergleiche

Mit der Daily Food Unit (DFU) beriick-
sichtigt MenuCheck den Beitrag eines
Gerichts zum taglichen Nahrstoffbe-
darf. Jedes Lebensmittel wird danach
bewertet, welchen Anteil am taglichen
Bedarf es deckt. Dies ermdglicht einen
fairen Vergleich unterschiedlicher Ge-
richte und Portionsgréssen.


http://www.menu-check.ch
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Neue Grund-
lage im
Wasserrecht

Die bisherige Wasserge-
setzgebung des Kantons
Zirich beruhte auf zum Teil
jahrzehntealten Erlassen
und war in Teilen nicht
mehr zeitgemadss. Das neue
Wasserrecht beriicksichtigt
die technischen und recht-
lichen Entwicklungen. Es
ist am 1. Juni 2026 in Kraft
getreten.

Dr. iur. Jeannette Kehrli, Leiterin Recht
AWEL

Baudirektion Kanton Zirich

Telefon 043 259 32 39
jeannette.kehrli@bd.zh.ch

— Artikel «<Das Wassergesetz: Umgang mit
dem Wasser im Kanton Zlrich», ZUP80,
2015

www.zh.ch/umweltpraxis

Der Auftrag zur Revitalisierung der Gewéasser, hier der Glatt im Gebiet Altried bei

Zdurich, ist neu explizit im Wassergesetz festgehalten.
Quelle: AWEL

Wasser ist ein kostbares Gut. Es ist Le-
bensraum fir Tiere und Pflanzen, pragt
beliebte Erholungslandschaften, wird als
Trinkwasser oder Brauchwasser genutzt,
liefert Energie fur die Stromproduktion
und ermdglicht eine produktive Landwirt-
schaft. Um die gute Qualitat des Grund-
wassers sicherzustellen und die scho-
nungsvolle Nutzung der Gewasser zu re-
geln sowie Mensch und Umwelt vor
schédigenden Ereignissen zu schitzen,
braucht es eine zeitgeméasse Gesetzge-
bung.

Neu wird der Umgang mit dem Wasser
im Kanton Zurich in zwei Erlassen gere-
gelt: Im Wassergesetz (WsG) und in der
Wasserverordnung (WsV). Damit wird
das bisherige Wasserrecht, das zwei Ge-
setze (Wasserwirtschaftsgesetz [WWG]
und Einflhrungsgesetz zum Gewésser-
schutzgesetz [EG GSchG]) sowie finf
Verordnungen umfasste, aufgehoben.

WsG und WsV beriicksichtigen
Weiterentwicklungen im Wasser-
bereich

Mit dem WsG und der WsV wurden die
teilweise nicht mehr zeitgeméssen Rege-
lungen Uber den Wasserbau, den Gewés-
serschutz, die Wasserversorgung und die
Gewassernutzung aktualisiert (Zusatzinfo
rechts). Gleichzeitig wurden Weiterent-
wicklungen im Wasserbereich sowie not-
wendige Anpassungen an das Bundes-
recht vorgenommen. Die bisherigen Re-
gelungen wurden - soweit sinnvoll - ins

Neues Wasserrecht - ein
langwieriger Weg

Mit dem Inkrafttreten des neuen Was-
serrechts findet ein rund 20-jahriger
Rechtsetzungsprozess sein Ende. In
der am 27. Februar 2005 durch die Zur-
cher Stimmberechtigten angenomme-
nen neuen Kantonsverfassung wurde
unter anderem ausdrucklich die Férde-
rung der Revitalisierung festgeschrie-
ben. Dies war auch der Ausgangs-
punkt fur die Totalrevision des kantona-
len Wasserrechts. Der Weg zum neuen
Wasserrecht war allerdings lang und
hirdenreich. Die erste Fassung des
Wassergesetzes («WsG I») scheiterte
in der Volksabstimmung vom 10. Feb-
ruar 2019. Massgeblich zur Ablehnung
an der Urne durften vor allem Beden-
ken bezlglich einer moglichen Priva-
tisierung der Wasserversorgung bei-
getragen haben. Bei der 2020 vom
Regierungsrat vorgelegten Neuaufla-
ge des WsG wurde diesen Bedenken
Rechnung getragen. Der Kantonsrat hat
das neue Wassergesetz 2022 sodann
ohne Gegenstimmen beschlossen. Im
Sommer 2025 hat der Regierungsrat die
Wasserverordnung erlassen, sie regelt
den Vollzug des Wassergesetzes. Da-
gegen wurde ein Rechtsmittel erhoben,
das allerdings im Verlaufe des Verfah-
rens zurtickgezogen wurde. In der Folge
hat der Regierungsrat erneut Uber die
Inkraftsetzung entschieden.
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Wechselwirkungen der wasserbezogenen Schutz- und Nutzungsinteressen im System der integralen Wasserwirtschaft.
Quelle: Bundesamt fiir Wasser und Geologie (Hrsg,), «Eintauchen in die Wasserwirtschaft», Bern, 2003

neue Recht iberfiihrt. Uberfliissig gewor-
dene Vorschriften wurden hingegen ent-
fernt und vorhandene Regelungsliicken
geschlossen, besonders in Bezug auf den
Hochwasserschutz und die Revitalisie-
rung der Gewasser.

Griinde fiir die Neuordnung des
kantonalen Wasserrechts: mehr
Revitalisierung ...

Das WWG erwies sich besonders in den
Bereichen Hochwasserschutz und Revi-
talisierung der Gewasser als revisionsbe-
dirftig. Beim Hochwasserschutz bestan-
den vor allem Regelungsliicken in Bezug
auf die Anforderungen an den Objekt-
schutz und den Gewdasserunterhalt. Die
von der Kantonsverfassung und dem
Bundesrecht geforderte Revitalisierung
der Gewasser blieb zudem im bisherigen
Recht praktisch unerwéhnt. Im Wasser-
gesetz wird nun ausdricklich festgehal-
ten, dass dem Kanton und den Gemein-
den die Aufgabe zukommt, fiir die Revita-
lisierung der Gewdasser zu sorgen. Die
Gemeinden mussen ihre Aufgaben pla-
nen und diese hinsichtlich Hochwasser-
schutz, Unterhalt und Revitalisierung auf-
einander abstimmen.

Das EG GSchG wies des Weiteren in ver-
schiedenen Bereichen — etwa bei den
«Sanierungsplanen» bei der Abwasser-
entsorgung — mittlerweile obsolet gewor-

www.zh.ch/umweltpraxis

dene Vorschriften auf. Der Bereich des
Gebuhrenrechts wurde erneuert, um den
Ubergeordneten abgaberechtlichen Vor-
gaben besser Rechnung zu tragen. Diese
gebieten u.a., dass die Voraussetzungen
und Bemessungsgrundlagen von Abga-
ben im Gesetz selbst festzuhalten sind.

... mehr Praxistauglichkeit und
iibergeordnete Planung
Verschiedene Regelungen im WWG als
auch im EG GSchG waren zudem zu wenig
praxistauglich, etwa beim Kostenausgleich
bei Hochwasserschutzmassnahmen oder
bei der Kontrolle und Instandhaltung von
privaten Kanalisationen. Um den Anforde-
rungen an eine gentigende Rechtsgrundla-
ge besser zu entsprechen, mussten diese
Bestimmungen préazisiert werden.
Schliesslich regelten die beiden kantona-
len Gesetze WWG und EG GSchG ihre je-
weiligen Themen sektoriell, d.h. bereichs-
weise, wodurch sich deren Abstimmung
aufeinander als ungentigend erwies. Es
mangelte besonders an einer Ubergeord-
neten Planung Uber alle (wasserwirt-
schaftlichen) Disziplinen hinweg. Beide
Gesetze enthielten teilweise unsystema-
tisch aufgebaute und in der Regelungs-
dichte uneinheitlich ausgestaltete Berei-
che. Den Anforderungen an eine Uberge-
ordnete Planung wird mit dem neuen
Wassergesetz Rechnung getragen.

Neues Wasserrecht gemass
«integraler Wasserwirtschaft» ...
Das WsG folgt dem Konzept einer «inte-
gralen Wasserwirtschaft». Diese umfasst
alle zielbewussten menschlichen Eingrif-
fe in den natUrlichen Wasserhaushalt
(Grafik oben). Dazu gehéren Massnah-
men

— zum Schutz vor den schadigenden Ein-
wirkungen des Wassers («Schutz vor
dem Wasser»),

— zur Nutzung der ober- und unterirdi-
schen Wasservorkommen («Wasser
nutzen») sowie

— zum Schutz der Gewdésser («Wasser
schitzen»).

... schafft Ausgleich zwischen
Nutzungs- und Schutzinteressen
Wegweisend beim Konzept der integralen
Wasserwirtschaft ist eine Gewasserbe-
wirtschaftung, die sich nach Gewé&sser-
einzugsgebieten richtet. Die gesetzliche
Ordnung und darauf aufbauend die neu
vorgeschriebene kantonale Wasserstra-
tegie und Umsetzungsplanung sollen sich
auf Gewassereinzugsgebiete ausrichten
und alle Wasserbelange umfassen.
Insgesamt bringt das neue Wassergesetz
verschiedene Vereinfachungen und Ver-
besserungen und schafft einen Ausgleich
zwischen Nutzungs- und Schutzinteres-
sen. Das neue Wasserrecht ist seit dem
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1. Juni 2026 in Kraft. Im Folgenden wer-
den die wichtigsten Neuerungen im Ein-
zelnen zusammengefasst.

Wasserstrategie fiir umfassendes
Zielbild

Neu sieht das Wasserrecht im Rahmen
der bereichstibergreifenden Planung die
Erarbeitung einer kantonalen Wasserstra-
tegie samt behoérdenverbindlicher Um-
setzungsplanung vor. Die Festlegung der
Wasserstrategie obliegt dem Regierungs-
rat. Er bringt sie dem Kantonsrat zur
Kenntnis.

Die Strategie hat unter anderem ein Leit-
bild mit Zielen und Massnahmen fiir den
langfristigen Vollzug des WsG zu umfas-
sen und Prioritaten und Gesamtumfang
der Umsetzungsplanung (v.a. zu Hoch-
wasserschutz, Gewasserunterhalt und
Revitalisierung) darzulegen. Die behor-
denverbindliche  Umsetzungsplanung,
welche die Wasserstrategie konkretisie-
ren soll, wird durch die Baudirektion er-
lassen. Den Gemeinden kommt sodann
die Aufgabe zu, die Umsetzung der ihnen
zugeordneten  wasserwirtschaftlichen
Aufgaben zu planen (v.a. den Generel-
len Entwasserungsplan [GEP], das Gene-
relle Wasserversorgungsprojekt [GWP],
den Gewasserunterhalt, den Hochwas-
serschutz und die Revitalisierung).

Schutz vor Hochwasser - eine
wichtige Aufgabe

Die Hochwasserschutzziele werden neu
durch die WsV festgelegt. Die neu ent-
wickelte Schutzzielmatrix definiert die
Hochwasserschutzziele fir den Ausbau
der Gewasser, tragt dem risikobasierten
Wasserbau Rechnung und dient der Pra-
zisierung des im WsG vorgegebenen Re-
gelschutzziels.

Neben den Gefahrenkarten werden nun
auch die Risikokarten als weitere Pla-
nungsgrundlage fiir Kanton und Gemein-
den aufgefiihrt. Neu erwahnt werden zu-
dem die sogenannten Notentlastungsréu-
me. Dabei handelt es sich um Raume, in
denen bei seltenen Hochwasserereignis-
sen Wasser eingeleitet wird, damit mdg-
lichst wenig Schaden in dicht bebauten
Gebieten entsteht.
Hochwasserschutzanlagen an den Ge-
wassern (z.B. Ddmme) werden grund-
satzlich so ausgestaltet, dass die Hoch-
wasserschutzziele eingehalten werden.
Um bei seltenen Hochwasserereignissen
unkontrollierte Uberflutungen in iberbau-
ten Gebieten zu vermeiden, kdnnen bei
Dammen «Uberlaufstellen» vorgesehen
werden. Dank diesen kénnen die Wasser-
massen im Uberlastfall kontrolliert gelei-
tet und die angerichteten Schiaden so
moglichst begrenzt werden. Neu geregelt
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Objektschutzmassnahmen schiitzen Gebaude vor Hochwasser — beispielsweise
indem Lichtschéchte erhoht gebaut werden. Solche Massnahmen werden neu in
den meisten Fallen von den Gemeinden und nicht mehr vom Kanton angeordnet.

werden u. a. die Voraussetzungen fir die
Anordnung eines Notentlastungsraums
und die Entschadigungspflicht des Ge-
meinwesens.

Objektschutz weitgehend an
Gemeinden delegiert
Objektschutzmassnahmen dienen dem
vorsorglichen Schutz hochwassergefahr-
deter Bauten und Anlagen gegen Hoch-
wassergefahren. Die wichtigste Neuerung
betrifft die Anpassung bei den Zusténdig-
keiten zwischen Kanton und Gemeinden.
Neu wird der Kanton nicht mehr fir die
Genehmigung samtlicher Objektschutz-
massnahmen im Hochwassergefahren-
bereich zusténdig sein, sondern nur noch
fir Sonderobjekte und Sonderrisiken
(z.B. Schulen, Spitéler, storfallrelevante
Betriebe oder Anlagen der chemischen
Industrie).

Bei allen anderen Bauten und Anlagen
werden Objektschutzmassnahmen hin-
gegen neu allein durch die Gemeinden im
Rahmen der baurechtlichen Bewilligung
angeordnet. Neu geregelt wird Uiberdies,
in welchen Fallen das Gemeinwesen einen
angemessenen Teil an den Kosten flr die
Objektschutzmassnahmen tbernimmt.

Fiir den Ereignisfall vorbereitet
Das Bundesrecht verpflichtet die Kan-
tone, einen Schutzbautenkataster und
einen Ereigniskataster zu fihren. Neu ge-
regelt wird die Katasterfihrung im Kanton
sowie die Aufgabenteilung zwischen Kan-
ton und Gemeinden.

Neu konkretisiert die WsV bundesrecht-
liche Vorgaben zur «Stauanlagensicher-

Quelle: AWEL

heit». Bislang fehlten entsprechende Vor-
gaben im kantonalen Recht. Die Gemein-
den sind verpflichtet, Evakuierungsplane
fur den Ereignisfall auszuarbeiten. Zudem
missen sie die Information der Bevolke-
rung sicherstellen. Die Betreiberin einer
Stauanlage kann zum Abschluss einer
Haftpflichtversicherung verpflichtet wer-
den.

Verursachergerechte Gebiihren
fiir Wassernutzung

Die Ausgestaltung der Gebuhren fir die
Nutzung der Gewd&sser orientiert sich an
den im Gesetz festgelegten Kriterien so-
wie am bisherigen Recht. Wahrend die
Grundzlige der Gebihren im WsG fest-
gehalten sind, erfolgt die Festlegung der
Geblhrenanséatze wie bereits im bishe-
rigen Recht auf Verordnungsstufe un-
ter Berilcksichtigung der allgemeinen
Grundsétze des Abgaberechts (v.a. Aqui-
valenz- und Kostendeckungsprinzip). Die
Hohe der Geblhrenansétze wurde an die
seit der letzten Gebuhrenfestlegung ver-
anderten Verhéltnisse, v.a. die Teuerung,
angepasst. Ebenfalls soll eine gewisse
Lenkungswirkung erzielt werden.

Bei den Nutzungsgebihren der Warme-
entnahmen und -eintrdge wird neu zwi-
schen Grundwasser und oberirdischen
Gewéssern unterschieden. Da beson-
ders Waérmeeintrdge in das sensible
Gewaésserdkosystem eine grosse Belas-
tung darstellen, werden die entsprechen-
den Gebulhren gegenliber dem bisherigen
Recht teilweise deutlich erhéht.
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Bauten und Anlagen auf
Gewassern und im Grundwasser
Bei der langdauernden Inanspruchnahme
von o6ffentlichen oberirdischen Gewas-
sern (z.B. flr Boots- oder Badehauser)
werden fur die Berechnung der Gebuhren
— neben dem Landwert — neu Nutzungs-
faktoren herangezogen, die dem jeweili-
gen Sondervorteil Rechnung tragen.

Fir Bauten und Anlagen im Grundwas-
serleiter, wie etwa Fundationsbauteile,
sind neu grundsatzlich einmalige Verlei-
hungs- und Nutzungsgebihren zu ent-
richten. Die Gebihrenhdhe richtet sich
nach dem Einbauvolumen und ist fur
Ubergeordnete Infrastrukturbauten redu-
ziert. Unter bestimmten Voraussetzungen
kénnen die Geblhren verringert bzw. er-
lassen werden.

Anpassungen bei Konzessionen
fiir Landanlagen

Neuerungen gibt es des Weiteren bei den
sogenannten Landanlagen. Bei diesen
handelt es sich um aufgrund einer kan-
tonalen Konzession aufgefillte und ent-
widmete Teile des Zirichsees. Sie ste-
hen heute meist im Privateigentum und
sind haufig Uberbaut. Bei den Landan-
lagen wird die Rechtsstellung der Kon-
zessionsinhaber verbessert. Bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen kon-
nen Eigentiimerinnen und Eigentiimer die
Anpassung, Abldsung oder Aufhebung
von Offentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen verlangen, welche ihre
Landanlagen betreffen.

Ist in einer Konzession fiir eine Landanla-
ge mit einer &ffentlichen Zweckbestim-
mung die Nacherhebung einer Gebihr
(sog. Rekognitionsgebuhr) fiir die spatere
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Die neue Wassergesetzgebung hat unter anderem zum Ziel, unsere Gewasser

konzessions- oder bewilligungspflichtige
Nutzung zu privaten Zwecken vorbehalten
worden, kdnnen neu anstelle einer einma-
ligen Gebuhr jéhrliche Nutzungsgebihren
erhoben werden. Diese Regelung halt im
Wesentlichen die bisherige Praxis fest.

Wasserversorgung und Siedlungs-
entwiasserung grundsiatzlich in
offentlicher Hand

Schliesslich wurden wichtige Regelungen
in Bezug auf die Ausgliederung von Auf-
gaben der Wasserversorgung und der
Siedlungsentwésserungen getroffen. Bei

Die Gewasser gehoren der Allgemeinheit. Flr langdauernde Inanspruchnahmen —
also beispielsweise Hafenanlagen — werden Gebiihren erhoben.

www.zh.ch/umweltpraxis

Quelle: AWEL

vor Einwirkungen zu schiitzen.
Quelle: Patrick Steinmann, AWEL

der Ausgliederung von Aufgaben der Ge-
meinden auf juristische Personen des Pri-
vatrechts ist das WsG strenger als das
bisherige Recht.

Zwar kdnnen die Gemeinden weiterhin
Aufgaben der Siedlungsentwésserung
und der Wasserversorgung auf Dritte
Ubertragen oder sie auch gemeinsam mit
anderen Gemeinden wahrnehmen. Neu
ist jedoch eine Ausgliederung auf juristi-
sche Personen des Privatrechts (z.B. Ak-
tiengesellschaften) nur noch dann zulas-
sig, wenn eine oder mehrere Gemeinden
Uber das gesamte Kapital und alle Stimm-
rechte verfiigen. Besteht bereits eine sol-
che Ausgliederung auf juristische Perso-
nen des Privatrechts, ist die Gemeinde
verpflichtet, das Rechtsverhéltnis neu mit
einer sogenannten Konzession des of-
fentlichen Dienstes zu regeln.
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Fahrzeug-
abstellplatze
neu geregelt

Am 1.August 2025 wurden
die Parkierungsbestimmun-
gen in den §§242-244 und
247 des Planungs- und
Baugesetzes (PBG) ange-
passt. Das Amt fiir Raum-
entwicklung und das Amt
fur Mobilitat haben dazu
eine Umsetzungshilfe er-
stellt, welche die Anderun-
gen und ihre Auswirkungen
auf die kommunale Nut-
zungsplanung erlautert.

Sarah Hug, Projektleiterin Gesamt-
verkehrsplanung

Abteilung Gesamtmobilitat
sarah.hug@vd.zh.ch

Jakob Lindenmeyer, Leiter Rechtsdienst
Stab
jakob.lindenmeyer@vd.zh.ch

Amt fir Mobilitat (AFM)
Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zirich

Stefanie Jakob, Gebietsbetreuerin Richt-
und Nutzungsplanung

Abteilung Raumplanung
stefanie.jakob@bd.zh.ch

Gregor Lichtenthaler, Jurist
Abteilung Recht und Verfahren
gregor.lichtenthaeler@bd.zh.ch

Amt fir Raumentwicklung (ARE)
Baudirektion Kanton Zirich

www.zh.ch/nutzungsplanung —
Umsetzungshilfe

www.zh.ch/umweltpraxis

Neu sind Abstellplatze nicht mehr nur fiir Autos festzulegen, sondern allgemein fiir
Verkehrsmittel. Auch qualitative Aspekte kénnen nun berticksichtigt werden, beispiels-

weise Uberdachungen.
Quelle: ARE

Seit der Einfihrung der Parkierungs-
bestimmungen im PBG haben sich die
Bedurfnisse fur das Erstellen oder Nicht-
Erstellen von Abstellplatzen stark veran-
dert: Wo friiher zu wenige Abstellplatze
vorhanden waren, besteht vielerorts das
gegenteilige Problem, dass auf immer
knapperem Raum eher zu viele erstellt
werden missen.

Zudem stellte sich die Frage, fiir welche
Kategorien von Fahrzeugen Parkierungs-
mdglichkeiten zwingend geschaffen wer-
den muissen, da sich unser Mobilitatsver-
halten stark veréndert hat.

Mehr Gestaltungsmaoglichkeiten
fir die Gemeinden

Die Gemeinden legen in der Bau- und
Zonenordnung (BZO) die Berechnungs-
grundlage fUr die zu erstellende Anzahl
der Abstellplatze fest. Mit der Gesetzes-
revision per 1.August 2025 wurde das
Thema Parkierung starker auf eine Ge-
samtverkehrsbetrachtung abgestiitzt.
Neu sind Abstellplatze nicht mehr nur fur
Autos festzulegen, sondern allgemein fir
Verkehrsmittel. Damit wird den verander-
ten Bedirfnissen im Zusammenhang mit
einer nachhaltigen Mobilitdt Rechnung ge-
tragen. Zudem sind die qualitativen Aspek-
te der Abstellpléatze (Lage und Ausstattung)
fur die jeweiligen Verkehrsmittel zu bertck-
sichtigen. Mit der Ausweitung der Zweck-
bestimmung des Ersatzabgabefonds er-
halten die Gemeinden zudem mehr Flexibi-
litdt, um die Mobilitat zu gestalten.

Parkplatzregelungen betreffen
nicht mehr nur Motorfahrzeuge
Bislang lag der Fokus der Erstellungs-
pflicht auf den Motorfahrzeugen. Neu ist
die Anzahl Abstellplatze fiir alle Verkehrs-
mittel in Privatbesitz festzulegen, also

auch flr Velos, E-Bikes oder Motorrader.
Damit wird dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass die Mobilitat heute vielschich-
tiger und komplexer ist und nicht nur Mo-
torfahrzeuge Abstellflachen bendtigen.

Reduktion Abstellplatzen neu auf
Stufe Baubewilligung maglich
Bauherrschaften sind grundsétzlich ver-
pflichtet, die in der BZO vorgeschriebene
Anzahl Abstellpldtze im Bewilligungsver-
fahren bei Neubauten sowie bei baulichen
Erweiterungen oder Nutzungsanderun-
gen nachzuweisen. Die Gemeinden Uber-
prifen die Einhaltung dieser Pflicht.
Bislang war in der BZO eine Bestimmung
erforderlich, welche die Unterschreitung
des ermittelten Bedarfs an Abstellplatzen
zuliess. Neu erméglicht dies das kantonale
Recht. Danach kann die Zahl der Abstell-
platze auf Antrag der Bauherrschaft im
Baubeuwilligungsverfahren reduziert wer-

Auch die Bereitstellung von Lade-
stationen flir Bewohnende und Be-

schéftigte kann neu verpflichtend sein.
Quelle: I. Flynn
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den, sofern nachgewiesen werden kann,
dass dadurch die Abstellplatze auf 6ffent-
lichem Grund nicht Ubermassig bean-
sprucht werden.

Zusatzliche Spielrdaume in

der Bodennutzung

Die Lage der Abstellplatze kann neu in der
BZO genauer festgelegt werden. Bislang
mussten sie grundsétzlich auf dem Bau-
grundstlick oder in nitzlicher Entfernung
auf einem Drittgrundstiick erstellt wer-
den.

Die neue Regelung schafft zusétzliche
Spielrdume und erleichtert die Innenent-
wicklung, da zusétzlicher Bedarf an Ab-
stellplatzen bei baulichen Erweiterungen
nicht mehr zwingend auf dem eigenen
Grundstlick gedeckt werden muss.

Mit Ausstattung der Abstellplatze
Velo und E-Fahrzeuge fordern
Bisher war es nicht méglich, die Gestal-
tung der Abstellplatze detaillierter zu re-
geln. Neu erhalten die Gemeinden die
Mdglichkeit, qualitative Anforderungen an
die Gestaltung von Abstellplatzen ver-
bindlich festzulegen. Besonders mit Re-
gelungen zur Uberdachung oder durch

die Installation einer Ladeinfrastruktur
kann die Nutzung von Velos und Elektro-
fahrzeugen gezielt geférdert werden.

Flexibilisierung der Fondsmittel
Der Ersatzabgabefonds dient dazu, finan-
zielle Mittel bereitzustellen, um die Erreich-
barkeit sicherzustellen, wenn weniger Ab-
stellpldtze realisiert werden, als gemaéss
BZO erforderlich wéren. Bisher konnten
die Mittel ausschliesslich fur die Erstellung
von Abstellplatzen oder fir den Ausbau
des OV-Angebots verwendet werden. Neu
kénnen die Fondsmittel flexibler fiir jegli-
che Anliegen der Mobilitat eingesetzt wer-
den, welche die Erreichbarkeit sicherstel-
len (z.B. OV-Ausbau, Etablierung Sharing-
Angebot, Mobilitdtsstationen).

Was sich fiir Private dndert

Fir Private flhren die Anpassungen des
PBG zu einigen Erleichterungen. Beson-
ders die Méglichkeit, im Rahmen der Bau-
bewilligung die zu erstellenden Abstell-
pladtze den Bedlrfnissen anzupassen,
entlastet private Grundeigentiimerinnen
und Grundeigentimer. Sie kénnen flexib-
ler bauen und missen Abstellplatze nicht
zwingend erstellen, wenn kein Bedarf be-

Was die Bau- und Zonenordnung regelt

Das Planungs- und Baugesetz verlangt von den Gemeinden den Erlass einer eige-
nen kommunalen Bau- und Zonenordnung (BZO). Sie regelt verbindlich, wie Grund-
stlicke bebaut und genutzt werden diirfen. Da die BZO von Gemeinde zu Gemein-
de variiert, sind die Informationen immer direkt auf der jeweiligen Gemeindeweb-
seite oder den offiziellen Portalen zu finden:

Die BZO

— setzt sich aus den Vorschriften (Bau-
und Nutzungsvorschriften) sowie einer
dazugehoérigen Karte (Zonenplan) zu-
sammen und bildet die sogenannte
Grundordnung.

— liegt in der Kompetenz der Gemeinde
und muss mit den Ubergeordneten
Richtplanen und dem kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG) Uberein-
stimmen. Mit Erganzungsplanen (z.B.
Kernzonenplan) kann die Grundord-
nung tberlagert bzw. erganzt werden.

Der Zonenplan bestimmt

— die Zonenzugehorigkeit der einzelnen
Grundsticke (ob ein Grundstiick z. B.
in einer Wohnzone, Gewerbezone
oder in einer Zone fir &ffentliche Bau-
ten liegt)

— die zuldssige Nutzungsart (z. B. Woh-
nen, Gewerbe: d.h., ob dort gewohnt
oder gearbeitet werden darf)

Die Vorschriften definieren u.a. die Anforderungen an die Bauten und Anlagen und
legen das einzuhaltende Baumass (messbare Vorgaben) fest (z. B. Grenz- und Gebau-
deabstande, Gebdudehdhen, Geb&udeldngen, Geschosszahl, Ausnitzungsziffer,

Uberbauungsziffer).

Welche Nutzungen auf einem Grundstiick zuldssig sind oder welche Nutzungs-
beschrankungen bestehen, kann im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrénkungen (OREB-Kataster) eingesehen werden (Artikel Seite 37). Im Bereich
Nutzungsplanung sind der Zonenplan und Uberlagernde Festlegungen (z.B. Gestal-

tungsplane) abgebildet.

www.zh.ch/gesetzessammlung — Planungs- und Baugesetz

www.zh.ch/umweltpraxis
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steht. Private kénnen neu jedoch ver-
pflichtet werden, Stromanschliisse oder
Witterungs- und Diebstahlschutz bei Ve-
loabstellplatzen vorzusehen.

Umsetzungshilfe fiir Gemeinden
Das Amt fir Raumentwicklung und das
Amt fUr Mobilitdt haben gemeinsam eine
Umsetzungsbhilfe fir Gemeinden erarbeitet.
Diese enthélt auch Musterbestimmungen
fur die BZO.

Sie kann unter www.zh.ch/nutzungsplanung
heruntergeladen werden.

Beispiele Musterbestim-
mungen fiir die BZO

Diebstahlschutz

- X% der Abstellplatze fur Velos sind
als Langzeitabstellpldtze gegen Dieb-
stahl und Vandalismus geschutzt
auszugestalten.

— FUr Velos und leichte Motorfahrréader
im Sinne von Art. 18 lit. b der Verord-
nung Uber die technischen Anforde-
rungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
sind abschliessbare Raume oder Bo-
xen in angemessener Menge vorzu-
sehen.

Witterungsschutz

— X% der Abstellplatze flir Velos sind als
Langzeitabstellplatze mit einem Wit-
terungsschutz auszustatten.

— Mindestens Anteil X% der erforder-
lichen Abstellplatze fir Velos/Motos
sind nahe bei den Hauptzugéngen,
witterungsgeschitzt und verkehrs-
sicher zuganglich anzuordnen.

Ladeinfrastruktur

— Bei Neu- und Umbauten oder Nut-
zungsénderungen, durch die von den
bisherigen Verhéltnissen wesentlich
abgewichen wird, ist die elektrische
Basisinfrastruktur fir Bewohner- und
Beschaftigtenabstellplatze zur Ein-
richtung von Ladestationen fir Elekt-
rofahrzeuge vorzubereiten.

— Die Abstellplatze flir Bewohnende
und Beschaftigte sind mit elektri-
scher Basisinfrastruktur zu erstellen.
Die Abstellplatze fir Besucher und
Kunden sind soweit zweckmé&ssig mit
Ladestationen zu erstellen.

— In Velordumen sind geeignete Lade-
punkte flir E-Bikes vorzusehen.

- Bei Langzeitabstellplatzen sind ge-
nigend Steckdosen fir leichte Elekt-
rofahrzeuge vorzusehen.


https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-124.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/raumplanung/nutzungsplanung.html
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OREB-
Kataster-
prozesseZH

Nachfiihrungen im OREB
laufen seit 2023 in allen
Ziircher Gemeinden uiber
KatasterprozesseZH. Die
neue benutzerfreundlichere
Version ist nun intuitiver
und einfacher verstandlich.
Sie gewahrleistet die Aktua-
litat des OREB-Katasters.

Claudia Scitovski, Fachbereichsleiterin
OREB-Kataster

Abteilung Geoinformation

ARE

Baudirektion Kanton Zirich

Telefon 043 257 41 34
claudia.scitovski@bd.zh.ch
www.oereb.zh.ch

www.zh.ch/umweltpraxis
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Der Kataster der &ffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschriankungen (OREB) ist
ein Informationssystem Uber gesetzliche
Grundlagen und behérdliche Erlasse, die
auf ein Grundstlick wirken. Er ergénzt das
Grundbuch, das die privatrechtlichen Ein-
schrankungen enthalt.

Der Aufbau des OREB-Katasters starte-
te im Jahr 2012. Ende 2019 wurde erin al-
len Gemeinden des Kantons Zirich ein-
gefiihrt. Die Online-Plattform Kataster-
prozesseZH wurde im Juni 2023 fiir alle
Gemeinden des Kantons Zirich freigege-
ben. Seitdem laufen alle neuen Nachflih-
rungsprozesse des OREB iiber Kataster-
prozesseZH.

Warum Katasterprozesse?
KatasterprozesseZH ist ein webbasiertes
Geschéftsverwaltungssystem. Es unter-
stiitzt alle Beteiligten bei der Nachfiihrung
des OREB. Dafiir verwaltet es die Rechts-
dokumente zentral und macht die Nach-
fuhrungsprozesse transparent. So blei-
ben alle beteiligten Stellen jederzeit auf
dem aktuellen Stand.

Die Planung wird dabei wie in einer Ge-
schéftskontrolle gefiihrt, bis die Inkraft-
setzung erfolgt. Erst dann werden die An-
derungen im OREB-Kataster rechtsgiiltig
eingetragen.
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Neue Startseite von KatasterprozesseZH.
Quelle: ARE, FS Kataster

Neben der Nachvollziehbarkeit der Prozes-
se werden gleichzeitig die Verbindlichkeit
und Rechtssicherheit des OREB-Katasters
gewahrleistet.

Grundwasserschutzzonen
in KatasterprozesseZH

Die Grundwasserschutzzonen sind ein
OREB-Thema und miissen im OREB-
Kataster nachgefiihrt werden. Dies er-
folgt durch die webbasierte Applikation
KatasterprozesseZH. In der Kantonalen
Geoinformationsverordnung (KGeolV) ist
die Gemeinde als zustandige Stelle fir
diese Geobasisdaten definiert. Ausloser
fir die Ausscheidung oder Erneuerung
einer Grundwasserschutzzone sind aber
haufig die Wasserversorgungen oder pri-
vate Fassungseigentiimer. Trotzdem ist
die Gemeinde in der Verantwortung, die
Prozesse nach der Vorpriifung, der Fest-
setzung und Genehmigung der Schutz-
zonen in KatasterprozesseZH ordnungs-
gemass und rechtzeitig in Kataster-
prozesseZH nachzuflihren. Daher ist es
wichtig, dass jede Gemeinde den zu-
sténdigen Mitarbeiter fur die Erledigung
dieser Prozesse bestimmt, welcher die
Planungen in KatasterprozesseZH nach-
fuhrt, und diese Person der Katasterlei-
tung mitteilt.

Mehr zum Prozess der Grundwasserschutz-
zonen in KatasterprozesseZH finden Sie im
Kapitel 5.10 der Weisung zum OREB-Katas-
ter: www.oereb.zh.ch/katasterprozesse
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Ubersichtlich und nachverfolgbar
Aktuell kénnen in KatasterprozesseZH
Planungen aus den Themenbereichen
Raumplanung, Strassen, Wald und Grund-
wasserschutz gefihrt werden. Die am
Nachfiihrungsprozess beteiligten Stellen
sind in der Web-Applikation registriert und
werden per E-Mail benachrichtigt, sobald
im Rahmen einer OREB-Nachfiihrung eine
Aufgabe zu erledigen ist. Nach Abschluss
dieser Aufgabe wird gemass der in Katas-
terprozesseZH verfligbaren Instruktion
der né&chste Prozessschritt ausgeldst und
die dazugehorige Stelle benachrichtigt.
Ausserdem sind jederzeit alle Beteiligten
Uber den Stand der Planung informiert und
kénnen stets die Informationen dazu in
KatasterprozesseZH abrufen.

Wichtige Links

— https://katasterprozesse.zh.ch — Link
zur Webapplikation Katasterprozes-
seZH (nur mit Login)

— www.oereb.zh.ch/katasterprozesse.
zh.ch - Informationen tGber OREB-
Kataster im Kanton Zirich

— https://maps.zh.ch — OREB-Karte im
GIS-Browser

— oerebdocs.zh.ch — Onlinesammlung
der OREB-Rechtsvorschriften

— Artikel «<OREB KatasterprozesseZH»,
ZUP98, 2020

www.zh.ch/umweltpraxis

Timeline und Verlauf in einer Aufgabe in KatasterprozesseZH.

Neue Version von Kataster-
prozesseZH mit funktioneller
Startseite

Seit dem 20. Februar 2026 steht die neue

Version von KatasterprozesseZH zur Ver-

figung. Die Erkenntnisse aus dem Uber

zweijéhrigen produktiven Einsatz ermdg-
lichten es, bestehende Starken weiter
auszubauen und identifizierte Schwach-
stellen gezielt zu verbessern. Die neue

Version von KatasterprozesseZH ist be-

nutzerfreundlicher und intuitiver. Nachfol-

gend werden einige der wichtigsten An-
passungen vorgestellt.

Es wurde eine neue Startseite eingefihrt,

welche die folgenden vier Bereiche um-

fasst:

- Uberblick tiber die aktuell zu erledi-
genden Aufgaben unter «Meine Aufga-
ben»

- Ubersicht liber die laufenden Verfah-
ren der angemeldeten Benutzenden
unter «Ubersicht laufende Verfahren»

— Méglichkeit zur Erdéffnung einer neuen
Planung direkt Uber die Startseite sowie

— Sammlung samtlicher Benutzeranlei-
tungen

Prozess-Timeline und Benutzer-
filhrung

Fiir eine bessere Ubersicht im laufenden
Prozess wurde eine Prozess-Timeline in
der Kopfzeile der einzelnen Aufgaben ein-
gefihrt. Zudem ist die Verlaufsanzeige
der jeweiligen Planung jetzt besser ein-
sehbar.

Die Benutzerfiihrung wurde intuitiver ge-
staltet. Neu werden auszuflillende Felder
mit einer blauen Umrandung hervorgeho-
ben. Ausserdem wurden das Hochladen

Quelle: ARE, FS Kataster

und Herunterladen von Dokumenten ver-
einfacht und eine Drag-&-Drop-Funktion
fur den Dokumenten-Upload eingefihrt.
Nach dem Hochladen der Dokumente
wird automatisch eine Bestatigung ange-
zeigt, einschliesslich des Zeitpunkts des
Uploads in KatasterprozesseZH. Darliber
hinaus wurden die Buttons zum Spei-
chern und Abschliessen von Aufgaben
versténdlicher gestaltet und bleiben beim
Scrollen innerhalb der Aufgabe jederzeit
sichtbar.

Nachfiihrungsprozesse aktuell
halten

Damit die Verbindlichkeit und die Rechts-
sicherheit des OREB-Katasters gewéhr-
leistet sind, ist es von grosser Wichtigkeit,
die Nachflhrungsprozesse in Kataster-
prozesseZH stets aktuell zu halten. Nur so
erfullt das System seinen Zweck vollstan-
dig und bietet allen Nutzenden einen
Mehrwert.

Zugang zu Kataster-
prozesseZH beantragen
Falls Sie am Nachfiihrungsprozess be-
teiligt sind und noch keinen Zugang zu
KatasterprozesseZH haben, wenden
Sie sich bitte an die Katasterleitung:
oereb@bd.zh.ch.


https://katasterprozesse.zh.ch
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https://www.zh.ch/de/planen-bauen/geoinformation/kataster/oeffentlich-rechtliche-eigentumsbeschraenkungs-kataster.html
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/geoinformation/kataster/oeffentlich-rechtliche-eigentumsbeschraenkungs-kataster.html
https://maps.zh.ch/
https://maps.zh.ch/
https://oerebdocs.zh.ch
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2020/98/ZUP098_2020_A0024_eKatasterprozess.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2020/98/ZUP098_2020_A0024_eKatasterprozess.pdf
mailto:oereb%40bd.zh.ch?subject=
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Pilotprojekte im Energiebereich:
Vom Labor in der Praxis

Damit die Energiewende Realitadt wird,
sind viele Schritte nétig. Fossile Energien
mussen ersetzt, die Effizienz verbessert
und die Produktion aus erneuerbaren
Energien gesteigert werden. Der Kanton
Zurich foérdert darum Pilotprojekte, die In-
novationen in die Praxis bringen.
www.zh.ch/en-pp

Neue Weiheranlage im Campus
Irchel eingeweiht

Im Zuge der geplanten baulichen Moder-
nisierung des Campus Irchel der Univer-
sitat Zurich werden zwei bestehende Wei-
her an einen neuen Standortim Irchelpark
verlegt. Die Universitdt Zirich und die
Baudirektion nutzen diese Verlegung flr
eine dkologische Aufwertung. Fachleute
siedeln seltene Tier- und Pflanzenarten in
die neue Weiheranlage um.
www.zh.ch/news — Campus Irchel

Best Practice: Heizung, Sanierung,
Solaranlage

Was bedeutet der Umstieg von fossiler auf
erneuerbare Energie? Liegenschaftsbesit-
zende und Energieberatende aus der
Stadt Zirich berichten auf der stadtischen
Webseite Uber ihre Erfahrungen bei Hei-
zungsersatz, Gebaudesanierung und So-
laranlagen. Durch die Filterfunktion kén-
nen die Beispiele eingegrenzt werden. Die
Sammlung wird laufend erweitert.
www.stadt-zuerich.ch/energie — Best Practice

Wie organisiere ich einen
nachhaltigen Event?

Eventkit bietet Tipps, gute Beispiele und
einen Nachhaltigkeitscheck flir Sport-
und Kulturveranstaltungen — vom Grimpi
bis zum Festival. So kann man Starken
und Licken seines Events erkennen, ver-
gleichen und teilen.

www.eventkit.ch

Soziodkonomische Szenarien fiir
die Schweiz

Wie sieht die Schweiz im Jahr 2100 aus?
Funf vom WSL durchgespielte Szenarien
zeigen mogliche Entwicklungen und ma-
chen deutlich, wie stark heutige Entschei-
dungen die langfristige Zukunft prégen
kénnen.

www.wsl.ch — Publikationen — Suche «Sozio-
6konomische Szenarien»

Praktische Werkzeuge fiir den

Umgang mit dem Klimawandel

Im Rahmen des Forschungsprogramms
NCCS-Impacts stellt ein Forschungsteam,
geleitet von der Eidg. Forschungsanstalt
fir Wald, Schnee und Landschaft WSL,
neue Werkzeuge bereit, damit man Risi-

www.zh.ch/umweltpraxis

ken des Klimawandels besser einschat-
zen und die Planung anpassen kann. Meh-
rere Webapps zeigen standortspezifisch
zukUnftige Entwicklungen. Mit einer Ge-
samtschau stehen ab Herbst 2026 séamtli-
che Ergebnisse gebiindelt zur Verfiigung.
www.nccs.ch

Das Bodennetz - neue Bildungs-
plattform zum Thema Boden

Im Lehrplan 21 ist der Boden fester Be-
standteil, doch die Vielschichtigkeit des
Themas erschwert den Einstieg. Das Bo-
dennetz erleichtert den Zugang: Es bin-
delt Unterrichtsmaterialien, Lernorte und
Kontakte. Damit tragt es dazu bei, das
Thema Boden starker in Schule und Ge-
sellschaft zu verankern.

www.bodennetz.ch, kontakt@bodennetz.ch

Einfach zum Schulgarten

Der kostenlose Online-Kompaktkurs ist
fir Lehrpersonen, die einen Schulgarten
anlegen méchten, aber noch unsicher
sind: Schritt fur Schritt mit kompaktem
Wissen, Ideen flir den Unterricht, Check-
listen und Planungshilfen. So kdnnen
auch Gartenneulinge sofort loslegen.
www.gemueseackerdemie.ch — Neuigkeiten

Mitmachen: Die Schweiz misst
ihren Food Waste mit

«Aufgabeln! 2026»

Im September 2026 erfassen mehre-
re Hundert Haushalte schweizweit ihren
Food Waste. Die Aktion «Aufgabeln!» fin-
det erstmals national und parallel zur «Na-
tionalen Woche gegen Food Waste» statt.
Teilnehmende messen ihre Lebensmittel-
abfalle wahrend 14 Tagen per App und
erhalten Einblick in Menge, Kosten und
Umweltfolgen. Ziel ist es, Bewusstsein
fur einen nachhaltigeren Umgang mit Le-
bensmitteln zu schaffen.

Anmelden bis 30. August 2026
unter: www.catta.ch/aufgabeln2026

Fotowettbewerb Juli: Natur
befliigelt - befliigelte Natur
Besondere Fotos zu Vogelarten, die in der
Schweiz vorkommen, kdnnen aus Anlass
der BirdLife-Zugvogeltage bis 30. Juli
2026 zum Fotowettbewerb eingeschickt
werden. Es geht darum, Végel genauer zu
beobachten und die eigene Sicht auf die
Vogelwelt zu teilen. Die Preise zielen auf
Fotografie- und Vogelbegeisterte.
www.birdlife.ch — Aktiv werden

Hochschulgebiet erhilt erneuer-
bare Energie aus dem Ziirichsee
Energie 360° hat den Zuschlag fiir den Bau
des Energieverbunds Hochschulgebiet er-
halten. Das Unternehmen beliefert ab 2037
das Universitatsspital Zurich, die Universi-
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tat Zurich, ETH Zirich sowie den Bahnhof
Zirich Stadelhofen mit erneuerbarer Ener-
gie fir Warme und Kalte aus dem Zirich-
see. Baustart Seewasserzentrale 2034.
www.energie360.ch

Pilotprojekt: Hitzeminderung
Parkplétze und Trottoirs

Die Stadt Zurich testet in Oerlikon, wie un-
terschiedliche Oberflachen von Parkplat-
zen die Temperaturen senken und die
Entwé&sserung verbessern. Begonnen hat
der Versuch 2023, dauern soll er zwi-
schen drei bis fiinf Jahre. Drohnen mit In-
frarotkameras messen die Temperaturen,
und im Boden wird die Versickerungs-
fahigkeit gemessen. Dariiber hinaus wer-
den gestalterische, finanzielle und 6kolo-
gische Aspekte, der Pflege- und Reini-
gungsaufwand sowie weitere Aspekte
beriicksichtigt. Mit den Ergebnissen will
die Stadt Strategien, Normen und Richt-
linien flr die Zukunft optimieren sowie
den Austausch mit anderen Gemeinden
verstarken.

www.stadt-zuerich.ch/umwelt — Klima —
Klimaanpassung — Hitze — Pilotprojekte

Glas richtig recycein

Die Glasproduktion ist energieintensiv:
Fir eine 1-Liter-Flasche wird rund 1 dI
Erdél verwendet. Deshalb lohnt sich das
Recycling von Glas. So geht’s: Lebens-
mittelglaser kalt ausspilen und Ver-
schliisse entfernen, dann die Glaser und
Flaschen getrennt nach Farben grin,
weiss, braun in die Sammelcontainer wer-
fen. Fensterglas, Autoscheiben, Spiegel,
Trinkgldser und gldserne Gratinformen
durfen nicht im Glascontainer entsorgt
werden. Sie werden mit dem «Unbrenn-
baren» (wie z. B. Blumentdpfe) entsorgt.
www.bs.ch/abfall-abc — Stichwort Glas

Wo steht die Kantonsverwaltung
in Sachen Umweltschutz?

Der Kanton Zirich nimmt seine Verantwor-
tung fUr die Zukunft wahr und orientiert
sich am Grundsatz der nachhaltigen Ent-
wicklung. So steht es in der Kantonsver-
fassung. Die aktuellen Umweltkennzahlen
zeigen bei den Téatigkeiten der Kantonsver-
waltung Fortschritte, z.B. beim erfreuli-
chen Zuwachs an Solarstrom auf kantona-
len Geb&uden, bei der langsamen aber
stetigen Reduktion der CO,-Emissionen
bei Gebiduden und PW-Flotten, beim Am-
phibienschutz dank (Kantons-)Strassen-
unterquerungen und Ausstiegshilfen sowie
bei der nachhaltigen Beschaffung und
Kreislaufwirtschaft.

www.zh.ch/umweltschutz — Nachhaltigkeit
in der Verwaltung — Umweltkennzahlen und
Engagement


http://www.zh.ch/en-pp
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2026/05/neue-weiheranlage-im-campus-irchel-eingeweiht.html
http://www.stadt-zuerich.ch/de/umwelt-und-energie/energie/best-practice.html
http://www.eventkit.ch

https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/dload/wsl:42764/PDF/1
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/dload/wsl:42764/PDF/1
https://www.wsl.ch/de/news/werkzeuge-fuer-den-umgang-mit-dem-klimawandel/
http://www.bodennetz.ch
mailto:kontakt%40bodennetz.ch?subject=
https://www.acker.co/gemueseackerdemie-schweiz/Neuigkeiten/kompaktkurs-einfach-zum-schulgarten
https://catta.ch/de/projekte/aufgabeln2026
https://ebw.birdlife.ch/de/wettbewerb
https://news.energie360.ch/goto.php?l=13319zs.2mqhsm2,u=85f6984097be271ba63e6cbb4bea13e9,n=iypr3.1sfn15c,art_id=iypr4.1b2mrej

https://www.stadt-zuerich.ch/de/umwelt-und-energie/klima/klimaanpassung/hitze/pilotprojekte/pilotflaeche-parkplaetze.html?cmp_medium=newsletter&cmp_source=2025-09-10_Klima-Newsletter+Stadt+Zürich+–+August%2FSeptember+2025&cmp_campaign=klimanews&cmp_content=Pilotflaeche+Parkplaetze%0D
https://www.stadt-zuerich.ch/de/umwelt-und-energie/klima/klimaanpassung/hitze/pilotprojekte/pilotflaeche-parkplaetze.html?cmp_medium=newsletter&cmp_source=2025-09-10_Klima-Newsletter+Stadt+Zürich+–+August%2FSeptember+2025&cmp_campaign=klimanews&cmp_content=Pilotflaeche+Parkplaetze%0D
https://www.bs.ch/themen/umwelt-und-bauen/abfall-und-sauberkeit/abfall-abc
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/nachhaltigkeit-verwaltung/umweltkennzahlen-kantonaler-taetigkeiten.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/nachhaltigkeit-verwaltung/umweltkennzahlen-kantonaler-taetigkeiten.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/nachhaltigkeit-verwaltung/umweltkennzahlen-kantonaler-taetigkeiten.html
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Projekt Regulatorische
Hemmnisse der Kreislaufwirt-
schaft abbauen: Identifikation und
Priorisierung der Hemmnisse

Die Kreislaufwirtschaft wird noch oft durch
Unklarheiten bei der Anwendung beste-
hender Regulierungen ausgebremst. Das
zeigt ein Bericht, den ecos in Basel und
Rytec in Minsingen BE fur die Zircher
Baudirektion erarbeitet haben. Besonders
betroffen von regulatorischen Hemmnis-
sen ist die Bau- und Immobilienwirtschaft
mit ihrer hohen Regulierungsdichte. Hier
sind Kriterien der Nachhaltigkeit oft zu we-
nig verbindlich oder werden unzureichend
gewichtet. Zudem fehlen Anreize fir Repa-
ratur oder Wiederverwendung.

Der Kanton will sich in den n&chsten
Schritten auf die Hemmnisse konzentrie-
ren, deren Aufhebung eine starke Wirkung
erzielt und auf die der Kanton gute Ein-
flussmdéglichkeiten hat.

Kanton Zirich, Baudirektion, Amt fir Abfall,
Wasser, Energie und Luft, 2026, 33 Seiten
www.zh.ch/kreislaufwirtschaft — Kantonale
Aktivitaten

Der Biber - ein wirkungsvoller
Partner fiir lebendige Gewasser
Der Synthesebericht des Forschungspro-
jekts zur «Funktion von Biberddmmen in
der Schweizer Landschaft» wurde nun als
BAFU-Bericht veréffentlicht. Er fasst die
Resultate zusammen und ergénzt sie mit
Informationen aus der aktuellsten interna-
tionalen Forschung. Dabei zeigt sich: Der
Biber ist unser bester Verbiindeter, um le-
bendige und widerstandsfahige Gewas-
ser zu férdern.

Bundesamt flir Umwelt (BAFU), 2025, 58 Seiten
www.bafu.admin.ch/biber
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Rechenzentren in der Schweiz -
Stromverbrauch und Effizienz-
potenzial, Kurzbericht

2024 betrug der Stromverbrauch der Re-
chenzentren in der Schweiz 2,1 TWh, was
ungefahr 3,6 Prozent des Gesamtver-
brauchs entspricht. Bis 2030 wird ein An-
stieg des Stromverbrauchs der inlandi-
schen Rechenzentren auf 2,5 bis 3,2 TWh
erwartet. Dies geht aus einer neuen Stu-
die hervor, die von EnergieSchweiz, einem
Programm des Bundesamtes fiir Energie
(BFE), in Auftrag gegeben wurde.

Bundesamt fiir Energie (BFE), 2026, 30 Seiten
www.bfe.admin.ch/publikationen — Suche
«Rechenzentren in der Schweiz»

Rechenzentren in der Schweiz —
Stromverbrauch und
Effizienzpotenzial

Wiederherstellung der Langsver-
netzung bei gleichzeitiger Sicher-
stellung von tiefen Kolken

Das Gewasserschutzgesetz schreibt den
Rickbau von Hindernissen vor, wenn die-
se die natlUrlichen Wanderwege von Fi-
schen wesentlich einschrénken. Doch wie
kann die Langsvernetzung wiederherge-
stellt werden, ohne dass die tiefen Kolke,
die sich unterhalb von kiinstlichen Abstur-
zen bilden kdnnen, verloren gehen? Diese
Vertiefungen stellen flrr viele Fischarten
Okologisch wertvolle Lebensrdume dar
und sind wichtige Riickzugsorte. Ein neu-
er Leitfaden bietet nun konkrete Unterstut-
zung bei solchen Interessenkonflikten.

D. Bittner (SFV), M. Haberli (Kt. Bern), T. Staheli
(WWF), 2026, 3 Seiten
www.plattform-renaturierung.ch — Renatu-
rierung — Mitteilungen — Neuer Leitfaden:
Wiederherstellung der Langsvernetzung bei
gleichzeitiger Sicherstellung von tiefen Kolken
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Ubersicht relevanter Policy-
Aspekte fiir die sektoriiber-
greifende Umsetzung der Okolo-
gischen Infrastruktur

Der Bericht gibt einen Uberblick tiber ver-
schiedene Policy-Aspekte der sektortiber-
greifenden Umsetzung der Okologischen
Infrastruktur (Ol). Die Bedeutung verschie-
dener Sektoren, die jeweiligen Herausfor-
derungen und relevante rechtliche Grund-
lagen werden zusammengefasst und
zentrale Massnahmen prasentiert, die teil-
weise sektorlbergreifend genutzt werden
und Kooperation ermdglichen. Zwei Fall-
beispiele verdeutlichen, wie entscheidend
Ressourcen wie Zeit, Geld, Personal, Fla-
chen und politische Unterstitzung fir er-
folgreiche Projekte sind.

Synthesezentrum Biodiversitat, 2025, 26 Seiten,
www.synthesebiodiv.wsl.ch — Syntheseproduk-
te und Publikationen

— Artikel «<Gemeindeland fiir eine biodiverse
Zukunft», Seite 9

Ubersicht relevanter
Policy-Aspekte fiir die
S

greifende

Naturbasierte Lésungen:
Best-Practice-Booklet

Naturbasierte L6ésungen ermdéglichen es
Gemeinden, Stadten, Regionen und Un-
ternehmen, Biodiversitatsverlust und Kili-
mawandel gemeinsam anzugehen. Ein
Booklet stellt nun erstmals erfolgreiche
Beispiele naturbasierter Lésungen aus
der Schweiz vor, erlautert die sich entfal-
tenden Wirkungen und zeigt, welche Rah-
menbedingungen fir die Umsetzung ent-
scheidend sind. Es dient als praxisnahes
Orientierungs- und Nachschlagewerk fur
Planung und Umsetzung.

Bundesamt fir Umwelt (BAFU), 2025, 55 Seiten
www.bafu.admin.ch — Themen — Biodiversitét
— Okosysteme — Naturbasierte Lésungen

© 1 planval

Naturbasierte Lésungen:
Chancen fiir Gemeinden,
Regionen und Unternehmen
Ein Oberbiick beispielhafter Massnahmen fir
Kimaschutz und Anpassung an



https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/kreislaufwirtschaft/kantonale-aktivitaeten-zur-kreislaufwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/abfall-rohstoffe/kreislaufwirtschaft/kantonale-aktivitaeten-zur-kreislaufwirtschaft.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/qWIC2HD-cxqR/Synthesebericht_Biber_2025_Der Biber_ein wirkungsvoller Partner f%C3%BCr lebendige Gew%C3%A4sser.pdf
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/12607
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/12607
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https://synthesebiodiv.wsl.ch/fileadmin/user_upload/WSL/Microsite/synthesebiodiv/01_Policy_Aspekte_OEI_DE.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2026/114/zup114_2026_a2300_staatsbeiträge-naturschutz.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/umweltschutz/zuercher-umweltpraxis-zup/2026/114/zup114_2026_a2300_staatsbeiträge-naturschutz.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/ImJAD5pNUbxy/%5B831610298%5D Best-Practice-Booklet DE.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/ImJAD5pNUbxy/%5B831610298%5D Best-Practice-Booklet DE.pdf
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Dossier Biodiversitat

Das neue Oekom-Dossier der Nachhal-
tigkeit «Biodiversitat» widmet sich der
Frage, wie man dem Artensterben wir-
kungsvoll begegnen kann.

Es bietet vielfaltige Perspektiven aus Wis-
senschaft, Praxis und Politik: Wie kann
Landwirtschaft biodiversitatsfreundlich
werden? Welche Rolle spielt Stadtgriin
fir den Erhalt von Arten? Und wie I&sst
sich die Wirtschaft auf den Schutz der na-
tarlichen Vielfalt ausrichten? Die Beitrage
zeigen Wege auf, von Moorschutz bis In-
sekten-Monitoring, von 6kologischer Inf-
rastruktur bis zur Transformation von Kon-
sum und Produktion.

Jacob Radloff, 2025, www.oekom.de — Suche
«Biodiversitat»

Schutz und Aufwertung von
Quell-Lebensraumen

Dieser Praxisleitfaden zeigt, wie Nutzungs-
intensivierung und Klimawandel Quell-Le-
bensrdume beeintréchtigen. Er beschreibt
zudem Massnahmen zu ihrem Schutz so-
wie zur Férderung der hochspezialisierten
und geféhrdeten Tier- und Pflanzenarten.
Ausgehend von konkreten Schutz- und
Entwicklungszielen erlautert er die Schritte
von der Planung Uber Umsetzung und
Dokumentation bis zur Wirkungskontrolle
und Kommunikation. Im Anhang werden
19 Beispiele zu erfolgreichen Aufwertun-
gen aus der ganzen Schweiz vorgestellt,
die zur Nachahmung einladen.

Bundesamt flir Umwelt (BAFU), 2025, 100 Seiten
www.quell-lebensrdume.ch — Publikationen —
Praxishilfen — Praxisleitfaden zum Schutz und
zur Aufwertung von Quell-Lebensraumen

www.zh.ch/umweltpraxis

Revitalisierung der Seeufer -
Zustand und Defizite

Der vorliegende Bericht gibt erstmals
einen systematischen Uberblick tiber den
morphologischen Zustand der Seeufer in
der Schweiz und fasst die Ergebnisse der
kantonalen Revitalisierungsplanungen zu-
sammen. Die kantonalen Planungen sehen
vor, in den kommenden 20 Jahren mit tGber
350 Projekten 160 Kilometer Seeufer auf-
zuwerten. Das leistet nicht nur einen wich-
tigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversitat
und zum Klimaschutz, es macht die Seen
auch attraktiver und widerstandsfahiger.

Bundesamt fir Umwelt BAFU, 2026, 10 Seiten
www.bafu.admin.ch — Themen — Wasser —
Seen — Struktur und Morphologie — Ubersicht

Griine Dacher

Begriinte Dacher liefern wertvolle Antwor-
ten auf aktuelle Fragen der 6kologischen
Stadt- und Landschaftsplanung. Richtig
gestaltet und geplant férdern sie die Bio-
diversitat und mindern Hitzeinseln, werden
Schwammstadt-Bausteine, Stromkraftwer-
ke und begehbare Griinraume. Der Projekt-
atlas «Griine Dacher. Geschichte, Planung,
Gestaltung» beschreibt und dokumentiert
16 Flachdacher aus der ganzen Schweiz.
Sie zeigen, wie hoch Uiber der Strasse nach-
haltig Lebensrdume geplant, gestaltet und
bewirtschaftet werden kdnnen. Schnitt-
zeichnungen erkldren den Aufbau jedes
Dachs visuell, eine thematische Skala er-
laubt den systematischen Vergleich.

ZHAW / Stephan Brenneisen, 2025, 160 Seiten
www.hochparterre.ch — Shop — Edition
Grlne Dacher
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Bepflanzung und Unterhalt

des Gewdsserraums

Wer auf einem Grundstlick mit Anschluss
an einen Fluss, Bach oder Wassergraben
lebt, hat auch die Verantwortung, diesem
Lebensraum Sorge zu tragen. Eine Bro-
schiire des Kantons Basel informiert Gber
Empfehlungen zur Pflege des Gewasser-
raums.

Kanton Basel-Stadt, Amt fiir Umwelt und Ener-
gie, 2025, 6 Seiten

www.bs.ch/publikationen — Suche «Leben am
Gewasser»

] —

Lobon am Gowlesor

Klimabewusst, aber trotzdem

im Flugmodus

Der vorliegende Forschungsbericht geht
der Frage nach, warum die Stadtzircher
Bevolkerung die Erreichung des Klimaziels
Netto-Null 2040 zwar politisch unterstitzt,
aber in Bezug auf das Flugverhalten keine
merkbaren Verhaltensdnderungen zeigt.
Dabeiist die Diskrepanz, die sich zwischen
einer «grtinen» Einstellung und «nichtgri-
nen» Verhaltensweisen zeigt, keineswegs
unbekannt. In der Psychologie wird dieses
Ph&nomen als Einstellungs-Verhaltens-
Licke bezeichnet. Solche psychologi-
schen Mechanismen bilden Barrieren, die
erklaren kbnnen, warum Menschen nicht
ins Handeln kommen.

ZHAW Zircher Hochschule fiir Angewandte
Wissenschaften, 2025, 18 Seiten
www.zhaw.ch — Suche «Barrieren beim
Flugverzicht»
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https://xn--quell-lebensrume-7nb.ch/images/publikationen/Praxisleitfaden-KlimaQuellen-D-WEB.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/oPJN94weSi3G/de
https://www.bafu.admin.ch/dam/de/sd-web/oPJN94weSi3G/de
https://www.hochparterre.ch/ausgaben/edition-hochparterre/gruene-daecher
https://www.hochparterre.ch/ausgaben/edition-hochparterre/gruene-daecher
https://media.bs.ch/original_file/daf1291c38fadadbac76812fac658b7d7fbb0080/broschuere-leben-am-gewaesser-bs-2025-ua.pdf
https://media.bs.ch/original_file/daf1291c38fadadbac76812fac658b7d7fbb0080/broschuere-leben-am-gewaesser-bs-2025-ua.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/d30b947a-ea8b-44c2-9566-29b6901092f9/content
https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/d30b947a-ea8b-44c2-9566-29b6901092f9/content
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16. Juli 2026, 18 bis 20 Uhr
Ziirich

Wie hilft die «<Schwammstadt»

bei Starkregenfallen und Hitze-
perioden?

Dieser Rundgang in Zirich zeigt, wie mit dem
Schwammstadtkonzept das Regenwasser
kiinftig vermehrt im Siedlungsraum ver-
sickern und verdunsten soll, um gegen lange
Hitzeperioden und Starkniederschlage ge-
wappnet zu sein.

www.birdlife-zuerich.ch — Naturkurse

13. August 2026, 16 bis 17.30 Uhr
Ziirich

Okologische Aufwertung Wild-
bienenparadies ETH Honggerberg
Teilnehmende besuchen den naturnah ge-
stalteten Forschungscampus auf dem Héng-
gerberg. Sie erfahren, wie hier 6kologische
Aufwertung, Klimaanpassung und Nutzung
des Aussenraums zusammenspielen.

www.stadt-zuerich.ch — Veranstaltungen —
Grunagenda

20. August 2026, 8.30 bis 16.30 Uhr
Ziirich

Grundkurs éffentliches
Beschaffungswesen

Dieser Kurs zeigt, wie das Beschaffungs-
recht funktioniert, wie man Beschaffungs-
regeln richtig anwendet, welche Verfahren
bei der Ausschreibung gewahlt werden sol-
len und welche Eignungs- und Zuschlags-
kriterien es gibt. Gelibt wird an konkreten
Fallbeispielen und in Gruppenarbeiten.

www.vzgv.ch — Weiterbildung

Ab 24. August 2026 bis

19. November 2027

Wadenswil, verschiedene
Regionen der Schweiz

Lehrgang Naturnahe
Teichgestaltung

Teilnehmende lernen, Aufwertungs- und
Vernetzungsprojekte bei Stillgewéssern zu
planen und umzusetzen, etwa in Zusam-
menhang mit einem Gestaltungsplan. Ziel
ist es, die Biodiversitat von Stillgewédssern
gezielt zu férdern. Theorie, Austausch sowie
Praxis (z.B. Projektarbeit).

www.zhaw.ch — Life Sciences und Facility
Management — Weiterbildung

24. August 2026, 9.45 bis 19.45 Uhr
§§.|August 2026, 8.45 bis 15.45 Uhr
ie

Schwammstadt-Forum 2026
Siedlungsrdume missen an den Klimawan-
del angepasst werden, um sich gegen Hit-
zewellen, Trockenperioden und Starkregen
zu wappnen. Die naturnahe Umsetzung des
Schwammstadtprinzips ist daftir zentral.
Wie gelingt dies in dicht bebauten Siedlun-
gen? Wie startet man und welche Hirden
gibt es?

www.vsa.ch — Veranstaltungen

25. und 26. August 2026,

je 8.30 bis 17.30 Uhr

Biel

Einfiihrung in die Umwelt-
baubegleitung (UBB 1)

Anhand der gesetzlichen Grundlagen lernen
Teilnehmende die Dokumente kennen, die
fir die Umsetzung der Umweltbaubeglei-

www.zh.ch/umweltpraxis

tung wichtig sind. Der Schwerpunkt liegt auf
der Planungs- und Projektierungsphase —
den wichtigsten Schritten im Vorfeld der
Umweltbaubegleitung vor Ort.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

25. August bis 16. September
2026 (5 Tage)

Ziirich

Basiskurs fiir Umweltbeauftragte
Ein richtig eingeflihrtes Umweltmanagement
lohnt sich. Dieser Kurs vermittelt dazu Grund-
wissen Uber Rechte und Pflichten, Rechts-
grundlagen, Umweltmanagementsysteme,
betriebliche Okobilanzen und Umweltkom-
munikation. Der Umgang mit Gefahrstoffen,
Abwasser, Abfallen, Altlasten, Ldrm und Luft-
belastung sind weitere Kursinhalte.

www.swissmem-academy.ch — Kursangebot

31. August 2026, 8.30 bis 17 Uhr
Ziirich

Umweltrecht fiir Gemeinden

Der Kurs vermittelt Teilnehmenden Wissen
Uber das Umweltrecht und den baulichen
Umweltschutz, die energetischen und schall-
technischen Anforderungen fir Bauten und
Anlagen, den Umgang mit Altlasten im Bau-
bewilligungsverfahren, den Bewilligungsab-
lauf von haustechnischen Anlagen sowie das
Prinzip der privaten Kontrolle.

www.vzgv.ch — Weiterbildung

31. August 2026, 17 bis 19 Uhr
Ziirich

Klangraumarchitektur -

Wenn die Stadt leiser klingt

Ein Klangrundgang durch das Zirrcher Stadt-
zentrum ladt dazu ein, die Stadt bewusst mit
den Ohren zu erleben. Teilnehmende erfah-
ren, wie Geb&ude, Oberflachen, Vegetation
oder Wasser die Gerauschkulisse beeinflus-
sen sowie das Wohlbefinden und die Wahr-
nehmung préagen — und was man ganz kon-
kret gegen Larm tun kann.

www.nahreisen.ch — Exkursionen

2. September 2026

Ziirich

Grinflachen und Baume

bei Events und Veranstaltungen
schiitzen

In diesem praxisorientierten Kurs lernen
Teilnehmende, wie sie Anldsse umsichtig
planen und durchflihren kdnnen. Dies im
Einklang mit dem Schutz von Natur und
Stadtraum. Im Fokus steht dabei die Frage,
wie eine erhebliche Belastung fir Grinfla-
chen und B&dume vermieden werden kann.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

2. und 3. September 2026,

je 8.30 bis 16.30 Uhr

Pfaffikon und Fislisbach
Begriinung von Gebaudehiillen
und Photovoltaik

Der Kurs erklart die Extensiv- und Intensiv-
dachbegriinung sowie die Vertikal- und
Terrassenbegriinung, verschiedene Dach-
begriinungssysteme und deren Nutzen,
massgebliche Rechtsgrundlagen sowie Vor-
schriften und Normen, aber auch Bewésse-
rungssysteme und Férderprogramme.

www.sia.ch — Suche «Begriinung»
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7. September bis

26. Oktober 2026 (5 Tage)
Winterthur

Erfassen von wiederverwertbaren
Bauteilen (Diagnostik ReUse)

Dies ist eine Ausbildung fir Personen aus
der Baubranche, die sich fur die Wiederver-
wendung von Bauteilen interessieren. Teil-
nehmende lernen z. B. die richtigen Bauteile
zu identifizieren und korrekt zu erfassen.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

10. bis 29. September 2026

(3 Tage), je 8.30 bis 17.30 Uhr

Biel und Deutschschweiz
Umweltbaubegleitung auf der
Baustelle (UBB2)

Dieser Kurs legt den Schwerpunkt auf den
Kern der Arbeit der Umweltbaubegleitung:
die Baustellenbegehungen. Teilnehmende
lernen, wie man Kontrollen fir die verschie-
denen Umweltbereiche (Boden, Luft, Larm,
Wasser, Abfall usw.) durchfiihrt. Sie erhalten
auch Wissen Uber Baustellenphasen sowie
Bautechniken und Maschinen.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

15. September 2026, 12 bis 13 Uhr
Online

Motivieren Sie lhre Bevolkerung
zu mehr Klimaschutz

Wie gelingt es Gemeinden, auch die Bevdl-
kerung fUr nachhaltigeres Verhalten zu sen-
sibilisieren? Und wie sieht eine wirksame
Kommunikation aus, die Klimaschutz und
Nachhaltigkeit verstandlich macht und zum
Mitmachen motiviert? Teilnehmende be-
kommen praxisnahe Impulse.

www.pusch.ch — Gemeinden — Alle Angebote

17. September 2026,

8.30 bis 16.30 Uhr

Dietikon

Pflegepldne und Pflegekonzepte
far Granflachen

Gebrauchsrasen, Wildhecke oder Stauden-
bepflanzung - jede 6ffentliche Griinflache er-
fordert einen spezifischen Unterhalt durch die
Gemeinde. Gefragt ist eine naturnahe, effizi-
ente Pflege ohne Pestizide. Pflegepléne und
-konzepte helfen, die Flachen sinnvoll anzule-
gen und angepasste Massnahmen zu planen.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

17. September 2026, 9 bis 16 Uhr
Ziirich

Biodiversitait im Siedlungsraum:
Mehrwert planen, schaffen und
messen

Dieser Kurs erlautert die Biodiversitats-
férderung in Siedlungsraumen (etwa Mass-
nahmen in der Freiraumplanung und am Ge-
baude), Zielkonflikte und Co-Benefits (wie
Anpassungen an den Klimawandel und die
Aufenthaltsqualitat) sowie das Kennwert-
system «Biodiversitat & Immobilien».

www.sia.ch — Suche «Siedlungsraum»

18. September 2026,

8.30 bis 16.30 Uhr
Schwerzenbach
Bachlebensraume, Bewirtschaf-
tung und Entwicklung von Bach-
ufervegetation und Gerinnesohle
Die Teilnehmenden erfahren viel Uber Ge-
wasserdkologie und Hydraulik, die Grund-


https://birdlife-zuerich.ch/naturkurs/wie-hilft-die-schwammstadt-bei-starkregenfallen-und-hitzeperioden/
https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/veranstaltungen/umwelt-und-energie/gruenagenda/oekologische-aufwertung-wildbienenparadies-eth-hoenggerberg.html
https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/veranstaltungen/umwelt-und-energie/gruenagenda/oekologische-aufwertung-wildbienenparadies-eth-hoenggerberg.html
https://vzgv.ch/weiterbildung/kurs/kursangebot-vzgv/grundkurs-oeffentliches-beschaffungswesen-7
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/lehrgang-naturnahe-teichgestaltung
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/detail/kurs/lehrgang-naturnahe-teichgestaltung
https://vsa.ch/Veranstaltungen/schwammstadtforum-2026-schwammstadt-konkret-parix-wissen-austausch-von-der-idee-zum-handeln-strategien-beispiele-und-vernetzung/
https://www.sanu.ch/event/ubb-einfuhrung-verfahren-umweltberichterstattung-und-rechtliche-grundlagen-ubb-1-2069/register
https://www.swissmem-academy.ch/de/kurse/basiskurs-fuer-umweltbeauftragte.html
https://vzgv.ch/weiterbildung/kurs/kursangebot-vzgv/umweltrecht-2
https://www.nahreisen.ch/event-details/klangraumarchitektur-2026-08-31-17-00
https://www.sanu.ch/event/schutz-von-grunflachen-und-baumen-bei-events-und-veranstaltungen-2222/register
https://begruenung-gebaeudehuellen-photovoltaik.events.sia.ch/#E41234
https://www.sanu.ch/event/diagnostik-reuse-2244/register
https://www.sanu.ch/event/umweltbaubegleitung-auf-der-baustelle-ubb-2-2085/register
https://www.pusch.ch/event/mittags-input-klimaschutz
https://www.sanu.ch/event/pflegeplane-und-pflegekonzepte-1971/register
http://www.biodiversitaet-siedlungsraum.events.sia.ch
https://biodiversitaet-siedlungsraum.events.sia.ch/#E41234
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lagen des Gewasserunterhalts sowie die
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ge-
meinsam erarbeiten sie ein konkretes Unter-
haltskonzept fir die Entwicklungspflege.

www.stiftungswo.ch — Kurse

19. September 2026,

13 bis 14.30 Uhr

Ziirich

Ueberlandpark: Griine Oase auf
der Autobahn

Auf einer Fihrung durch den Ueberlandpark
erfahren Teilnehmende, was diese zahlrei-
chen, dkologisch wertvollen Lebensrdume
so besonders macht und wie sie die Stadt-
natur vernetzen.

www.stadt-zuerich.ch — Veranstaltungen —
Grunagenda

22. September 2026, 9 bis 17 Uhr
Ziirich

Freiraume nachhaltig planen,
bauen und pflegen

Im Zentrum der Veranstaltung steht das
neue SIA-Merkblatt 2066:2025 zu Freirau-
men. Konkrete Praxisbeispiele zeigen, wie
Freiraume nachhaltig geplant, gebaut und
gepflegt werden kdnnen, damit sie zu einer
hochwertigen Siedlungsentwicklung nach
innen beitragen.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

23. und 24. September 2026,
ganztags

Bern

Grundlagenkurs: Kommunale
Abfallbewirtschaftung

Wichtige Themen des Kurses sind verursa-
chergerechte Gebihren und die finanzielle
Fihrung der kommunalen Abfallbewirtschaf-
tung, aber auch aktuelle Kennzahlen zur Op-
timierung von Gemeindesammelstellen und
das Identifizieren von Littering-Hotspots mit
Gegenmassnahmen (inkl. Besuch einerinno-
vativen Sammelstelle).

www.pusch.ch — Gemeinden — Alle Angebote

24. September 2026, 9 bis 17 Uhr
Bern

Larm und Innenentwicklung

Um die Bevolkerung vor Ladrm schitzen zu
kénnen, muss Larm bei der Raumplanung
und im Bauwesen ein Thema sein. Eine He-
rausforderung, denn hier treffen oft gegen-
séatzliche Interessen aufeinander. Der Kurs
zeigt, wie man vorgehen kann und welche
Massnahmen mdglich sind.

www.espacesuisse.ch — Weiterbildung —
Veranstaltungen

28. September 2026, 9 bis 17 Uhr
Diibendorf

Wenn Wasser warmer wird
Hitzeperioden in Flissen, veranderte Tem-
peraturen in Seen und eine allméhliche Er-
warmung des Grundwassers werfen neue
Fragen auf fur die Wasserwirtschaft, die
thermische Wassernutzung und den Schutz
aquatischer Lebensraume. Welche Antwor-
ten geben darauf Forschung, Behérden und
Praxis? Dies zeigt diese Tagung.

www.scnat.ch — Suche «Wenn Wasser
warmer wird»

www.zh.ch/umweltpraxis

19. Oktober bis 16. November 2026
(3 Tage), je 19 bis 20.30 Uhr
Online

Naturnahe Zonen im Garten
Teilnehmende lernen heimische Pflanzen-
arten und verschiedene Nisthilfen fir Wild-
tiere kennen, mit denen man einen Garten
okologisch aufwerten kann. Wie schafft man
im eigenen Garten naturnahe Zonen, ohne
ihn gleich vollig umgestalten zu missen?

www.birdlife-zuerich.ch — Naturkurse

22. Oktober 2026, 9 bis 17 Uhr
Ziirich

Nachhaltigkeit frith gedacht:
Fokus Wettbewerbe und
Studienauftrige

Wie kénnen Wettbewerbe und Studienauf-
trage nachhaltig organisiert und durchge-
fuhrt werden — von der Wahl des passenden
Verfahrens bis zur Ausschreibung, Vorpru-
fung und Jurierung? Wie kann man Umwelt-
ziele mit den Vorgaben der SIA-Ordnungen
verbinden und in der Praxis umsetzen?

www.sia.ch — Suche «Fokus Wettbewerbe»

22. Oktober 2026, 8.30 bis 17 Uhr
Ziirich

Grundlagen des Planungs-, Bau-
und Umweltrechts

Der Kurs fihrt ein in die Welt des Baurechts
im Kanton Zirich sowie in die Raum-, Richt-
und Nutzungsplanung sowie den Natur- und
Heimatschutz. Beim baurechtlichen Verfah-
ren geht es etwa um die Rahmenbedingun-
gen fUr das Verfassen von baurechtlichen
Entscheiden und die wichtigsten Begriffe im
Baubeuwilligungsverfahren.

www.vzgv.ch — Weiterbildung

26. Oktober 2026

Ziirich

Logistik, Verkehr und ihr Umfeld:
ein anspruchsvolles Puzzle

Die Logistik ist auf der Strasse, auf der
Schiene und dort, wo Guter umgeschlagen
und gelagert werden, einer grossen Fla-
chenkonkurrenz ausgesetzt. Wie kann sie
sich gegeniiber dem Personenverkehr und
anderen Nutzungsansprichen behaupten?
Wie I&sst sie sich gestalten, dass sie fur die
anderen Verkehrsteilnehmenden und ihre
Nachbarschaften vertraglich ist? An der
vierten Zurcher Guterverkehrsrunde werden
Antworten auf diese Schllsselfragen vorge-
stellt — u.a. am Beispiel des Kantons Genf.

www.zh.ch/gueterverkehr-und-logistik

26. Oktober 2026, 8.30 bis 12 Uhr
Ziirich

Baustopp und andere vorsorgliche
Massnahmen

Manchmal missen Gemeinden vorsorglich
eingreifen, etwa bei Bauvorhaben. Aber wie
genau geht man vor bei einer Baueinstellung
(Baustopp), einem vorldufigen Nutzungsver-
bot, bei einem Abbruchverbot, einer Verwei-
gerung Bezugsbewilligung oder anderen
vorsorglichen Massnahmen?

www.vzgv.ch — Weiterbildung

27. Oktober 2026, 8.30 bis 12 Uhr
Online

Rechtskonformitit im
Umweltschutz

Teilnehmende sollen die wesentlichen Grund-
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satze der Schweizer Umweltgesetzgebung
verstehen, die nétigen Prozesse definieren und
die Einhaltung von Umweltgesetzen in ihren
Unternehmen Giberwachen und gewébhrleisten.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot

27. Oktober 2026,

8.45 bis 16.30 Uhr

Bern

Treffpunkt Siedlungsbiodiversitat
Wie gelingt ein guter Umgang mit Wildtieren
im Siedlungsraum, vom Igel tGber den Biber
bis zur invasiven Tigermucke? Dieser Frage
widmet sich der diesjéhrige Treffpunkt
Siedlungsbiodiversitat. Er bietet Gemein-
den Raum fur Austausch und die Mdglich-
keit, von den Erfahrungen anderer und be-
wahrten Losungen zu profitieren.

www.pusch.ch — Gemeinden — Alle Angebote

28. Oktober 2026,

9.15 bis 16.45 Uhr

Bern

Basiskurs Einfiihrung in die
Raumplanung

Der Kurs thematisiert die raumplanerischen
Grundsétze und zeigt anhand praxisnaher
Fallbeispiele und Erfahrungen der Teilneh-
menden, wie die Raumplanung funktioniert.

www.espacesuisse.ch — Weiterbildung —
Veranstaltungen

30. Oktober 2026,

8.30 bis 16.30 Uhr
Schwerzenbach

Konzepte und Nisthilfen

fiir Zielarten wie Wildbienen

und Végel

Die Teilnehmenden erhalten ein fundiertes
Wissen Uber den Nisthilfenbau bei den un-
mittelbaren Montageorten. Besonders die
Standortanspriiche wie Wetterschutz, Mon-
tagehohe und Erhaltungspflege der Nisthil-
fen, Nahrungsnetze und -angebote sowie
die Lebensweise der Zielarten werden the-
matisiert und vor Ort besprochen.

www.stiftungswo.ch — Kurse

5. November 2026, 14.30 bis 17 Uhr
Online

Nachhaltige Textilien beschaffen
Kann die Textilbeschaffung nachhaltig und
einfach zugleich sein? Dieses Atelier ladt
Gemeinden und Stédte ein, gemeinsam
kreislauffahige Losungen zu diskutieren. Im
Fokus stehen praxisnahe Ansétze, von der
Bedarfsklarung Uber 6kologische und sozi-
ale Kriterien bis hin zu Wiederverwendung
und Recycling.

www.pusch.ch — Gemeinden — Alle Angebote

5. November 2026, 9 bis 17 Uhr,
19. November 2026, vormittags
Biel und Online

Nachhaltigkeit im Unternehmen
und in Organisationen

Dieser Kurs vermittelt die Grundlagen zur
strategischen Verankerung von Nachhaltig-
keit in Unternehmen und Organisationen. Er
ermdglicht Teilnehmenden Nachhaltigkeits-
fragen besser einschétzen zu kénnen, etwa
die Relevanz einzelner Nachhaltigkeits-
massnahmen.

www.sanu.ch — Gesamtes Kursangebot


https://stiftungswo.ch/events/swo-jahreskurs-biodiversitaet-bachlebensraeume-bewirtschaftung-und-entwicklung-von-bachufervegetation-und-gerinnesohle/
https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/veranstaltungen/umwelt-und-energie/gruenagenda/rundgang-unterwegs-zum-thema-stadtnatur-2.html
https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/veranstaltungen/umwelt-und-energie/gruenagenda/rundgang-unterwegs-zum-thema-stadtnatur-2.html
https://www.sanu.ch/event/freiraume-nachhaltig-planen-bauen-und-pflegen-2251/register
https://www.pusch.ch/event/grundlagenkurs-kommunale-abfallbewirtschaftung
https://www.espacesuisse.ch/de/veranstaltung/vorankuendigung-laerm-und-innenentwicklung
https://www.espacesuisse.ch/de/veranstaltung/vorankuendigung-laerm-und-innenentwicklung
https://scnat.ch/de/uuid/i/8071eeac-1b77-5a93-9302-bcda063d090f-Wenn_Wasser_w%C3%A4rmer_wird_Herausforderungen_f%C3%BCr_%C3%96kosysteme_Nutzung_und_Wassermanagement
https://scnat.ch/de/uuid/i/8071eeac-1b77-5a93-9302-bcda063d090f-Wenn_Wasser_w%C3%A4rmer_wird_Herausforderungen_f%C3%BCr_%C3%96kosysteme_Nutzung_und_Wassermanagement
https://birdlife-zuerich.ch/naturkurs/online-kurs-naturnahe-zonen-im-eigenen-garten-2/
http://www.nachhaltigkeit-frueh-gedacht.events.sia.ch
https://www.vzgv.ch/weiterbildung/kurs/kursangebot-vzgv/grundlagen-des-planungs-bau-und-umweltrechts-17
https://www.zh.ch/de/mobilitaet/gueterverkehr-und-logistik.html

https://vzgv.ch/weiterbildung/kurs/kursangebot-vzgv/baustopp-und-andere-vorsorgliche-massnahmen-6
https://www.sanu.ch/event/rechtskonformitat-im-umweltschutz-2207/register
https://www.pusch.ch/event/treffpunkt-siedlungsbiodiversitaet
https://www.espacesuisse.ch/de/veranstaltung/basiskurs-einfuehrung-die-raumplanung-bern-mit-netzwerk-standort-schweiz-28-oktober
https://www.espacesuisse.ch/de/veranstaltung/basiskurs-einfuehrung-die-raumplanung-bern-mit-netzwerk-standort-schweiz-28-oktober
https://stiftungswo.ch/events/swo-jahreskurs-biodiversitaet-konzepte-und-nisthilfen-fuer-zielarten-wie-wildbienen-und-voegelkopie/
https://www.pusch.ch/event/nachhaltige-textilien-beschaffen
https://www.sanu.ch/event/nachhaltigkeit-im-unternehmen-und-in-organisationen-2191/register
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